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 I N H A L T    3 / 2017    Editorial

Liebe Leser,

in dieser Ausgabe haben wir wieder nicht mit Worten ge-
spart. Doch zunächst einmal einen Gruß und Dank an 
all die Unterstützer und Leser. Es gibt diesmal kernige 
Berichte zu einem Matratzen - Urteil, dass weitreichende 
Folgen haben könnte. Darüber hinaus lässt uns die Ami-
go-Affäre aufhorchen. Was wir aus dem hessischen Mi-
nisterium hören, spottet jeder Beschreibung. Die überaus 
beliebte Vollzugsplankonferenz findet auch ein weiteres 
Mal ihren Platz in dieser Lektüre.

Die digitale Stigmatisierung und die Presse meinen es 
ebenfalls nicht gerade gut mit den Gefangenen. Löblich 
ist dagegen ein Projekt der Seelsorge, die Initiative zeigt.

Erwähnenswert ist auch die neugestaltete monetäre Er-
satzleistung nach § 63 VollzG Bln ( ehemalige § 43 - Tage ), 
die für Lebenslängliche und Sicherungsverwahrte erst-
mals nach zehn Jahren zur Auszahlung kommt. Hier ist 
einem zahlenaffinen Insassen aufgefallen, dass es bei 
den neuen Berechnungen zu Ungereimtheiten, um es mil-
de auszudrücken ( natürlich zum Nachteil der Betroffenen ) 
gekommen ist.

Für Kunstinteressierte oder Sprachbegabte ist der Poe-
try - Slam - Workshop vielleicht genau das Richtige. Über 
unsere vernachlässigte Altersvorsorge haben sich ein 
paar Inhaftierte auch Gedanken gemacht und sehen es 
als Pilotprojekt.

Schlag auf Schlag soll es auch künftig weitergehen. Monat 
für Monat sammelt sich so einiges an Themen an. Dazu 
brauchen wir aber weiterhin eure Hilfe in Form von Leser-
briefen oder anderen persönlichen Eindrücken. 

Natürlich bieten wir noch einige Themen mehr damit un-
sere Plattform facettenreich bleibt. Wir wünschen Ihnen 
beim Lesen viel Spaß.

Mit freundlichem Gruß

   A. Hollmach (ViSdP)
   die Redaktionsgemeinschaft
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Wer schläft, der sündigt nicht !
Wer nicht schlafen kann wird krötig !

1. Der Antragsgegner hat dem Antragsteller 
unverzüglich eine mindestens 2,20 m lange 
und belegbar - etwa durch Tests der Stiftung 
Warentest oder anderer staatlich anerkannter 
Prüfinstitute, wie etwa des TÜV - nach dem 

Stand der Technik für den Körper des An-
tragstellers optimierte Schlafunterlage zur 
Verfügung zu stellen. Dabei erfüllt der An-
tragsgegner diese Verpflichtung jedenfalls 
dadurch, dass er dem Antragsteller eine 

7-Zonen-Kaltschaummatratze mit Latten-
rost mit nach Test der Stiftung Warentest gu-
ten Liegeeigenschaften zur Verfügung stellt.

2. Die Landeskasse Berlin hat die Kosten 

Unter dem Aktenzeichen 599 StVK 481/16 Vollz vom 20.07.2017 hat die 99. StVK 
am LG Berlin eine wegweisende Entscheidung getroffen. Dem Beschluss ist die 
Klage eines an Rückenschmerzen leidenden Inhaftierten vorausgegangen, der zur 
Linderung seines Leids auf eigene Kosten einen Lattenrost und eine medizinische 
Matratze beschaffen und einbringen lassen wollte. Natürlich wurde der Antrag in 
der JVA Tegel mit den üblichen Totschlagargumenten der Sicherheit und Ordnung 
nach Tegler Landrecht abgelehnt. Wir präsentieren den Beschluss auszugsweise 
und geben noch ein paar eigene Überlegungen zum Besten.

Das Streitobjekt, ein Anstaltsbett !
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des Verfahrens und die notwendigen Ausla-
gen des Antragstellers zu tragen.

3. Der Streitwert wird auf 800,00 Euro fest-
gesetzt.

Gründe: 
I.

... Der Antragsteller wiegt 103 kg bei ei-
ner Körpergröße von 204 cm. Er leidet an 
starken nächtlichen Rückenschmerzen. Der 
Antragsteller befindet sich wegen seiner 
Rückenschmerzen in Behandlung des An-
staltsarztes der Justizvollzugsanstalt Tegel. 
Ihm wurden Physiotherapie und Massage 
sowie Schmerzmittel verordnet. Außerdem 
ist ihm auf Anweisung des Anstaltsarztes 
von der Polsterei der Justizvollzugsanstalt 
eine Schlafunterlage von 2,20 m Länge an-
gefertigt worden, die aus zwei aneinander 
geklebten Schaumstoffstücken von je 15 cm 
Höhe und 2,20 m Länge gefertigt wurde. Da-
bei wurden die Schaumstoffteile aus einem 
einheitlichen Schaumstoffblock herausge-
schnitten. Eine Anpassung an die unter-
schiedliche Druckbelastung des Körpers 
erfolgt durch diese Schaumstoffunterlage 
nicht. Es hat sich an dieser Schlafunter-
lage bereits nach kurzer Zeit eine Liege-
kuhle in Höhe des Beckens gebildet.

Anm. der Red.: Wer sich das nebenstehene 
Bild anschaut, erkennt die angesprochene 
Liegekuhle und kann nachvollziehen, dass 
bei so einer Unterlage niemand nüchtern in 
erholsamen und gesunden Schlaf findet.

Mit an den Teilanstaltsleiter gerichteten 
Schreiben vom 21. Juli 2016 hat der Antrag-
steller eine „orthopädische" auf seine Person 
(2,04 m groß, 105 kg schwer) zugeschnitte-
ne 7-Zonen-Matratze beantragt. Aufgrund 
seiner Rückenschmerzproblematik, welche 
er seit der Inhaftierung wieder habe, bean-
trage er auf eigene Kosten eine Matratze. 
Das Versandhaus Amazon liefere diese di-
rekt vom Hersteller in die Anstalt.

Jegliche Therapien, wie Schmerztherapie 
durch Medikamente, Rückenschule und 
Massagen, hätten bisher nur kurzzeitige 
Linderung verschafft. Wegen der weiteren 
Einzelheiten dieses Antrags wird auf BI. 4 
d. A. verwiesen.

Mit seinem am 23. September 2016 bei der 
Gemeinsamen Briefannahme der Justizbe-
hörden Moabit eingegangenen Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung vom 22. Septem-
ber 2016 hat der Antragsteller beantragt, 
den Antragsgegner zu verpflichten, ihm den 
Erwerb einer orthopädischen 7-Zonen-Ma-
tratze sowie eines Lattenrostes auf eigene 
Kosten zu gewähren und ihm für den Er-
werb die Nutzung von Überbrückungsgeld 
zu genehmigen. 

Bei dem Antragsteller wurde im Dezember 
2016 dann auf Veranlassung der Anstalt-
särzte eine MRT-Untersuchung des Nacken-
bereichs und der Lendenwirbelsäule durch-
geführt. Die Anstaltsärzte haben daraufhin 
- ohne Angabe einer genauen Krankheits-
diagnose - erklärt, der Befund sei nicht so 

gravierend, dass dadurch die Indikation für 
eine orthopädische Matratze gegeben sei. 
Ohnehin würden heute aktive muskelkräfti-
gende Maßnahmen den nur passiven, „wozu 
auch eine Lagerung” gehöre, vorgezogen 
und seien letztendlich allein mit Erfolg be-
haftet. Dem Antragsteller wurde allerdings 
ein ergonomisches Kissen verordnet.

Am 30. Dezember 2016 wurden bei dem 
Antragsteller im Rahmen einer Haftraum-
kontrolle zwei Flaschen mit Alkohol, soge-
nannter „Aufgesetzter”, aufgefunden.

Anm. der Red.: Den „Aufgesetzten” 
brauchte er wahrscheinlich um vor lauter 
Schmerzen vielleicht doch mal zu irgendei-
nem Zeitpunkt ein Auge zu zukriegen.

Der Antragsteller behauptet, er habe vor 
der Inhaftierung durch Nutzung einer soge-
nannten "orthopädischen Matratze", in den 
letzten Jahren vor der Inhaftierung durch 
Nutzung eines Wasserbettes seine Rücken-
schmerzen "weitestgehend lindern können"
Der Antragsteller beantragt,

1. die Antragsgegnerin zu verpflichten, 
dem Antragsteller den Erwerb einer ortho-
pädischen 7-Zonen-Matratze, sowie eines 
Lattenrosts auf eigene Kosten zu gewähren,

2. mir den Erwerb, mir die Nutzung vom 
Überbrückungsgeld zu genehmigen,

3. den Streitwert auf unter 100 Euro festzu-
setzen.

Anzeige
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Mit Schriftsätzen vom 27. Januar 2017 und 
9. Februar 2017 hat er klargestellt, dass es 
ihm darauf ankommt, eine entsprechende 
Matratze zur Verfügung zu erhalten und er 
lediglich zur Entlastung der Justizvollzugs-
anstalt bereit wäre, die Kosten zu tragen.
Der Antragsgegner beantragt, den Antrag auf 
gerichtliche Entscheidung zurückzuweisen.

Er meint, der Erwerb einer eigenen Matratze 
könne dem Antragsteller schon deshalb nicht 
zugestanden werden, weil bei Haftraumkon-
trollen Matratzen bei Verdacht, dass diese 
als Versteck genutzt werden, auch müssten 
zerschnitten werden können.

Eine zwingende medizinische Indikati-
on für eine orthopädische Matratze liege 
nicht vor. Deshalb könne aus Gründen der 
Sicherheit und Ordnung der Anstalt keine 
orthopädische Matratze für den Antragstel-
ler beschafft werden, da solche Matratzen 
Hohlräume enthielten, in denen Sachen 
versteckt werden könnten und derartige Ma-
tratzen nicht so leicht zu kontrollieren bzw. 
zu durchleuchten seien, wie die Einheits-
matratzen, die die Justizvollzugsanstalt den 
Gefangenen im Allgemeinen zur Verfügung 
stelle. Der Alkoholfund zeige, dass auch 
in der Person des Antragstellers selbst An-
haltspunkte für eine Gefährdung der Sicher-
heit vorlägen. Jedenfalls die Hefe oder ein 
Tauchsieder zur Herstellung von Alkohol 
könnten in einer Matratze versteckt werden.

Anm. der Red.: Die Matratzenverstecke 
sind wegen ihrer Offensichtlichkeit beim 
Abtasten oder durch Feststellung von Be-

schädigungen höchstens bei haftunerfah-
renen oder geistig minderbegüterten Inhaf-
tierten in Gebrauch.

Die Matratzen, die den Gefangenen derzeit 
zur Verfügung gestellt werden, seien auch 
schwer entflammbar- bis permanent nicht 
brennbar, während die von dem Antragstel-
ler ( auf Aufforderung der Kammer ) ausge-
wählte Matratze aus brennbaren Materialien 
bestehe.

Die Kammer hat Beweis erhoben durch Ein-
holung eines schriftlichen medizinischen 
Sachverständigengutachtens des Sachver-
ständigen PD Dr. Sch. vom 7. Mai 2017 zu 
folgender Beweisfrage:

1.) Ist es zur Beseitigung oder wesentlichen 
Linderung der Schmerzen des Antragstellers 
aus medizinischer Sicht erforderlich, dass 
diesem eine "orthopädische 7-Zonen Ma-
tratze"  sowie ein Lattenrost oder jedenfalls 
eine andere als die derzeit im Rahmen der 
Anstalt bereitgestellte Matratze zur Verfü-
gung gestellt wird.

2.) Sollte die Frage zu 1. verneint werden, 
soll der Sachverständige sich dazu äußern, 
ob die Behandlung der Rückenschmerzen 
durch die Zurverfügungstellung einer ande-
ren als der derzeit bereitgestellten Matratze 
wesentlich unterstützt oder beschleunigt 
würde.

Der Sachverständige gelangt hinsichtlich 
des Gesundheitszustandes des Verurteilten 
zu folgendem Untersuchungsergebnis:

Zusammenfassend:

Geringe altersentsprechende Veränderungen 
im Bereich der Halswirbelsäule. Deutliche 
degenerative und arthrotische Verände-
rungen im Bereich der Lendenwirbelsäule 
mit Beteiligung der Bandscheiben und der 
kleinen Wirbelgelenke, für einen 36-jäh-
rigen Patienten altersvorauseilend.

Es bestehe eine medizinische Indikation 
zur Vermeidung und Linderung von Rü-
ckenschmerzen eine optimierte Schlafun-
terlage zur Verfügung zu stellen.

Wenn schon beim Rückengesunden 
schmerzhafte funktionelle Störungen 
durch ungeeignete Matratzen ausgelöst 
werden können, dann bedürfe es insbe-
sondere bei Erkrankungen oder Schädi-
gung der Wirbelsäule geeigneter Matrat-
zenkonstruktionen zur Linderung von 
Schmerzen und Vermeidung peripherer 
Nervenstörungen.

Dabei diene die optimierte Matratze zur Be-
schwerdelinderung und Schmerzbehandlung 
sowie zur Vorbeugung für das Fortschreiten 
der vorliegenden Wirbelsäulenerkrankung.
Wegen der weiteren Einzelheiten der Aus-
führungen des Sachverständigen wird auf 
das schriftliche Gutachten vom 7. Mai 2017 
verwiesen. 

II.

Der Antrag auf gerichtliche Entscheidung ist 
zulässig gemäß § 109 Abs. 1 Satz 2,113 Abs. 
1, zweite Alternative StVollzG. Die - auch 
von den Anstaltsärzten - diagnostizierten 
Rückenschmerzen, auf deren Beseitigung 
das Begehren des Antragstellers nach einer 
Matratze zielt, stellen besondere Umstände 
im Sinne des § 113 Abs. 1 StVoIlzG dar, die 
eine Anrufung der Strafvollstreckungskam-
mer vor Ablauf der 3-Monatsfrist zulässig 
machen.

Der Antrag ist auch begründet. Der An-
tragsteller hat einen Anspruch auf Bereit-
stellung einer Matratze der im Tenor dieses 
Beschlusses beschriebenen Art durch den 
Antragsgegner gemäß § 70 Abs. 1 in Verbin-
dung mit § 3 Abs. 3 StVollzG Bln.
Dabei war der Antrag auf Bereitstellung ei-
ner Matratze durch den Antragsgegner und 
auf dessen Kosten bereits in dem an den 

Gärtner & Kühle
Rechtsanwälte und Fachanwälte

24-Stunden-Anwalts-Notruf in Verkehrs- und Strafsachen: 0173 - 2166658

Nürnberger Straße 49 • 10789 Berlin
Telefon (030) 8892141-0
Telefax (030) 8892141-5
E-Mail gaertner@gaertner-kuehle.de

Anzeige
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Antragsgegner gerichteten Antrag vom 21. 
Juli 2016 enthalten. Denn bereits aus diesem 
Antrag wird deutlich, dass es dem Antrag-
steller nicht darauf ankommt, eine Matratze 
zu erhalten, die in seinem Eigentum steht, 
sondern er lediglich bereit ist, die Kosten 
zu übernehmen, weil er meint, dann auf we-
niger Widerstände zu stoßen. Nachdem die 
Anstalt inzwischen klargestellt hat, dass die 
Überlassung einer Matratze, deren Kosten 
der Antragsteller getragen hat, nicht in Be-
tracht kommt, weil sie sich dann bei Kon-
trollen an einer möglicherweise notwendig 
werdenden Beschädigung der Matratze ge-
hindert sähe, die Kostentragung durch den 
Antragsteller also eher Widerstände verstär-
ken würde, ist in dem Antrag vom 21. Juli 
2016 und dem Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung noch der Antrag auf Bereitstel-
lung der Matratze durch den Antragsgegner 
auf dessen Kosten zu sehen.

Gemäß § 70 StVollzG Bln haben Gefange-
ne einen Anspruch auf notwendige, aus-
reichende und zweckmäßige medizinische 
Leistungen unter Beachtung des Grund-
satzes der Wirtschaftlichkeit und unter 
Berücksichtigung des Umfangs der gesetz-

lichen Krankenversicherung. Der Anspruch 
umfasst auch Vorsorgeleistungen, ferner die 
Versorgung mit medizinischen Hilfsmitteln, 
soweit diese nicht außer Verhältnis zur Dau-
er des Freiheitsentzugs steht und die Hilfs-
mittel nicht als allgemeine Gebrauchsgegen-
stände des täglichen Lebens anzusehen sind.

Der Antragsteller leidet unter starken nächt-
lichen Rückenschmerzen, die unter ande-
rem die Auswirkungen haben, dass er nicht 
durchschlafen kann. Übereinstimmend 
damit konnten bei ihm zusammenfassend 
geringe altersentsprechende Veränderungen 
im Bereich der Halswirbelsäule und deut-
liche degenerative und arthrotische Verän-
derungen im Bereich der Lendenwirbelsäule 
mit Beteiligung der Bandscheiben und der 
kleinen Wirbelgelenke, für einen 36 jährigen 
Patienten altersvorauseilend, diagnostiziert 
werden.

Damit besteht eine medizinische Indikation 
für die Bereitstellung einer Schlafunterlage 
der im Tenor dieses Beschlusses beschrie-
benen Art. Denn die Kammer ist nach den 
Ausführungen des Sachverständigen Dr. 
Sch., die mit eigener Lebenserfahrung über 

die Auswirkungen unangepasster Schlafun-
terlagen übereinstimmt, davon überzeugt, 
dass, wenn schon beim Rückengesunden 
schmerzhafte funktionelle Störungen durch 
ungeeignete Matratzen ausgelöst werden 
können, es bei Erkrankungen oder Schädi-
gung der Wirbelsäule geeigneter Matratzen-
konstruktionen zur Linderung von Schmer-
zen und Vermeidung peripherer Nervenstö-
rungen bedarf. Die Kammer hat - auch in-
soweit sachverständig beraten - auch keinen 
Zweifel, dass der Antragsteller vor seiner 
Inhaftierung durch angepasste Schlafunter-
lagen seine Schmerzen die überwiegende 
Zeit wesentlich mindern oder sogar beseiti-
gen konnte.'

Da die von der Justizvollzugsanstalt derzeit 
zur Verfügung gestellte Schaumstoffunterla-
ge weder angepasst in obigem Sinne ist und 
bereits dem Körpergewicht des Antragstel-
lers nicht entspricht, wie die Entstehung von 
Liegekuhlen bereits nach kurzer Zeit belegt, 
ist der Antragsgegner zur Bereitstellung ei-
ner Matratze der im Tenor beschriebenen 
Art als medizinisches Hilfsmittel zu ver-
pflichten.
Dass Matratzen keine Hilfsmittel im Leis-

Anzeige
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tungsumfang der gesetzlichen Krankenver-
sicherung sind und Hilfsmittel auch nach 
§ 70 Abs. 1 StVollzG Bln grundsätzlich 
nicht von der Leistungspflicht der Anstalt 
umfasst sind, soweit diese als allgemeine 
Gebrauchsgegenstände des täglichen Le-
bens anzusehen sind, steht dem nicht entge-
gen. Es ist nämlich bei Berücksichtigung der 
Medizinischen Indikation einer angepassten 
Schlafunterlage für Personen mit Wirbelsäu-
lenschädigungen davon auszugehen, dass 
Matratzen nur deshalb nicht im Leistungs-
umfang der gesetzlichen Krankenversiche-
rung enthalten sind, weil es sich insoweit 
um übliche Gebrauchsgegenstände handelt, 
die ohnehin von dem Versicherten - auch 
ohne dass eine Erkrankung eingetreten wäre 
- aus eigenen Mitteln beschafft werden und 
deren Finanzierung bei Mittellosen deshalb 
im Leistungsumfang der Sozialleistungen 
enthalten ist. Dies entspricht dem Gedanken 
des § 70 Abs. 1 Satz 2 letzter Alternative 
StVollzG Bln.

Voraussetzung für eine Herausnahme aus 
der medizinischen Leistungspflicht ist da-
mit aber, dass die sonstige Bereitstellung 
sichergestellt ist; bei dem Nichtinhaftierten 
notfalls über die Sozialhilfe, bei dem Gefan-
genen gemäß § 3 Abs. 3 StVollzG Bln.
Solange dem Antragsteller von dem An-
tragsgegner keine für ihn ausreichende Ma-

tratze im Rahmen des § 3 Abs. 3 StVollzG 
Bln zur Verfügung gestellt wird, handelt es 
sich bei einer angepassten Schlafunterla-
ge im Sinne des Tenors dieses Beschlusses 
also auch nicht um einen allgemeinen Ge-
brauchsgegenstand im Sinne des § 70 Abs. 
1 StVollzG Bln.

Der Anspruch des Antragstellers entfällt 
auch nicht deshalb, weil bereits die von 
den Anstaltsärzten verordnete Therapie mit 
Physiotherapie und Massage ausreichend im 
Sinne des § 70 Abs. 1 StVollzG Bln wäre. 
Denn zum einen bedarf es - wie oben bereits 
ausgeführt - jedenfalls bei Erkrankungen der 
Wirbelsäule, die Schmerzen in der liegen-
den Position verursachen - geeigneter Ma-
tratzenkonstruktionen. Zum anderen zeigt 
der Umstand, dass dem Antragsteller seit 
nunmehr mindestens einem Jahr - mit den 
damit einhergehenden allgemein bekannten 
Gefahren insbesondere von Nebenwir-
kungen - Schmerzmittel verordnet werden, 
dass die von der Anstalt gewährte Therapie 
nicht ausreichend ist.

Da der Antragsgegner eine Kostentragung 
durch den Antragsteller aus Sicherheitser-
wägungen grundsätzlich ablehnt, könnte 
eigentlich dahingestellt bleiben, ob eine Ko-
stentragungspflicht des Antragstellers ge-
mäß § 70 Abs. 2 StVollzG Bln besteht. Diese 

ist jedoch auch nicht gegeben. Denn die Be-
reitstellung der Matratze stellt nach obigen 
Ausführungen eine von der Anstalt gemäß 
§ 70 Abs. 1 in Verbindung mit § 3 Abs. 3 
StVollzG Bln zu erbringende Leistung dar. 
Soweit der Antragsgegner erhöhten Kon-
trollaufwand geltend macht, wird er diesen 
durch entsprechende Auswahl der ange-
passten Matratze minimieren können. So ist 
es inzwischen allgemein üblich, dass etwa 
Matratzenbezüge mit Reißverschlüssen 
versehen sind und entfernt werden können. 
Verbleibenden erhöhten Aufwand wird der 
Antragsgegner hinzunehmen haben, weil 
dieser dann zur Erfüllung des Anspruchs des 
Antragstellers auf medizinische Leistungen 
notwendig ist.

Soweit der Antragsgegner Bedenken hin-
sichtlich des Brandschutzes geltend macht, 
besteht für die Kammer bereits kein Zwei-
fel, dass es auf dem Markt auch angepasste 
Schlafunterlagen geben wird, die schwer 
entflammbar sind.

Ergänzend sei noch folgendes ausgeführt: 
Soweit der Antragsgegner die Auffassung 
vertritt, es liege kein "spezielles Krankheits-
bild" vor, weil es sich um degenerative Ver-
änderungen handele, bleibt der Sinn dieser 
Ausführungen unklar. Eine behandlungsbe-
dürftige Erkrankung liegt jedenfalls vor, ins-
besondere auch weil der Antragsteller unter 

ihn wesentlich beeinträchti-
genden Schmerzen leidet.
Soweit der Antragsgegner 
meint, sollte dem Antragsteller 
eine angepasste Schlafunterla-
ge gewährt werden, müssten 
aus Gleichbehandlungsgrund-
sätzen nahezu jedem inhaf-
tierten derartige Matratzen 
gewährt werden, weil "die 
meisten Menschen derart ge-
ring ausgeprägte degenerative 
Veränderungen wie der An-
tragsteller" aufwiesen, wäre 
dies bereits rechtlich unerheb-
lich. Dieser Vortrag ist jedoch 
auch inhaltlich offensichtlich 
unrichtig. Zum einen weist 
der mit 36 Jahren bereits nicht 
mehr zu den jüngsten zählende 
Antragsteller nach der auch 
von dem Antragsgegner nicht 
angezweifelten Diagnose des 
Sachverständigen Dr. Sch. 
altersvorauseilende Verän-

Anzeige

Bülowstraße 106 • 10783 Berlin • Telefon: (030) 216 80 08
www.mann-o-meter.de • info@mann-o-meter.de
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derungen auf. Bereits daraus könnte der 
Antragsgegner den zwingenden Schluss zie-
hen, dass nicht die meisten Menschen bei-
spielsweise eine Bandscheibenvorwölbung 
aufweisen, die den Liquorraum vollständig 
aufbraucht.

Zum anderen leidet der Antragsteller an er-
heblichen Schmerzen gerade während der 
Nacht und weist eine außergewöhnliche 
Körpergröße und - wohl damit einhergehend 
- ein überdurchschnittliches Gewicht auf, so 
dass allein dadurch erhöhte Anforderungen 
an eine Schlafunterlage gestellt werden, so 
dass nicht völlig ausgeschlossen ist, dass für 
andere erkrankte Gefangene, die etwa trotz 
vergleichbarer Wirbelsäulenschädigung kei-
ne Schmerzen in der Schlafposition aufwei-
sen, die von der JVA gestellte Schlafunterla-
ge ausreichend im Sinne des § 70 StVollzG 
Bln ist.

Insoweit ist auch zu beachten, dass bei dem 
Antragsteller, der bisher zwei Jahre einer le-
benslangen Freiheitsstrafe verbüßt hat, das 
Hilfsmittel nicht außer Verhältnis zur Dauer 
des Freiheitsentzugs steht, § 70 Abs. 1 Satz 
2 StVollzG Bln.

Lichtblick-Kommentar :

Wir sind hocherfreut über den Beschluss, 
aus dem Menschlichkeit, Lebensnähe und 
Lebenserfahrung spricht. Soweit zum Be-
schluss der StVK gegen den die JVA Tegel 
frist- und erwartungs-
gemäß in Rechtsbe-
schwerde gegangen ist. 
Der Inhalt der Rechts-
beschwerde wurde uns 
ebenfalls zur Kenntnis 
gebracht, sodass wir 
uns auch ein Bild über 
die Gegenargumente 
der JVA Tegel machen 
konnten. 

Die JVA Tegel bezieht 
sich in der Rechtsbe-
schwerde nur auf die 
7-Zonen-Matratze, die 
angeordnet worden sein 
soll. Dies ist aber un-
zutreffend. Angeordnet 
wurde eine mindestens 
2,20 m lange und [...] 
für den Antragsteller 

optimierte Matratze, wobei die Verpflich-
tung "jedenfalls" mit einer 7-Zonen-Matrat-
ze erfüllt wäre.

Die StVK hat der JVA Tegel also die Wahl 
bei der Matratze gelassen und nur die Min-
deststandards aufgeführt. Dabei hat sich die 
StVK auf das eingeholte Gutachten bezo-
gen. Der Gutachter hat dabei die Befunde 
der Anstaltsärzte insoweit widerlegt, dass 
die bisherigen Maßnahme nicht ausreichend 
seien. Auf dieser Grundlage hat die StVK, 
die ihrer Aufklärungspflicht nachgekommen 
ist und ein externes Gutachten eingeholt hat, 
eine optimierte Matratze angeordnet. Aus 
der Rechtsbeschwerde geht auch nicht her-
vor, dass das Gutachten inhaltlich (erfolg-
reich) angegriffen worden sei, so dass dieses 
dem Beschluss auch zugrunde gelegt wer-
den konnte. Die StVK hat daneben die ange-
ordneten Physiotherapien sowie Massagen 
der Anstaltsärzte angemessen berücksichtigt 
und aufgrund der fortdauernden Schmerzen 
des Antragstellers festgestellt, dass diese 
nicht ausreichend seien. Auch hier ist die 
StVK also von einer richtigen Tatsachen-
grundlage ausgegangen. 

Da die StVK schon ausdrücklich keine be-
stimmte Matratze angeordnet hat, steht es 
der JVA Tegel frei, eine solche zu besorgen, 
die neben der Tauglichkeit auch die Sicher-
heit und Ordnung berücksichtigt. Zutreffend 
hat die StVK dabei festgestellt, dass ein er-
höhter Aufwand der JVA hinzunehmen sei, 

wenn dies zur Erfüllung ihres gesetzlichen 
Auftrages notwendig sei. 

Die StVK hat auch die richtigen Normen 
des StVollzG Bln angewandt und zutreffend 
und auf den Sachverhalt bezogen subsu-
miert. Die Annahme der JVA in der Rechts-
beschwerde, eine Matratze falle nicht unter 
die Hilfsmittel des § 70 StVollzG Bln, geht 
indes fehl, da die Matratze im vorliegenden 
Fall nicht als "allgemeines Gebrauchsmit-
tel des täglichen Lebens", sondern eben als 
"medizinisches Hilfsmittel" anzusehen ist, 
was aus dem eingeholten Gutachten des 
Sachverständigen Dr. Sch. folgt und worauf 
sich die StVK stützt.

Darüberhinaus hätte die JVA Tegel die in 
ihrer Rechtsbeschwerde vorgebrachten Ge-
genargumente bereits zum Gegenstand ihres 
Vortrages im regulären Verfahren machen 
müssen und nicht erst zum Gegenstand der 
Rechtsbeschwerde. Würde die Rechtsbe-
schwerde wie ein Schulaufsatz behandelt, 
hätte der Lehrer am Rand die beliebte Be-
merkung "Thema verfehlt" notiert.

Da es mehr als genug Inhaftierte mit mehr 
als 85 Kilogramm Körpergewicht in der JVA 
Tegel gibt, die auch älter als 36 Jahre sind, 
könnte bei Bestand des Urteils eine kleine 
Welle von Matratzenanträgen auf die An-
stalt zukommen. Wir bleiben dran und dür-
fen gespannt sein, ob das Kammergericht 
die Rechtsbeschwerde zuläßt oder als unbe-
gründet ablehnt. ■
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Thomas Galli der Ex-
Anstaltsleiter hat sein zweites 
Buch herausgebracht und wir 

waren gespannt.

Galli geht es weiterhin um die über-
geordnete Frage nach Sinn und Un-
sinn von Freiheitsstrafen und wel-
chen Wert tatsächlich der Strafvoll-
zug hat. ( siehe Lichtblick - Ausgabe 
02 / 2016, Interview und Buchvor-
stellung "Die schwere der Schuld "). 

Seine Knastgeschichten sind def-
tig, aus seinem großen Erfahrungs-
schatz gemischt und nichts für schwa-
che Gemüter. Der Autor richtet sein 
Augenmerk gleichermaßen auf die 
Lebensläufe der Inhaftierten so-
wie auf die Hintergründe ihrer Straf-
taten und deren Gefängnisalltag.

Hierbei wird der Mikrokosmos im 
Gefängnis präzise beschrieben und ist 
für unbedarfte Normalbürger sehr pla-
stisch beschrieben. Wie sich in diesem 
Gefüge Strafe und Resozialisierungs-
maßnahmen vollziehen, welche Mög-
lichkeiten und welche Grenzen unter 
Umständen das "System Gefängnis" 
bietet und mit welchen komplizierten 
Herausforderungen die Justizbeamten 
dabei konfrontiert werden, wird in der 
Geschichte "Der Staatsdiener" hervor-
ragend und sehr detailliert dargelegt. 

Wenn der aufmerksame Leser zwi-
schen den Zeilen liest, wird er den oft-
mals sinnfreien Strafvollzug zwar nicht 
besser verstehen, aber zumindest An-
haltspunkte und Belege dafür finden, 
dass vieles verstaubt ist. Es kommt 

Buchvorstellung / N. Kieper► d    e    r     l     i     c     h     t     b     l     i     c     k           3  |  2017

Galli stellt die Frage nach dem Begriff der Gefahr oder der Gefährlichkeit des Täters. Er 
entwirft anhand authentischer Fälle einen kritischen Blick auf Grenzen und Möglichkeiten 
des Strafvollzugssystems und zeigt die ungerechte gesellschaftliche Verteilung.

ISBN 978-3-360-01318-7 Das neue Berlin www. eulenspiegel.com       
12,99 Euro
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klar zum Ausdruck, dass der Begriff Re-
sozialisierung genauso großer Murks ist 
wie der Begriff der Gefährlichkeit und 
erschöpft sich  dementsprechend nur in 
einer kostenintensiven Symbolik, die mit 
jedem Jahr des Freiheitsentzuges weniger 
Menschenwürde und kaum Persönlich-
keit übrig lässt. Die Entscheidung der 
"Gefährlichkeit der Täters" vollzieht sich 
zwischen den hohen Leitplanken der Ge-
sellschaft und ist darüber hinaus eine per-
manente Gratwanderung der viele Voll-
zugsprognostiker an ihre Grenzen führt.

Das scheinbar hochgeschätzte verhal-
tenswissenschaftliche Handwerkszeug 
( Tests, Fragebögen, Prognose-Tafeln 
etc. ) ist ebenso unüberschaubar wie unzu-
reichend. Und die Interessen der Auftrag-
geber ( Richter, Staatsanwälte, Justizver-
waltungen ) unterscheiden sich doch ge-
waltig von den Interessen der Beurteilten. 
Galli schafft es auch diesmal das "System 
Strafvollzug" auf den Prüfstand zu stellen 
und zeigt ebenso griffige Alternativen auf.

Die These mehr in Richtung soziale Ar-
beit zu verurteilen ist nicht neu, aber 

es ist eine Möglichkeit die Kosten zu 
minimieren und dürfte auch Anklang 
finden. Die neun Geschichten des Au-
tors thematisieren den Problemkreis 
von Schuld, Strafe und Rehabilitation. 
Hinter jeder erzählten Episode stehen 
menschliche Schicksale, die reale Be-
gegnungen im Knast darstellen. Galli 
gewährt einmal mehr offene Einblicke 
in die Gefängniswelt und deren Insassen.

Das sich aus dem erzwungenen dauer-
haften Zusammenleben der unterschied-
lichsten Personen in den Anstalten eine 
nachhaltige Auswirkung der Inhaftie-
rung ergibt, belegt er eindrücklich. Der 
promovierte Rechtswissenschaftler 
zeichnet oftmals eine nüchterne Be-
standsaufnahme, was vermutlich sei-
ner Biografie geschuldet ist und vom 
jahrelangem öden Herumdoktern in 
unzähligen Vollzugsakten geprägt ist.

Die Feinjustierungen bezüglich der Ge-
fährlichkeit des Täters sind unserer Mei-
nung nach nicht überall angekommen. 
Vieles ist noch verbesserungswürdig 
und der Mangel an Zukunftsperspekti-

ven wird deutlich. Das Buch ist ein erster 
Schritt in die richtige Richtung und ein 
weiterer Beweis dafür wie wertvoll sei-
ne Grundideen sind. Andererseits blitzt 
aber erfrischender Realitätssinn durch, 
indem er schrittweise die bürokratischen 
Hürden eliminieren  möchte, soziale und 
seelische Verluste bei längeren Haftver-
läufen aufzeigt, weil er die desolaten 

Zustände bestens kennt und auch be-
nennt. Wann gilt ein Mensch als "höchst 
gefährlich" ? Die Frage, wie sich Ge-
fahren für die Allgemeinheit abwen-
den lassen, stellt sich nach wie vor 
und wird ewig aktuell sein so lange 
sich der Strafvollzug nicht verbessert.

Worauf gründen Justiz, Gefängnisverwal-
tungen und Psychologen ihr Urteil über 
die Gefährlichkeit ? Die Frage, wie sich 
Gefahren für die Allgemeinheit abwen-
den lassen, ist aktueller denn je. Wir kön-
nen nur hoffen, dass die Diskussion über 
Sinn und Unsinn der meisten Freiheits-
strafen mit diesem Buch erneut im Fokus 
stehen und die gesellschaftlichen Barrie-
ren nicht für weitere Schäden sorgen. ■
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Die Vollzugsplankonferenz !

So weit – so gut ! Doch wie hat eine sol-
che Vollzugsplankonferenz ( im Folgenden: 
VPK ) denn eigentlich auszusehen ? 
Darf der Gefangene auch daran teilnehmen 
und „mitreden“ und was ist, wenn der Voll-
zugsplan (vermeintlich) nicht mit den tat-
sächlichen Gegebenheiten übereinstimmt ? 
In diesem Artikel soll ein bisschen Licht ins 
Dunkel gebracht werden, damit Ihr nicht – 
obwohl es um Euch geht – nur das Ergebnis 
in die Hand gedrückt bekommt.

In § 159 StVollzG heißt es, dass der An-
staltsleiter mit an der Behandlung maßgeb-
lichen Beteiligten Konferenzen durchführt, 
um den Vollzugsplan aufzustellen, zu über-
prüfen und um wichtige Entscheidungen 
vorzubereiten. Dabei ist der Anstaltsleiter 
verpflichtet, Konferenzen mit diesem In-
halt durchzuführen, was aber nicht bedeutet, 
dass der Anstaltsleiter auch selber an den 
Konferenzen teilnehmen muss. Beteiligt 
werden unter anderem die Fachdienste, der 
allgemeine Vollzugsdienst oder Dritte, z. B.
der Einzeltherapeut, kurz: Personen, die 

wesentliche behandlungsorientierte Funk-
tionen wahrnehmen. Der Gefangene und 
auch sein Verteidiger haben jedenfalls bei 
der Konferenz über die Aufstellung und 
Überprüfung des Vollzugsplans keinen An-
spruch auf Anwesenheit [ anders aber bei 
den Sicherungsverwahrten ( ! ) ].

Allerdings wird der Vollzugs- und Einglie-
derungsplan mit dem Gefangenen erörtert. 
Dabei werden deren Anregungen und Vor-
schläge einbezogen, soweit sie zur Errei-
chung des Vollzugsziels dienen (für Berlin: 
§ 9 Abs. 4 StVollzG Bln). Das bedeutet, dass 
der Vollzugsplan vor Niederschrift sowie 
Aushändigung mit Euch erörtert werden 
muss. Denn im Hinblick auf die Verbind-
lichkeit der Ergebnisse der Vollzugsplanung 
kommt der Erörterung mit den Gefangenen 
erhebliche Bedeutung zu. Ihr seid zu er-
mutigen, Anregungen und Vorschläge ein-
zubringen. Soweit eine Berücksichtigung, 
insbesondere aus vollzuglichen Gründen 
nicht möglich ist, soll dies Euch gegenüber 
begründet werden.

Aber nicht in jeder Anstalt werdet Ihr von 
der VPK ausgeschlossen. Es gibt genügend 
Anstalten, die Euch zu der Konferenz dazu 
holen und ich kann Euch nur ans Herz legen, 
auch an der Konferenz teilzunehmen und 
Euch einzubringen. Denn letztendlich geht 
es um Euch und Euren weiteren Vollzugs-
verlauf und die VPK gibt Euch die Möglich-
keit, der Anstalt Eure Sicht der Dinge und 
Vorstellungen mitzuteilen sowie Stellung zu 
derjenigen der Anstalt zu nehmen. 

Der Vollzugsplan muss erkennen lassen, 
dass neben einer Beurteilung des bisherigen 
Behandlungsverlaufs auch eine Auseinan-
dersetzung mit den zukünftig erforderlichen 
Maßnahmen stattgefunden hat. Hierzu sind 
wenigstens in groben Zügen die tragenden 
Gründe darzustellen, welche die Anstalt 
zur Befürwortung oder zur Verwerfung be-
stimmter Maßnahmen veranlasst haben, also 
zum Beispiel, ob – und wenn ja, warum – Ihr 
an bestimmten Maßnahmen / Behandlungen 
teilnehmen solltet oder warum Euch keine 
Lockerungen zu gewähren sind.

Eine Vollzugplankonferenz ist zuständig für die die Behandlung des Gefangenen betreffenden 
Grundsatzentscheidungen und damit für die Aufstellung der Vollzugspläne, deren Überprüfung 
und Fortschreibung, und sie dient der Vorbereitung wichtiger Entscheidungen. Damit erweist 
sie sich als wichtiges Entscheidungsfindungsorgan für die Resozialisierung des Gefangenen 
( Kammergericht Berlin, Beschluss vom 18. April 2011 - 2 Ws 500 / 10 Vollz ).
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An die LLer unter Euch:
Dies gilt angesichts der Verpflichtung, auch 
dem zu lebenslanger Freiheitsstrafe Verur-
teilten eine Chance zur Wiedererlangung 
seiner Freiheit zu eröffnen, auch in den 
Fällen lebenslanger Freiheitsstrafe. In die-
sen Fällen muss jedenfalls bei schon länger 
andauerndem Vollzug unabhängig davon, ob 
sich ein Entlassungszeitpunkt bereits kon-
kret abzeichnet, die Vollzugsplanung beson-
ders auch auf die Vermeidung schädigender 
Auswirkungen lang dauernden Freiheitsent-
zuges als ein wesentliches Teilelement des 
Resozialisierungsauftrages ausgerichtet sein
(BVerfG, Beschl. v. 25.09.2006, 2 BvR 2132/05 ). 

Und was ist, wenn der Vollzugsplan an 
Mängeln leidet oder dort Sachen stehen, mit 
denen Ihr Euch nicht einverstanden erklärt 
oder die Eurer Meinung nach nicht zutref-
fend sind? Dann könnt Ihr den Vollzugsplan 
gerichtlich überprüfen lassen. Dazu habe Ihr 
seit der Aushändigung an Euch zwei Wo-
chen Zeit, um einen 109er bei der für Euch 
zuständigen Strafvollstreckungskammer 
einzulegen (die Rechtsbehelfsbelehrung mit 
der Anschrift des Gerichts wird dem Voll-
zugsplan beigefügt). 

Ein Vollzugsplan bzw. dessen Fortschrei-
bung sind dabei unter zwei Gesichtspunkten 
gerichtlich überprüfbar:

• Der Vollzugsplan kann insgesamt 
mit der Behauptung angefochten werden, 
das Aufstellungsverfahren sei fehlerhaft 
durchgeführt worden bzw. der Vollzugsplan 
genüge nicht den gesetzlichen Mindestan-
forderungen.

• Der Vollzugsplan kann ferner 
angefochten werden, wenn und soweit er 
konkrete Regelungen im Einzelfall enthält. 
Dabei unterliegen die die Gewährung oder 
Versagung von Lockerungen betreffenden 
Teile des Vollzugsplans einer selbständigen 
rechtlichen Überprüfung auch dann, wenn 
der Gefangene einen Antrag auf Gewährung 
von Lockerungen noch nicht gestellt hat.

Das heißt, Ihr könnt den Vollzugsplan zum 
Beispiel dann angreifen, wenn Euch Locke-
rungen versagt wurden und Ihr der Auffas-
sung seid, dass diese Euch hätten gewährt 
werden müssen. Welche Voraussetzungen 
für die Gewährung von Lockerungen vorlie-
gen müssen, wird in einem weiteren Artikel 

ausführlich dargestellt werden.

Die Strafvollstreckungskammer prüft so-
dann, ob die Anstalt das ihr obliegende Er-
messen fehlerfrei ausgeübt hat, hebt – wenn 
dies nicht geschehen sein sollte – den ent-
sprechenden Punkt im Vollzugsplan auf und 
verpflichtet die Anstalt zur Neubescheidung 
unter Berücksichtigung der Rechtsauffas-
sung des Gerichts.

Abschließend sei festgehalten, dass der Voll-
zugsplan innerhalb angemessener Fristen zu 
überprüfen und fortzuschreiben ist. Die An-
gemessenheit ergibt sich aus der Vollzugs-
dauer, wobei grundsätzlich eine Frist von 
sechs bis maximal zwölf Monaten vorgese-
hen ist. Wann Eure nächste Fortschreibung 
stattfinden soll, könnt Ihr auf der letzten Sei-
te Eures Vollzugsplans ersehen, da dort die 
Fortschreibungsfrist vermerkt wird.

Sollte die Fortschreibung nicht fristgerecht 
erfolgen, so könnt Ihr bei der Strafvollstre-
ckungskammer im Wege einer gerichtlichen 
Entscheidung beantragen, dass die Anstalt 
verpflichtet wird, den Vollzugsplan unver-
züglich fortzuschreiben. ■

Anzeige
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Prison Slam - Der Workshop zum 
Thema Poetry Slam und Spoken Word

Die engagierte Kursleiterin 
Jessy James erläuterte ihre 
Arbeit, ihre Vorstellungen 
und gab Einblicke in die 
Welt der Gedichte und 
anderer gesprochener Worte.

Sie erzählte aus ihrem 
Leben als Straßenpoetin, 
über Beweggründe fürs 
Texteschreiben und wie ein 
Bild beim Publikum entsteht 
und rüberkommt. Sie stellte 
die Frage, wo es noch coole 
Orte gibt und das der Knast 
mit Sicherheit diesbezüglich 
zu den Favoriten gehört, 
weshalb sie auch schon in 
verschiedenen Haftanstalten 
in Deutschland war und dabei 
viel Resonanz erlebt hat.

Sie erläuterte, dass der 
Workshop kein starres 
Programm sein soll, sondern es 
wird dort mit den Teilnehmern 
intensiv gearbeitet. Am 
Ende der Veranstaltung 
sollen sämtliche Werke in 
ein Buch gesammelt werden. 

Schon bei diesem Treffen 
merkten wir alle, dass viel 
Potential in der Gruppe 
steckt und einige bereits 
ausreichendes Selbstvertrauen 
für eine Bühne besitzen.

Abschließend trug sie uns noch 
einen Beitrag, ihrer Kunst in 
englischer Sprache vor, der 
beeindruckte. Warum aber 
nur Insassen der Teilanstalten 
V und VI teilnehmen dürfen, 
erschließt sich uns nicht. ■

Am 25.08.2017 trafen sich interessierte Teilnehmer im Pavillion 
der Teilanstalt V, um sich über einen Workshop für Poetry Slam zu 

informieren.

Prison Slam / N.Kieper►



Weihnachtsgeschenke für Kinder 
daheim trotz Inhaftierung von 
Papa oder Mama, das ist seit 
über 25 Jahren das Anliegen des 
Engelbaum Weihnachtsprojekts.

Die übrigen Familienmitglieder 
sind durch die Haftstrafe meistens 
mitbestraft und leiden ebenfalls. 
Deshalb ist es eine praktische 
Gelegenheit, die Beziehung zwi-
schen Vater / Mutter mit ihrem Kind 
daheim aufrecht zu erhalten, zumal 
die finanziellen Möglichkeiten oft 
beschränkt sind.

Mittlerweile erreicht Kinderarmut 
in Deutschland e.V. mit seinen 
Projekten ( z.B. Indianercamps ) 
über 1650 Kinder in Not.

Viele benachteiligte Kinder ver-
leben jedes Jahr interessante Aben-
teuerferien. Hunderte dieser Kinder 
in Deutschland wird jedes Jahr 

www.lichtblick-zeitung.com 15
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Kinderarmut in Deutschland e. V.
bietet uns folgenden Vorschlag an:

Ausgleich ungleicher Möglichkeiten bedürftiger 
Kinder in Deutschland

Einfach den Flyer ausschneiden / ausfüllen, eine Haftbescheinigung besorgen, alles in 
den Briefumschlag stecken und an:

Kinderarmut in Deutschland e. V. Postfach 30, 57580 Gebhardshain schicken.
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zu Weihnachten ein individuelles 
kostenloses Weihnachtsgeschenk 
überreicht.

Die Inhaftierten stellen sich natürlich 
die Frage, wie kann das Verhältnis 
zu meinem Kind während der Haft 
aufrecht erhalten oder verbessert 
werden, denn der Umgang mit der 

Vater / Mutterrolle im Gefängnis ist 
schwierig genug.

Projekt Engelbaum reduziert mit 
den Hilfen die Kinderarmut und 
kommt hundertprozentig bei den 
Kindern an.

Durch erlebte Wertschätzung dürfen 
die Kinder spüren, dass es Menschen 
in Deutschland gibt, die ihre Not 
mittragen.
Gerne stellen wir Euch den 
notwendigen Flyer zur Verfügung. 
So kommen Männer / Frauen, die in 
den Justizanstalten sitzen zu einem 
kostenlosen Geschenk für ihre 
Kinder.

Mit dem beiliegendem Flyer könnt 
Ihr den Geschenk - Gutschein an-
fordern. Alles weitere, z.B. wer 
teilnahmeberechtigt ist findet Ihr 
auf dem Coupon. 
Wer kann teilnehmen ? Kinder bis 15 
Jahre mit Wohnsitz in Deutschland.

Weitere Fragen zu Engelbaum im 
Gefängnis unter: 

Kinderarmut in Deutschland e.V. 
Oberhombach 1, 57537 Wissen, oder
o f f i c e @ k i n d e r a r m u t - i n -

deutschland.de

Kinderhilfe / A.Hollmach► d    e    r     l     i     c     h     t     b     l     i     c     k           3  |  2017
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Wir haben ja alle schon dramatische, 
anrüchige, sinnfreie und absurde 
Geschichten aus dem Justizkrankenhaus 
( JVKB ) gehört. Auch ich möchte euch 
meinen Bericht nicht vorenthalten und 
hoffe, damit nicht nur eine rege Diskussion 
anzuregen, sondern auch Beachtung bei 
den verantwortlichen Stellen zu finden, 
obwohl ich nicht mehr an Märchen glaube.

Meine Leidensgeschichte begann 
an einem Samstagnachmittag mit 
Schmerzen in der Bauchgegend, die 
ich nicht näher lokalisieren konnte. 
Selbstverständlich habe ich mich beim 
Stationsbeamten bemerkbar gemacht 
und eindringlich auf meine Situation 
hingewiesen. Nachdem ich nachts 
gegen 21:30 Uhr mit sehr starken 
Schmerzen beim Sanitäter war ( ein 
Arzt war nicht anwesend ), erhielt ich 
Medikamente und hatte die Hoffnung, 
eine baldige Besserung würde eintreten.

Leider war sogar das Gegenteil 
der Fall. Ich erbrach die bereits 
eingenommenen Medikamente auf dem 
Weg nach oben. Das geschah in jener 
Nacht noch mehrfach, so dass ich die 
eingenommene Medizin nicht bei mir 
behalten konnte. Trotz der Tatsache, dass 
mein Gesundheitszustand miserabel 
war, passierte aus medizinischer Sicht 
wenig. Es war schließlich Wochenende. 
Aber man gab mir jetzt Zäpfchen. 
Leider brachten die nichts, und mein 
Zustand blieb erbärmlich. Ich konnte 
mich kaum auf den Beinen halten.

Erst am Dienstag wurde ich einem Arzt 
vorgeführt und musste mich zu Fuß von 
der Teilanstalt V in die Teilanstalt II 
schleppen. Das Resultat war die sofortige 
Einweisung ins JVBK. Das überraschte 
mich nicht. Doch damit setzte sich meine 
Leidensgeschichte fort und verdeutlichte 
mir einmal mehr, wie eingeschränkt 
meine Handlungsmöglichkeiten und 
wie hilflos wir dem Vollzugssystem 
ausgeliefert sind. Die Fahrt ging also 
zum JVKB. Privatkleidung sei dort 
nicht erlaubt, wurde mir gesagt, aber in 
meiner Situation war das nebensächlich. 

Litt ich doch wie ein Hund, hatte starke 
Schmerzen und wollte einfach nur Hilfe. 
Im JVBK wurden dann Gallensteine 
festgestellt, und ich wurde noch am 
gleichen Tag ins Jüdische Krankenhaus 
zur OP gefahren. Dort angekommen, 
nahm man mir Blut ab und machte 
einen erneuten Ultraschall. Um 20:30 
Uhr entschied man endlich, die OP am 
Mittwoch durchzuführen, also ging es 
wieder zurück ins JVKB. Nachdem am 
Mittwoch aus der geplanten Entfernung 
der Gallensteine eine große OP geworden 
war ( erst während des Eingriffs wurde 
festgestellt, die Entzündung der Galle 
hatte sich auch auf Leber und Niere 
ausgeweitet ), konnte ich laut Aussage 
der begleitenden Justizbeamten 
erneut meinen Geburtstag feiern.

Ich hatte also noch mal Glück gehabt. 
Das Überstehen der Haftzeit ist ein 
stetiges Zittern und Bangen -  Hoffnung 
unser ständiger Begleiter, aber die 
Angelegenheit gab mir doch Anlass 
zum Grübeln. Warum war ich 
nicht spätestens am Montag einem 
Anstaltsarzt vorgestellt worden ?
In den folgenden Tagen hatte ich 
Gelegenheit, das Justizkrankenhaus in 
seiner ganzen Pracht zu erleben. Meine 
Sehnsucht nach Normalität wurde dabei 
nicht erfüllt, und bezüglich der Hygiene 
wurde ich auf eine harte Probe gestellt. 
Ich wurde gezwungen, gebrauchte, 
miefende und durchlöcherte Kleidung zu 
tragen. Kleidung, die vorher von etlichen 
Leuten mit den unterschiedlichsten 
Krankheiten getragen worden war. 
Es fiel mir schwer, nicht an Hepatitis, 
Tuberkulose oder AIDS zu denken.

Die Aussage, man dürfe keine 
Privatkleidung wegen der mangelnden 
Hygiene tragen, kam mir wie 
Verhöhnung vor. Ich spürte immer 
die aggressiv gefärbte Distanz zum 
Straftäter, hatte nie das Gefühl, 
Patient zu sein. Die Verpflegung war 
ein Witz. Auf die Frage, ob ich noch 
eine Marmelade bekommen könnte, 
antwortete man mir lapidar: „ Nein. “ 
Es kann ja sein, dass nur der Wille zur 

Umsetzung fehlte, aber im JVKB hapert 
es an vielen Stellen. Bei 23 Stunden 
Einschluss ist ein alter Röhrenfernseher 
mit nur zwei Programmen sicherlich 
nicht ausreichend, um als ein 
zufriedenstellendes Informationsangebot 
betrachtet werden zu können.
Die Menschen draußen und auch 
der allmächtige Verwaltungsapparat 
haben wahrscheinlich eine ganz 
andere Wahrnehmung von unserer 
medizinischen Versorgung, aber 
ich meine, wo viel Spielraum für 
Bewertungen und Ermessen vorhanden 
ist, sollte auch mit vielen Fehlerquellen 
und fragwürdigen Resultaten gerechnet 
werden. Das nennt man Fehleranalyse. 
Uns wird sie schließlich auch in Form von 
Straftatauseindersetzung aufgezwungen. 
Ich habe die Mitarbeiter der Firma 
gesehen, die im JVKB für die Hygiene 
zuständig sind und die täglich einmal 
provisorisch „drüber wischen“ lässt.

Es wirkt wie eine Alibibeschaffung und 
selbst die dortigen Krankenschwestern 
waren angewidert von der Tatsache, 
dass wir Gefangene keine bessere 
Kleidung erhalten. Noch ein Wort zum 
Telefonieren und Einkaufen im JVKB.
Grundsätzlich soll es möglich 
sein, aber die Anträge haben ihre 
Bearbeitungszeiten, und wer dort 
kurzfristig eingeliefert wird, dürfte 
keine Chance auf die rechtzeitige 
Freigaben haben. An dieser Stelle ist 
viel Eigeninitiative gefragt, die jedoch 
bei einer kurzfristigen Einlieferung auch 
nichts nutzt. Ich kenne einige Inhaftierte, 
die große Angst vor dem JVKB haben, 
aber mit dem Hinauszögern der nötigen 
Behandlung so ihre eigene Situation 
nur noch verschlimmern werden.

Ich weiß, viele Bedienstete sind mit den 
derzeitigen Verhältnissen im JVKB 
auch nicht einverstanden, aber es tut 
sich nichts. Mein Wunsch wäre es, 
eine medizinische Versorgung für uns 
Gefangene zu erreichen, die akzeptabel 
ist und dem Gleichheitsgrundsatz 
entspricht. Ein Patient sollte auch 
hier ein Patient sein dürfen. ■

Eine Krankenhausgeschichte
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Hessisches Ministerium für Soziales 
und Integration ein Klon der VITOS 
oder betriebseigene Fachaufsicht ?

Vorbemerkung: Die nachstehenden Schrei-
ben (Abb. 1 - 6) wurden von uns zusammen-
geschnitten, inhaltlich nicht verändert, son-
dern lediglich in Ausschnitten wiedergegeben.
 
Nun direkt zu unseren Fragen und Antworten 
des HMSI:

Frage 1) Ist es richtig, dass in den VITOS Kli-
niken die Personalausweise bzw. Dokumente 
zur Identitätsfeststellung von Besuchern der 
Maßregelpatienten kopiert und/oder die Seri-
ennummern notiert werden ?
Antwort: In begründeten Einzelfällen, die die 
Sicherheit und Ordnung der forensischen Kli-
nik betreffen, werden die Nummern der Aus-
weispapiere notiert.

Libli-Kommentar (Abb. 1 u. 2): Für je-
den Leser klar ersichtlich, die Problema-
tik besteht bereits seit 2014 oder früher und 
gibt selbst 2017 noch Anlass zu Beschwer-
den. Der Datenschutzbeauftragte tut was er 
kann, doch wer kontrolliert die VITOS Kli-

Wir wollten vom Hessischen Ministerium für Soziales und Integration (HMSI) im 
Rahmen einer Anfrage Antworten auf Beschwerden von Patienten, Angehörigen 
und sonstigen Besuchern der VITOS Kliniken. Die Antworten, die wir bekommen 
haben, sind durchweg gelo......, äh nein, frei nach Trump, postfaktisch. Das wundert 
eigentlich niemanden, denn auf der Seite des HMSI wird der Staatssekretär, 
Wolfgang Dippel, immer noch als Doktor betitelt, obwohl der bereits seit dem 
Jahr 2015 keiner mehr ist. Sein Dienstherr, Minister Stefan Grüttner, muss ein 
unerschütterliches Vertrauen in ihn haben, denn andere wurden schon für weniger 
als einen aberkannten Doktortitel ihres Postens enthoben. Aber in Hessen und 
in Vitos Kliniken scheint Tarnen, Täuschen und Schummeln zum guten Ton zu 
gehören. Würden die sich mit gleicher Intensität und Energie um die Menschwürde 
und das Wohl der Patienten kümmern, wäre Hessen ein echtes Vorbild.

Abb. 1
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niken, ob sie sich an die gesetzlichen Vorgaben 
halten. Eigentlich der Beantworter unserer Fra-
gen, doch der ist scheinbar nur bemüht der VITOS 
Rückendeckung zu geben. Durch diese Rücken-
deckung bestärkt, kann es sich die VITOS leisten 
kritischen Fragestellern bzw. Angehörigen ziemlich 
unverhohlen zu drohen.

Wer traut sich denn sowas ? Ach, den Unterzeichner 
kennen wir doch, unser Forensik-Guru, der Gerichts-
phobie kriegt, wenn sein Lieblingsrichter Dr. Wolf 
nicht den Vorsitz hat und ihn vor unangenehmen Fra-

gen schützt.

Frage 2) Entspricht es den Tatsachen, dass in den 
VITOS Kliniken das Trinkwasser für Patienten ra-
tioniert wird ?
Antwort: Nein.

Libli-Kommentar (Abb. 3 u. 4): Kurze und knap-
pe Antwort, doch stimmt die auch ? Unsere Anfra-
ge war vom 18.08.2017 und siehe da, es gibt eine 
Antwort an besorgte Angehörige auf der eine hand-
schriftliche Datumsangabe vom 17.08.2017 steht. 
Statt eindeutig zu erklären, dass es in der Vergan-
genheit tatsächlich erhebliche Unzulänglichkeiten 
in der Patienten-Wasserversorgung gab, wird der 
Missstand verneint. Dabei hat sich doch die Refe-
ratsleiterin Frau Susanne Nöcker noch ausdrück-
lich im März 2017 für die Anregung be-

dankt. Wieso sind 
dann im August 2017 sowohl die Ausweis- als auch 
die Wasserproblematik immer noch ein Thema. Das 
ist verdächtig und gibt Spielraum für Spekulationen 
und Interpretationen. Solche Antworten an Patienten, 
Angehörige und NICHT-VITOS-Mitarbeiter sind der 
Vertrauensbildung nicht dienlich. Unter Transparenz 
und Offenheit versteht man hier wohl etwas ganz an-
deres.

Frage 3) Werden in den VITOS-Kliniken Maßregel-
patienten über einen längeren Zeitraum isoliert und 
wird das dokumentiert bzw. der Aufsichtsbehörde 
gemeldet ?
Antwort: Das Hessische Maßregelvollzugsgesetz 
hat hierzu folgende Regelung: „ § 35 Die unausge-
setzte Absonderung einer untergebrachten Person 
über einen Zeitraum von mehr als einem Monat 
bedarf der Zustimmung der Aufsichtsbehörde. Die 
Zustimmung erstreckt sich jeweils nur auf einen 
Zeitraum von höchstens zwei Monaten und ist erfor-

Abb. 2

Abb. 4

Abb. 3
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derlichenfalls zu erneuern. …“

Libli-Kommentar: Schöner Vortrag, zeigt 
aber keinen guten Willen für mehr Aufklärung 
oder Interesse.

Frage 4) Wieviele Suizide und Todesfälle gab 
es im Zeitraum Jan. 2015 bis Juli 2017 in den 
Maßregelvollzugseinrichtungen ?
Antwort: In diesem Zeitraum gab es 5 Todes-
fälle und 4 Suizide.

Libli-Kommentar: Bei 5 natürlichen Todes-
fällen könnte man in Anbetracht der aktuellen 
Berichterstattung über den schlimmsten Seri-
enmörder, der im Übrigen auch Pfleger war, 
ein wenig ins Grübeln kommen. Doch 4 Su-
izide von Patienten, die unter ständiger Kon-
trolle und Behandlung von Fachkräften ste-
hen, lassen ernsthafte Zweifel an der Qualität 
des zuständigen Personals, der angewandten 
Therapien und dem Behandlungssystem auf-
kommen. Dabei haben wir noch nicht mit ein-
bezogen, wie die angewandten und zwangs-
weise über einen langen Zeitraum verabrei-
chten Medikamente die Lebenserwartung der 
behandelten Patienten verkürzen. Nebenbei 
einen schönen Gruß an die Pharmakonzerne.

Frage 5) Sind der Aufsichtbehörde Beschwer-
den über willkürliche Disziplinarmaßnahmen, 
Verstöße gegen die Fürsorgepflicht oder man-
gelhafte ärztliche Versorgung bei akuten Er-
krankungen bekannt ?
Antwort: Den Beschwerden von Patienten 
wird seitens der Fachaufsicht nachgegangen, 
sie werden sorgfältig geprüft und beantwortet.

Libli-Kommentar (Abb. 5): Auch in dieser 
Anwort steckt viel Dienstbeflissenheit und 
Fürsorgebegehren der Fachaufsicht. In der 
Realität scheinen das nur Lippenbekenntnisse 
und hohle Phrasen einer Kontrollbehörde zu 
sein, der die Kontrolle entglitten oder durch 
anderweitig gelagerte Interessen entzogen 
worden ist, wer weiss das schon ? 

In vorangegangenen Ausgaben des Licht-
blicks hatten wir schon die eine oder andere 
Überlegung dazu angestellt. Letztendlich darf 
man davon ausgehen, dass auch in Hessen das 
Kapital einen großen Einfluss hat. 

Doch schauen wir uns einmal das Datum einer 
Beschwerde aus der VITOS Klinik in Ried-
stadt an die zuständige Fachaufsicht an, das 
stammt vom 17.03.2017. Wenn wir die Ant-
wort zur Frage 5 wirklich ernst nehmen, dann 
muss sich derjenige, der der Angelegenheit 

sorgfältig nachgeht wohl massiv verlaufen ha-
ben, denn beim Beschwerdeführer ist bisher 
nichts angekommen. Es könnte natürlich auch 
sein, dass man den Patienten mit der Anwort 
nicht aufregen und damit seine vollzügliche 
Behandlung stören möchte. Aus reiner Für-
sorge versteht sich.
Doch Scherz beiseite. Wir haben diese Be-
schwerde nebst Anlagen sowie alle anderen 
auch gelesen und sind ganz schön fassungs-
los, wie mit den Patienten dort umgesprungen 
wird. Die Bediensteten dort scheinen davon 
überzeugt zu sein, dass den untergebrachten 
Patienten ihre verfassungsmäßigen Grund-
rechte entzogen worden sind, anders lassen

 

sich solche Vorgänge nicht erklären. Uns 
liegen Schreiben aus den VITOS Kliniken 
in Haina, Gießen, Hadamar, Riedstadt, etc. 
vor, die unisono ähnliche Missstände, Un-
zulänglichkeiten bis hin zu Rechtsverstößen 
schildern. Ist eine solch menschenverachten-
de Verhaltensweise gegenüber Patienten und 
ihren Angehörigen eines der Einstellungskri-
terien bei den VITOS Kliniken ?

Frage 6) Haben die Aufsichtsbehörde, Staats-
sekretär Dr. Wolfgang Dippel oder Frau Su-
sanne Nöcker Kenntnisse über Beschwerden 
von Untergebrachten gegen Mitarbeiter der
VITOS Kliniken ?

Abb. 5
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Libli-Kommentar: Da ist es wieder, das Tar-
nen, Täuschen, Schummeln und im Zweifel 
Abducken. Offen und transparent hätte die 
Beantworterin unserer Anfrage doch klarstel-
len können, dass wir uns mit dem Doktortitel 
für Staatssekretär Wolfgang Dippel im Irrtum 
befinden. Na ja, vielleicht ist das in der Zeit 
von 2015 bis 2017 noch nicht bis zur Pres-
sestelle vorgedrungen, der Zeitraum ist doch 
ganz schön kurz, oder ? 
16 Monate für ein Menschenleben (Ausga-
be 1 | 2017) auch; eine kleine Abschweifung 
muss erlaubt sein. Denn da ist auch wie-

der das Geschmäckle bei uns, das sich zu 
einem intensiven Würgereiz ausprägt. Damit 
sind wir gleich beim weiteren Thema, unser 
Forensik-Guru muss nun für die Betreuung 
seines Schützlings, Simon R., nicht mehr bis 
nach Spanien reisen. Nein, der ist jetzt an der 
Uni in Gießen. Wir sind neugierig und würden 
gern wissen was er dort studiert. Vielleicht 
hat er sich ja auch auf eines der Fachgebiete 
seines Vaters verlegt, wie Familientherapie, 
Konfliktforschung oder Kinder- und Jugend-
psychatrie, wer weiss das schon ? Der Erfolg 
spricht ja für sich. Auf alle Fälle ist Simon R. 
wieder daheim. Wir bleiben dran und schau-

en mal was er so macht und ob er nach seiner 
Rückkehr irgendwelchen Auflagen unterliegt.

Frage 7) Hat die unabhängige Besuchskom-
mision Kenntnisse über die unter den Fragen 
1-5 aufgeführten Missstände ?

Antwort zu 6 und 7: Da es sich bei den unter 
1 – 5 gestellten Fragen nicht um Missstände 
handelt, kann auch der Besuchskommission 
nichts bekannt sein.
Libli-Kommentar (Abb. 6): Ai Weiwei, Au 
Backe ! Was für eine Vorstellung von Men-
schenwürde, Humanität und Rechtsstaatlikeit 

hat denn das HMSI, 
wenn Datenschutzver-
stöße, Wasserrationie-
rungen, Gesundheits-
schädigungen, Nicht- 
und Fehlbehandlung, 
Willkür und an Folter 
grenzende Maßnah-
men keine Missstände 
darstellen ? Das passt 
zumindest zu dem Bild 
was wir bis jetzt vom 
HMSI, den VITOS-Kli-
niken und einigen Be-
reichen der hessischen 
Justiz bekommen haben. 
In diesem Zusammen-
hang fallen uns noch 
ganz andere Sachen ein, 
wie das Freisler-Urteil 
vom OLG München, das 
mit Freispruch für den 
Anwalt endete. Weil es 
halt keine Schmähkritik 
war, sondern das Vorbrin-
gen und Wahren von urei-
gensten Interessen.

Wir können nicht ganz so 
falsch liegen, denn auf ne-
benstehendem Dokument 
aus dem Jahr 2016 wird 
Wolfgang Dippel immer 
noch als Doktor geführt.
Darüber hinaus steht am 
Ende "führe", wer wirklich 
das Zepter oder die Kon-
trolle in der Hand hat, hätte 
"führt" geschrieben. 
Tatsache ist, wir werden mit 
Argusaugen die Missstände  
und die Arbeit der unabhän-
gigen Besuchskommission 
im Blick behalten.  ■

Abb. 6
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Der Essensverkoster der Gesamtinsassenvertretung ist nicht 
willkommen.

Mit Schreiben vom 07.07.2017 wurde die GIV ( Gesamtinsassenver-
tretung) aufgefordert ein neues Mitglied für die Essensverko-
stung zu benennen. Es wurde von Seiten der Anstalt beklagt, das 
die sensorischen und geschmacklichen Eigenschaften des GIV - Mit-
gliedes gestört sind, weil er die warme Verpflegung in pürierter 
Form bekommt. Hier ist man der Meinung, dass die Beurteilung des 
äußeren Erscheinungsbildes dazu gehört.

Die GIV ihrerseits hat kurze Zeit später darauf geantwortet, mit 
dem Hinweis, dass jeder Mensch eine subjektive Betrachtungs-
weise hat und das dazu auch unterschiedliche Vorstellungen von 
guten oder schlechten Speisen zählen. Sie sind der Auffassung, 
dass das GIV - Mitglied seine ihm zugeteilte Aufgabe, ohne Ein-
schränkungen ausüben kann. Er ist jederzeit in der Lage eine 
objektive Beurteilung der Essensqualität vorzunehmen, obwohl er 
laut einem ärztlichen Gutachten die Kost nur in pürierter Form 
zu sich nimmt. 

Als einer der Personen, die in der JVA Tegel das Essen in der 
Küche auf Qualität und Geschmack überprüfen sollen, ist ein Ab-
geordneter der GIV hierfür berufen. Er sollte jeden Mittag zur 
Küche zugeführt werden, um zu prüfen, wieviel Sterne das Essen 
in der Küche erhält. Die Anstalt hat es aber bisher nicht für 
nötig gehalten, den "Abgesandten des guten Geschmackes" in die 
Küche zu geleiten, damit er seine Aufgabe ausführen kann. Wir 
stellen uns die Frage, ob das Essen in pürierter Form genauso 
schmeckt wie sonst ?

Die GIV ist jedenfalls mit einer Neubenennung des Essensverko-
ster nicht einverstanden und wartet noch auf die Antwort der 
Anstalt.
Bis dahin müssen sich die Insassen auf ihr eigenes Urvertrauen 
verlassen oder tief in den Geldbeutel greifen und den Produkten 
des Anstaltskaufmann vertrauen.

Sommerfest in der Teilanstalt V

Die Insassenvertretung der Teilanstalt V hat lange Gespräche und Vorbereitungen geführt, um diese Veranstaltung so über die Bühne zu bringen, dass sämtliche Parteien zufrieden sind. Bis alle organisatorische Maßnahmen geklärt waren mussten viele Hürden bei der Teilanstaltsleitung abgebaut werden. Natürlich geht es auch um die entstehenden Kosten, aber auch um eine geschmeidige Abwicklung ohne Veto der Abteilung Sicherheit.

Der Kompromiss sah dann so aus, dass an drei Tagen ein Grillfest veranstaltet werden soll und mit Einbindung der vorhandenen Vollzugshelfer auch einen erweiterten Rahmen gefunden hat.

Bei der Drucklegung dieser Ausgabe hat das Sommerfest noch nicht stattgefunden, aber die anderen Teilanstalten sind ausdrücklich aufgerufen, sich um ähnliche Möglichkeiten zu bemühen. Denkt immer daran: Kein Entscheidungsträger wird den ersten Schritt zu entsprechenden Veranstaltungen machen. Eine gewisse Eigeninitiative ist unabdingbar, aber das kennt Ihr ja aus Eurem Vollzugsleben.

Schafft Euch ein Gremium und seid kreativ ( bindet GIV - Mitglieder ein ). Es lohnt sich auf jeden Fall und schafft eine angenehme Atmosphäre. Bereichert das Spektrum Eures Knastalltags. Die Möglichkeiten in der Anstalt sind begrenzt, aber Ihr könnt Eure Widerstandsfähigkeit testen und Euch neue Chancen erarbeiten. Dazu gehört natürlich auch ein Vertrauensvorschuss von Seiten der Anstalt.
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Wieder einmal ein defekter Kühlschrank
Diesmal hat es die Teilanstalt V ( Station 6 ) erwischt und das Dilemma dauert nun schon vier Monate an. Es ist Sommer und die betreffenden Insassen warten jetzt sehr lange auf Abhilfe. Wir erinnern uns, dass diese Problematik auch schon in der Teilan-stalt II ( Station A 4 ) aufgetreten ist. Auch dort dauerte es mehrere Monate bis ein neuer Kühlschrank organisiert wurde.Wir kennen nicht die Hintergründe ( es gibt verschiedene Vari-ationen ), die zu den Ursachen geführt haben, aber Fakt ist, dass die Inhaftierten über einen längeren Zeitraum keine Kühl-möglichkeiten haben und das von Seiten der Anstalt auch keine Verbesserung erkennbar ist. Weder brauchbare Auskünfte erfolgen noch Mitteilungen am Info - Brett sind vorhanden. Die gewohnte Null - Transparenz lässt grüßen. Natürlich kann man sich für eine gewisse Zeit einschränken, aber es hängen ja noch andere Begehr-lichkeiten daran. Z.B. wenn der Gefangene einen Langzeitbesuch hat oder an einem Meeting teilnimmt. Wie soll er dann seinen Gästen im Sommer frische Lebensmittel kredenzen ? Die Inhaftierte steht dem Ganzen wie immer hilflos gegenüber und die Beschwerden verpuffen ungehört. Das das Anstaltsklima dadurch gereizt ist muss nicht weiter thematisiert werden.
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Der Essensverkoster der Gesamtinsassenvertretung ist nicht 
willkommen.

Mit Schreiben vom 07.07.2017 wurde die GIV ( Gesamtinsassenver-
tretung) aufgefordert ein neues Mitglied für die Essensverko-
stung zu benennen. Es wurde von Seiten der Anstalt beklagt, das 
die sensorischen und geschmacklichen Eigenschaften des GIV - Mit-
gliedes gestört sind, weil er die warme Verpflegung in pürierter 
Form bekommt. Hier ist man der Meinung, dass die Beurteilung des 
äußeren Erscheinungsbildes dazu gehört.

Die GIV ihrerseits hat kurze Zeit später darauf geantwortet, mit 
dem Hinweis, dass jeder Mensch eine subjektive Betrachtungs-
weise hat und das dazu auch unterschiedliche Vorstellungen von 
guten oder schlechten Speisen zählen. Sie sind der Auffassung, 
dass das GIV - Mitglied seine ihm zugeteilte Aufgabe, ohne Ein-
schränkungen ausüben kann. Er ist jederzeit in der Lage eine 
objektive Beurteilung der Essensqualität vorzunehmen, obwohl er 
laut einem ärztlichen Gutachten die Kost nur in pürierter Form 
zu sich nimmt. 

Als einer der Personen, die in der JVA Tegel das Essen in der 
Küche auf Qualität und Geschmack überprüfen sollen, ist ein Ab-
geordneter der GIV hierfür berufen. Er sollte jeden Mittag zur 
Küche zugeführt werden, um zu prüfen, wieviel Sterne das Essen 
in der Küche erhält. Die Anstalt hat es aber bisher nicht für 
nötig gehalten, den "Abgesandten des guten Geschmackes" in die 
Küche zu geleiten, damit er seine Aufgabe ausführen kann. Wir 
stellen uns die Frage, ob das Essen in pürierter Form genauso 
schmeckt wie sonst ?

Die GIV ist jedenfalls mit einer Neubenennung des Essensverko-
ster nicht einverstanden und wartet noch auf die Antwort der 
Anstalt.
Bis dahin müssen sich die Insassen auf ihr eigenes Urvertrauen 
verlassen oder tief in den Geldbeutel greifen und den Produkten 
des Anstaltskaufmann vertrauen.

   

Verabschiedung des Anstaltsbeirats Herrn Beye
Am 28.06.2017 wurde im Pavillion der Teilanstalt V der Vorsitzende des Anstaltsbeirat              

Herr Beye nach vierjähriger Tätigkeit verabschiedet. ( Siehe auch Lichtblick - Ausgabe 

02 / 2017 ). Der Saal war voller Verantwortlicher und sämtliche Anwesenden lauschten der 

Reden, die nun folgten.
Der Anstaltsleiter Herr Riemer fand lobende Worte für die ehrenamtliche Ausgestaltung 

des Jobs und die Art und Weise, wie Herr Beye diese Tätigkeit mit Beharrlichkeit 

und Engagement füllte. Er gab dem Beirat in Tegel mehr Struktur und veranlasste, 

dass der Beirat auch an Vollzugsplankonferenzen teilnehmen konnte und betrieb somit 

die Vernetzung immer weiter voran. Herr Beye führte in seiner Rede auch aus, dass 

es geraume Zeit dauerte, bis der neue Beirat etabliert war, aber durch unermüdliche 

Präsenz ( inkl. ständige Ansprechbereitschaft ) schaffte man Vertrauen und ein gutes 

Anstaltsklima.

Wir hoffen, dass die Nachfolgerin Frau Warnhoff, die sich an diesem Tag auch vorstellte, 

die Lücke ausfüllen kann. Frau Warnhoff arbeitet schon lange im Anstaltsbeirat und 

ist mit den Gegebenheiten und Problemen gut vertraut. Wir wünschen Ihr Kraft und viel 

Geschick für ihr neues Amt.
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Wieder einmal ein defekter Kühlschrank
Diesmal hat es die Teilanstalt V ( Station 6 ) erwischt und das Dilemma dauert nun schon vier Monate an. Es ist Sommer und die betreffenden Insassen warten jetzt sehr lange auf Abhilfe. Wir erinnern uns, dass diese Problematik auch schon in der Teilan-stalt II ( Station A 4 ) aufgetreten ist. Auch dort dauerte es mehrere Monate bis ein neuer Kühlschrank organisiert wurde.Wir kennen nicht die Hintergründe ( es gibt verschiedene Vari-ationen ), die zu den Ursachen geführt haben, aber Fakt ist, dass die Inhaftierten über einen längeren Zeitraum keine Kühl-möglichkeiten haben und das von Seiten der Anstalt auch keine Verbesserung erkennbar ist. Weder brauchbare Auskünfte erfolgen noch Mitteilungen am Info - Brett sind vorhanden. Die gewohnte Null - Transparenz lässt grüßen. Natürlich kann man sich für eine gewisse Zeit einschränken, aber es hängen ja noch andere Begehr-lichkeiten daran. Z.B. wenn der Gefangene einen Langzeitbesuch hat oder an einem Meeting teilnimmt. Wie soll er dann seinen Gästen im Sommer frische Lebensmittel kredenzen ? Die Inhaftierte steht dem Ganzen wie immer hilflos gegenüber und die Beschwerden verpuffen ungehört. Das das Anstaltsklima dadurch gereizt ist muss nicht weiter thematisiert werden.
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Seit längerer Zeit sitzt Pfarrer 
Friedrichowicz an einem Projekt, 
das ihm sehr am Herzen liegt. In 
ehrenamtlicher Arbeit sollten ehemalige 
Insassen, aber auch Inhaftierte, an 
einem Ort außerhalb der Haftanstalt 
zur Verfügung gestellt  bekommen.

Die Idee zum Betreiben des  
" Café´Rückenwind" war einfach der 
Wunsch, einen Ort zu schaffen, an 
dem ( Ex ) - Inhaftierte sich treffen 
können. Ein Ort, an dem sie gern 
gesehen sind, ohne dass sie wegen ihrer 
Vergangenheit schräg anschaut. werden. 
Ein Ort, an dem man bei Kaffee und 
Kuchen ein Stück Heimat findet, an 
dem keine blöde Fragen gestellt werden 
und an dem man Menschen findet, 
die einem hilfreich zur Seite stehen. 

Ehrenamtliche leisten vertrauensvolle 
Arbeit und auch an anderen Hilfen 
soll kein Mangel herrschen. Es 
soll sich herum sprechen und zu 
einem festen Treffpunkt werden. 
Wiedereingliederung als feste Größe 
und durch persönliche Erfahrung gelebt.

Der Arbeitskreis „Gefangenen - Café´ 
Rückenwind“ eröffnete im Juni 
seine Pforten und die ersten Früchte 
konnten schon geerntet werden, indem 
zwei Insassen der JVA - Tegel ihre 
Ausführungen zu diesem „ Anlaufpunkt “ 
durchführen durften. Einer der beiden 
äußerte sich überaus zufrieden und 
meinte, dass das Projekt Potential 
hat. Lobende Erwähnung fand seiner 

Meinung nach auch der kurze Weg, so 
dass wenig wertvolle Zeit verloren geht, 
im Vergleich zu anderen Zielen, die von 
Seiten der Anstalt sonst angesteuert 
werden. Wie wir hören sollen die 
nächsten Zusammenkünfte auch schon 
geplant sein, so dass wir hoffnungsfroh 
in die Zukunft blicken können. 

Pfarrer Friedrichowcz hat uns ein 
paar Zeilen zukommen lassen, um 
die Idee des Projektes vorzustellen.
Ein Café´ - Projekt als Brücke zwischen 
drinnen und draußen der Kath. 
Gefängnisseelsorge der JVA - Tegel 
in den Räumen der Pfarrei St. Rita in 
Berlin - Reinickendorf. Irgendwann fragst 
du dich, was kath. Gefängnisseelsorge 
in einem Knast wie Tegel eigentlich 
sein soll. Bist du lediglich ein Kiosk 
für kostenlosen Kaffee, Tabak Telefon 
und Pfarrersprechstunden oder was ?

Dieser Eindruck scheint sich jedenfalls 
hartnäckig in den Köpfen vieler 
Insassen zu halten. Meine Erfahrung 
mit Gefängnisseelsorge entwickelt sich 
ständig weiter, ist wohl nie abgeschlossen 
und kennt inzwischen natürlich auch 
viele Lebens - und Knastgeschichten und 
selbstverständlich viele Gesichter. Ich bin 
sozusagen in den Knast gekommen, weil 
ich nach 25 Jahren Gemeindeseelsorge, 
noch einmal eine neue Herausforderung 
gesucht hatte. Auf der alten Düsseldorfer 
„Ulmer Höh“ machte ich ein Praktikum, 
dort herrschte ein strenges Regime, 
sowohl unter den Beamten als auch unter 
den Knackis. Ich traf auf völlig bekiffte 

Typen mit allem drum und dran und 
einen Sack Schulden obendrauf. Dort 
sprach ich auch mit einem Inhaftierten, 
der von zwei Mitgefangenen schwer 
misshandelt und vergewaltigt worden 
war. Ich dachte, was ist das hier für eine 
schreckliche und beschissene Welt !

Gemeindemitglieder haben mich gefragt 
„ für diese Verbrecher " wollen Sie uns 
verlassen ? Inzwischen habe ich selber 
fast acht Jahre Tegel hinter mir, und ja, 
ich bin hier vielen Männern begegnet, 
die scheinbar nur Tabak und Kaffee 
brauchten. Mich erreichten etliche 
Telefonate von ehemaligen Inhaftierten 
aus Tegel, die Hilfe suchten oder nur 
mal ein wenig im Pfarramt quatschen 
wollten. Da erwachte bei mir langsam 
die Erkenntnis: Die brauchen einen 
Treffpunkt wie jeder andere Bürger auch. 

Ohne Rückfragen und ohne Misstrauen. 
Die brauchen dich ! Und sie brauchen 
uns ! Es soll also ein Cafe´werden. Eine 
ungezwungene Anlaufstelle für Männer 
und Frauen in den Räumen der Pfarrei 
St.Rita in der General - Woyna - Straße 
56, in 13403 Berlin, ca. 400m vom 
U - Bahnhof Scharnweberstraße der 
Linie 6, bzw. 1,5 Km von der JVA Tegel 
entfernt. Ein Kreis von Frauen und 
Männern aus der Gemeinde deckt die 
Tische, kocht Kaffee, backt Kuchen und 
steht für eine warme Willkommenskultur.

Vertrauen ist garantiert. Wir arbeiten 
rein ehrenamtlich und wollen 
keine Konkurrenz zu bestehenden 

Seelsorge / N. Kieper► d    e    r     l     i     c     h     t     b     l     i     c     k           3  |  2017

Für ( Erst- ) Ausführungen und andere soziale Kontakte 
werden dem Inhaftierten neue Möglichkeiten eröffnet. Somit 
werden andere Wege aufgezeigt, die uns hoffen lassen.
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Wir unterstützen Sie bei:

 ▪ dem Aufbau einer tragfähigen Lebensführung
 ▪ der Sicherung der Lebensgrundlage
 ▪ der Suche nach Wohnraum
 ▪ der Vermeidung erneuter Straffälligkeit
 ▪ der physischen und psychischen Stabilisierung
 ▪ der Förderung sozialer Kompetenzen

www.universal-stiftung.de 

BETREUTES WOHNEN für Erwachsene

Standort Spandau
Telefon: 030 / 336 8550

Standort Treptow-Köpenick
Telefon: 030 / 6322 3890

Standort Steglitz
Telefon: 030 / 792 1065

KONTAKT
Siehe Plakate 

und Aushänge

Anzeige

Einrichtungen der Berliner 
Gefangenenhilfe sein. Und doch 
wollen wir mithelfen, dass Ehemalige 
„ draußen “ wieder Mut und Fuß fassen. 
Wir sehen zunächst zwei Arbeitsfelder.

1. Begegnungen im Cafe :́ In der 
Anlaufphase wird das Cafe´ jeden 2. und 
4. Donnerstag im Monat von 17:00 - 19:00 
Uhr geöffnet sein. Die nächsten Male 
sind dann am  24.08. 07.09. 21.09. 
05.10. und 19.10. Sollte sich der Bedarf 
erhöhen, treffen wir uns wöchentlich.

2. Wir bieten einen Anlaufpunkt für erste 
Ausführungen und für Ausführungen 
zu Treffen mit Familie und Freunden.
Wir tun dies in dem Bewusstsein, dass 
Menschen nach dem Knast wieder ein 
möglichst geordnetes, ja normales Leben 
führen wollen. Insofern sind wir eine 
Selbsthilfegruppe oder Info - Börse. Ohne 
das die Gesellschaft Kopfschmerzen 
bekommt und ohne moralisch porös 
zu sein, kann der Alltag so für viele 
Gefangene entspannt beginnen.

Wir denken, dass das nach etlichen 
Haftjahren für die Insassen wichtig ist 
und nicht unerwähnt bleiben sollte. So 
kann sich Wiedereingliederung auch von 

seiner konstruktiven Seite zeigen, damit 
eine Rückfälligkeit minimiert werden 
kann. Ohne Hilfe von außen werden 
viele Inhaftierte nicht in der Lage sein, 
ein straffreies Leben zu führen und ihre 
Sozialisationsmängel zu beseitigen.

An dieser Stelle wollen wir den ersten 
Besucher des "Cafe ś Rückenwind" 
zu Wort kommen lassen. "Auch wenn 
es ungewöhnlich ist, möchte ich 
mich zuerst bei den verantwortlichen 
Mitarbeitern der Teilanstalt V und beim 
Teilanstaltsleiter bedanken. Schließlich 
hätten sie sich auf das "Experiment" 
nicht einlassen müssen. Auch wenn der 
Termin einige Male verschoben wurde, 
am 31.07.2017 fand er statt, und es ging 
in Begleitung von zwei Beamten in Zivil 
zu Fuß in die General - Woyna-Straße.

Das Wetter war schön, die Beamten 
entspannt und mir fiel sofort auf, 
dass alles protokolliert wurde. Der 
Spaziergang dauerte exakt 23 Minuten. 
Bei schlechtem Wetter hätten wir die 
U-Bahn genutzt ( Kurzstrecke ). Eine 
Fahrt mit dem Taxi bis zur Freien 
Hilfe in der Brunnenstraße hätte 
wesentlich länger gedauert. Das spart 
Zeit und Geld. In der Pfarrei konnte 

ich feststellen, die Räumlichkeiten dort 
sind gut geeignet, um Ausführungen 
aus sozialen Gründen durchzuführen.
Wer sich z.B. mit seinen Kindern treffen 
möchte, kann auf ein reichhaltiges 
Angebot an Spielen zurückgreifen. Das 
liegt sicherlich daran, weil der Raum auch 
von den Kindern der St.Rita - Kickers 
genutzt wird. Dadurch wirkt er nicht 
steril, sondern vermittelt das Gefühl, 
für einige Stunden am normalen Leben 
teilnehmen zu können. Rückwirkend 
betrachtet machte ich im Cafe´ eine 
kleine Zeitreise - und das sowohl in 
die Vergangenheit wie in die Zukunft. 

So eine Atmosphäre wirkt sich 
positiv auf den Insassen und seine 
Familienmitglieder aus. Ein Stück 
gelebter Normalität, wenn auch nur 
für einige Stunden, aber immerhin 
lange genug, um neue Energie und 
Zuversicht tanken zu können."

Es bleibt uns zu hoffen, dass die Anstalt 
die Arbeit von Pfarrer Friedrichowicz 
unterstützt und auch die Gefangene 
aus den anderen Teilanstalten die 
Möglichkeit erhalten, ihre ( Erst- )
Ausführungen dorthin zu unternehmen. 
Es wäre ein Gewinn für alle Beteiligte. ■
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Die Straftäter verbüßen ihre Haftzeit in 
einem abgeschlossenen System, das auf 
Kontrolle und Sicherheit fixierten Ansatz 
des Vollzugspersonals geprägt ist. So er-
scheint die Verwirklichung des Vollzugs-
ziels der Wiedereingliederung eher frag-
lich. Immer öfter hören wir von vergeb-
lichen Anfragen bezüglich Arbeitsplatz-
suchender . Vor nicht allzulanger Zeit 
galt die Parole: " Jeder Inhaftierte in der 
JVA Tegel erhält einen Arbeitsplatz ". Die 
Arbeitsauslastung soll bei ca. 80 % liegen 
( einschließlich Schüler und Studenten ). 
das hört sich nach einem respektablen 
Wert an. Darüber hinaus gibt es ja auch 
eine Arbeitspflicht in der Berliner Justiz.

Eine Beschäftigung erfüllt immer mehre-
re Aspekte: Der Gefangene erhält Geld, 
um zu "überleben" und der andere erwäh-
nenswerte Punkt: Die Haftzeit vergeht 
leichter und der Tag ist besser struktu-
riert. Nun wird aber die Unzufriedenheit 
immer größer und die Vermittelbarkeit 
steht in Frage. Wie kann es dazu kommen 
?

Wir setzen voraus, dass der Betreffende 
einen Vormelder an die Arbeitsverwal-
tung geschrieben hat. Bereits zu diesem 
Zeitpunkt sollte der Gefangene auf seine 
Qualifikationen hinweisen (ähnlich einer 
Bewerbung in der freien Arbeitswelt) 
und sich über Mitgefangene Informatio-
nen besorgen. Wenn wir uns die Palette 
an Tätigkeiten in der Anstalt anschauen, 
ist für jeden Horizont und jede Neigung 

etwas dabei. Jetzt stellt sich aber die Pro-
blematik, dass viele keinen Arbeitsplatz 
erhalten. Ob hier bewusst Menschen 
ausgegrenzt werden, weil sie nicht die 
richtige Nase haben oder weil die ent-
sprechenden Sprachkenntnisse fehlen ist 
nicht bekannt.

Auch für die Stationsbeamten ist dieser 
Zustand nicht tragbar. Sie haben eine 
höhere Belastung, weil die Arbeitslosen 
durch ihre Absagen oder Nichtbeachtung 
das Klima vergiften. Die Insassen erhal-
ten keine triftigen Begründungen und 
schwimmen weiterhin im Ungewissen. 
Eine ruhige oder funktionierende Station 
kann auch bedeuten, dass möglichst viele 
Inhaftierte einer Beschäftigung nachge-
hen. Eine win - win - Situation von der 
alle Beteiligte profitieren. 

Wenn nun aber die gezeigten Eigeniniti-
ativen erfolglos geblieben sind, könnten 
gegebenenfalls die Gruppenleiter hilf-
reich und vermittelnd einschreiten. Sie 
sollten einen Überblick haben, was der 
hiesige Arbeitsmarkt hergibt und ob der 
Inhaftierte hierfür geeignet ist. Arbeit be-
deutet Wertschätzung und Zufriedenheit 
und ist in einer Justizanstalt von noch 
größerer Bedeutung als es ohnehin schon 
ist. Wenn ich keine Arbeit habe stelle ich 
meine Nützlichkeit in Frage und fange 
an zu grübeln. Doch dahinter verschwin-
det beinahe die eigentliche Erwartung. 
Nämlich die Erwartung nach einem ge-
eigneten Arbeitsplatz. Wo sind die Hür-

den an einen Arbeitsbereich zu gelangen, 
wenn der Insasse arbeitswillig ist ? 

Vielleicht möchten aber einige Verant-
wortliche auch nicht sämtliche Stellen 
besetzen, weil dort noch Einsparungs-
potentiale vorhanden sind. Die fehlenden 
Stellen finden sich dann auch im Justiz-
gestrüpp und in der Verwaltungsroutine 
nicht mehr wieder. Frei nach dem Motto: 
Wie gut, dass es Gefangene gibt, die die 
Rolle der Buhmänner eisern durchhalten.

Grundsätzlich kann sich der Gefange-
ne zusätzlich Lebensmittel oder diverse 
Güter, von seinem  Arbeitslohn kaufen 
und ist somit nicht von anderen Mitin-
haftierten abhängig, die diese Situation 
vielleicht ausnutzen, auf das sich die oh-
nehin miese Lage noch mehr verschlech-
tert. Das könnte zu einer ungewollten 
Kettenreaktion führen, was nicht im In-
teresse der Anstalt ist. Die Bedürfnisse 
der Gefangenen nach Aufregungen und 
spontanen Erlebnissen treten ohnehin 
in den Hintergrund. An diesem Punkt 
sind die Entscheidungsträger aufgerufen 
für ein gutes Anstaltsklima zu sorgen 
und ebenfalls Hilfestellung zu leisten,.                                                                                                                      
indem die Arbeitslandschaft vielschichtig 
angeboten wird.

Wenn wir uns umhören, kommt uns zu 
Ohren, dass die Arbeitsbetriebe nicht aus-
reichend ausgelastet sind. "Es ist schwer 
qualifizierte Kräfte zu bekommen. Er-
stens sind die Gefangenenzahlen in Tegel 
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Einen Arbeitsplatz im Gefängnis zu suchen und auch zu finden, sind 

zwei paar verschiedene Schuhe, die offensichtlich nicht immer passen.

Sie arbeiten sollen". Arbeit 
kann auch im Knast zum 

Problem werden.
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gesunken und zweitens sind die Abwan-
derungen der Inhaftierten nach Heidering 
ein schwerer Aderlass gewesen, der im-
mer noch nachwirkt," berichtete uns ein 
Werksmeister. Wir haben mit der Arbeits-
verwaltung gesprochen und erfahren, 
dass die Arbeitsauslastung unter 80 % 
gefallen ist. 

In einigen Betrieben ( Druckerei und 
Malerei ) werden voraussichtlich Stellen 
abgebaut. Dafür sollen verstärkt Schüler 
gefördert werden, deren Deutschkennt-
nisse nicht ausreichend sind, um sie für 
den Arbeitsmarkt vorzubereiten. Außer-
dem soll die ehemalige Beschäftigungs-
werkstatt reaktiviert werden, damit Inhaf-
tierte, die grundsätzliche Schwierigkeiten 
bei vielen alltäglichen Belangen haben, 
auf einen sicheren Weg gebracht werden 
können.

Um so mehr verwundert es, wenn eini-
ge Gefangene von der Knastarbeitswelt 
gänzlich ausgeschlossen werden, weil ihr 
Vormelder unbearbeitet wieder zurück 
kommt. Wie heißt es doch so treffend: 

" ...das die Strafgefangenen den Bezug 
zum Leben außerhalb der Anstalt nicht 
verlieren ". Selbstverständlich wissen 
wir, dass die Arbeitswelt auch "außer-
halb" eine wesentliche Rolle spielt, aber 
eine solche Gemengelage führt dazu, 
dass sich die Perspektivbeschränkungen 
fortsetzen und es in rustikales Kampfge-
töse ausartet. Zu den Gestaltungsideen 
des Strafvollzuges zählt das Versprechen 
der Wiedereingliederung, wie soll das 
aber umgesetzt werden, wenn es an ein-
fachen Dingen hapert.

Die Arbeit verändert und sensibilisiert 
auf jeden Fall. Sie rückt den Inhaftierten 
annähernd wieder in ein normales Leben 
und vermittelt Kompetenz. Der Vollzug 
rüttelt schon in einem trivialen Sinn an 
die Menschlichkeit und die Gefangenen 
sind natürlich mit Verfallserscheinungen 
bestens vertraut. Das daraus dann eine 
gewisse Selbstgenügsamkeit entsteht ist 
sicherlich nachvollziehbar. Wenn aller-
dings die Botschaft ist, dass Arbeitsplätze 
abgebaut werden, dann wissen wir das 
einzuordnen.

Viele Gefangene haben aber Zahlungs-
verpflichtungen, die ohne Arbeit und 
ohne eine antrainierte Disziplin dann 
nicht mehr getilgt werden können. Wenn 
die Anstalt mit einer plötzlichen Lohn-
pfändung dann "dazwischen grätscht" 
kann das höchst unangenehm ( gilt aber 
auch für "draußen ") werden, aber die JVA 
ist verpflichtet, bei Gefangenen alles vor-
handene Eigengeld auf die vorliegende 
Pfändung abzuführen ( ausgenommen 
ist lediglich der monatliche Taschengeld 
Höchstsatz ). Die Gefangenen wollen nur 
ein Bedürfnis nach Verlässlichkeit.

Arbeit kann man auch als eine der Grund-
lagen der Zivilisation ansehen und dem-
entsprechend erfolgt beim " Rumgam-
meln in der Zelle" eine gewisse Verwahr-
losung, die nur schwer abzustellen ist. Ein 
Teufelskreis aus dem sich gefährlicher 
Stress für den Insassen zusammenbraut 
und der in den " Kerker der Einsamkeit " 
führt.  Zeit ist letztlich die Währung, mit 
welcher unser Leben abgegolten wird. 
Verändern können wir es kaum, aber 
unser Empfinden darüber sehr wohl. ■
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BERATUNGSSTELLE  JVA Moabit

Sprechen Sie uns an  
oder schreiben Sie uns einen Vormelder/Antrag. 
Wir rufen Sie dann auf.

BETREUTES WOHNENzur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
SOZIALE BERATUNG 

FÜR INHAFTIERTE

BERATUNG ZUR AUSBILDUNG

innerhalb und außerhalb des  

Strafvollzugs

SCHULDENREGULIERUNG

Vorbereitung auf eine private 

Insolvenz/Regelinsolvenz
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Drei Anfragen an die JVA Tegel:
1) Anfrage zum Tubercoloseverdacht
2) Anfrage zur Hygiene von Tauschwäsche
3) Anfrage zum Verbleib von Matratzen im HR

Fangen wir mit dem Tubercoloseverdacht (Abb. 1) an. Die einzige Anfrage, auf die wir eine wenn auch 
nur kurze mündliche Antwort übermittelt bekommen haben. Zitat: Es gibt keinen TBC-Verdacht ! 
Na gut, wenn es kein TBC ist was ist es dann ? Denn der Inhaftierte ist noch immer unter Verschluss 
und seine Zellentür wird immer noch von einem Warnhinweis geziert. Wir gehen davon aus, dass die
Anstalt bzw. die Anstaltsärztin einen Inhaftierten nicht zu Unrecht, grundlos oder aus Langerweile
wochenlang unter Verschluss lässt. Das heißt für uns im Umkehrschluss, dass der Inhaftierte in 
irgendeiner Form an einer übertragbaren ansteckenden Krankheit leidet. Was wiederum die Fragen 
aufwirft: Warum ist er nicht im Krankenhaus isoliert, wo er adäquat versorgt, behandelt und 
untersucht werden kann ? Stattdessen wird der kranke Mensch in eine Zelle ohne warmes Wasser 
gesteckt. Wie und wo kann er duschen gehen ? Wo kann er sich etwas zu Essen machen oder 
heißes Wasser holen ?
Das sind alles Fragen, die nicht nur wir, sondern auch viele Mitarbeiter des AVD und der Perso-
nalrat an die Anstaltsleitung gestellt haben. Wer jetzt glaubt die Bediensteten oder deren Ver-
treter hätten erschöpfendere Auskunft bekommen, der irrt sich gewaltig. Offensichtlich wird hier
nur, dass der Anstaltsleitung das Wohlergehen der Mitarbeiter und der Inhaftierten 
scheinbar scheißegal ist.

Wir haben unserer Anstalt im Rahmen der drei o. g. Themen Fragen zukommen 
lassen, auf die wir Inhaftierte und auch Bedienstete gern Antworten hätten. Die 
drei Anfragen waren nicht sehr umfangreich und deren Beantwortung dürfte für 
eine Anstalt, die nichts zu verbergen hat kein Problem sein. Doch weit gefehlt. 
Zur Einstimmung die drei Anfragen in Ablichtung (Abb. 1 - 3).

Abb. 1

www.lichtblick-zeitung.com
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Soweit zu Abb. 1 doch wie sieht es denn mit Abb. 2 und 
3 aus ? Hier haben wir gar keine Antworten bekommen, 
wahrscheinlich war der Zeitraum zu kurz sich eine 
plausible Geschichte aus den Fingern zu saugen. Fakt 
ist, dass die Hygiene in Tegel auf Abwegen ist, denn 
dreckstarrende und oder blutige Handtücher in der Wä-
scheausgabe oder durchgenutzte Matratzen von Häft-
ling zu Häftling weiterzugegeben ist ein Fiasko und 
Bankrotterklärung. Wo doch der Berliner Justizvollzug 
auf seinen Briefbögen mit dem Slogan wirbt: 

Gesund und sicher in die Zukunft.
Gesundheitsmanagement gemeinsam 

gestalten !

Solche Umstände stellen für alle, die sich hier bewegen 
ein unwägbares Gesundheitsrisiko dar. Und nicht nur 
für die.
Laut Studien der Berliner Charité werden bis zu 35 Pro-
zent eigentlich eingedämmter Ansteckungskrankheiten 

von Angestellten in Risikobe-
reichen wie Krankenhäusern, 
Pflegeheimen und eben Ge-
fängnissen an die Bevölkerung 
weitergegeben. Das nimmt 
häufig, wie zu erwarten im 
engsten Familien- und Freun-
deskreis seinen Anfang. Eine 
nachhaltige Hygienevorsorge 

kann das Risiko hier um mehr als die Hälfte verringern. Diesen Aufwand 
sollte jedem normal denkenden Men-
schen sein engstes Umfeld wert sein. 
Normal denken – nicht in der JVA-Te-
gel, wo im Spar- und Zusammenstreich-
wahn auch noch das letzte Eckchen Zi-
vilisiertheit aus diesem Dreckloch ver-
drängt wird. Und die willfährigen Diener 
haben keine Einwände, scheint`s. Auf 
unsere Anfragen zum Thema, zu ganz 
offensichtlichen Schweinereien, gab es 
nicht einmal eine abwiegelnde Antwort, 
nur beharrliches Schweigen. 

Das sie uns Knackis jede erdenkliche 
Krankheit gönnen, ist zu kurz gedacht. 
Alle hier setzen sich einem hohen Risiko 
aus, weil die Hygiene nicht beachtet wird. 
Pfui ! 
Wer da denkt das wäre ein Versehen oder 
ein Irrtum, der sollte sich sich mal die oben-
stehende in rot gerahmte Info genau durch-
lesen. 
Diese Information wurde uns von einem Be-
amten zugespielt, der mit diesen unhaltbaren 
Zuständen nicht einverstanden ist.

Mal schauen was als nächste Schweinerei auf 
Inhaftierte und Bedienstete zukommt. ■

Abb. 2

Abb. 3
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Das die Medien mit Straffälligen oft 
rüde umgehen ist nicht neu.

Am 15.06.2017 stand in der B.Z "Hier spaziert Schwester Tod in ihre neue Freiheit" und schnürt 
damit lediglich Vorurteile in der Gesellschaft, die für unser Vollzugsleben abträglich sind.

Die Zeitungen sind jeden Tag voll mit 
Nachrichten von Verbrechen und Kri-
minellen. Trotzdem oder gerade deswe-
gen regen wir uns immer über Artikel 
auf, die auf Vorurteile basieren. Gleich-
zeitig geben uns diese Berichte natür-
lich die Möglichkeit Dampf abzulassen 
und die Zustände in den Haftanstalten 
aus einem anderen Blickwinkel zu be-
trachten.

Unsere hohen Mauern implizieren 
aber nicht automatisch, dass wir 
nicht wissen was draußen so vor 
sich geht, oder das wir komplett ver-
blödet sind. Die Überschrift „Hier 
spaziert Schwester Tod in ihre neue 
Freiheit“ ist provozierend und schürt 
alle nur denkbaren Vorurteile ge-
genüber Straffälligen. Nach elf Jah-
ren Gefängnis jetzt Freigängerin zu 
sein, ist bei einem guten Haftverlauf 
keine Sensation, sondern vom Straf-
vollzugsgesetz ein ganz normaler 
Vorgang. Der Journalist soll doch 
bitte nicht so tun, als ob es außerge-
wöhnlich ist oder als ob hier vollzug-
liche Extrawürste gebraten wurden. 
Die Inhaftierte wurde mit dem fünf-
ten Gebot „ Du sollst nicht töten“ 
konfrontiert und ihre Reuegedanken 
wurden auf den Prüfstand gestellt. 
Es scheint zweifelhaft, ob über per-
sönliche Reue öffentlich so zu debat-
tieren ist. Sie wird darüber hinaus 
als „Berlins schlimmste Serienmör-
derin“ tituliert. Hier zog der Verfasser 
sämtliche Register des Populismus, 
denn ein/e Serienmörder/in wird in der 
öffentlichen Wahrnehmung auch oder 
gerade durch die verschiedenen Medi-
en geprägt und ein Nachtreten ist hier 
entbehrlich.

Weiter heißt es „…sie wird in den be-
quemen offenen Vollzug verlegt.“ Das 

Wort „bequem“ soll ja auch etwas sug-
gerieren. Z.B. das der Haftverlauf im 
offenen Vollzug nicht so arg ist. Jeder 
Insasse, der schon einmal im „Offenen“ 
war, weiß das es so nicht zutrifft. Wie 
lang und übermächtig der Arm der Ju-
stiz ist (oder sein kann), spürt jeder In-
haftierte nämlich dort sehr genau und 
das der Weg plötzlich wieder im „ Ge-
schlossenen“ enden kann, wissen viele 
Inhaftierte aus leidvoller Erfahrung.

Die Straffälligen tragen den Makel der 
Gefängnisstrafe mit sich herum und ge-
rade deshalb sind solche fragwürdigen 
Artikel höchst abträglich für jeden Ge-
fangenen. „ Dienstags malt sie Bilder 
aus Büchern ab“ klingt verächtlich und 
zeichnet ein jämmerliches Bild. So wer-
den wir zum Punchingball der gesell-
schaftlichen Diskriminierung. Das sie 
dann noch als Einzelgängerin im Knast 

beschrieben wird, wundert uns nicht, 
sondern spiegelt nur den Blickwinkel 
und die Schlagwörter wieder, die viel-
fach immer einfallslos gezeichnet wer-
den. Natürlich kann man sich zuweilen 
auch kritisch mit den Gegebenheiten 
auseinandersetzen, so dass Außenste-
hende, die am Strafvollzug interessiert 
sind, einen Eindruck von der „Instituti-
on Gefängnis“ gewinnen können. Der 
Autor ruft „das Grauen“ in Erinnerung 

und erzeugt so mit atemberaubener 
Chuzpe eine Hetzjagd, die die Ge-
fangenen mürbe machen sollen. 
Selbstverständlich sind Gefängnisse 
tote Winkel der Gesellschaft, aber 
wie es drinnen im Knast aussieht, 
wird durch solche Artikel mit Si-
cherheit nicht anschaulicher. Die 
Inhaftierten kennen schon allerhand 
vollzugliche Hütchenspielereien 
aber einer übermächtigen Presse ist 
schwer beizukommen. Das Credo 
dieses Artikels ist völlig konträr zu 
jeglichen sozialen Bemühungen in 
der Justiz.

Warum ist die/der schon wieder 
draußen? Kuscheljustiz? Der Staat 
muss/soll die Gesellschaft vor sol-
chen Straftätern schützen. Dem ist 
eigentlich nur entgegenzusetzen 
„denkt daran, wir könnten irgend-
wann euer Nachbar sein“. Dieser 
Satz trifft den Nagel auf den Kopf 
und bedeutet pure Wiedereingliede-

rung, ohne wenn und aber.

Wie soll man einen Neuanfang wagen, 
wenn einem an dieser Stelle seines Le-
bensabschnitts massive Steine in den 
Weg gelegt werden. Wir wehren uns, 
wir empören uns und schreien laut nach 
gesellschaftlicher Teilhabe und Integra-
tion, weil Resozialisierung sonst nicht 
funktionieren kann. ■

Quelle: BZ vom 15.06.2017
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Schuldenabbau ist machbar 
Schuldnerberater Schweikert und der lichtblick sagen wie

Seit mehreren Jahren erscheinen re-
gelmäßig Tipps und ausfüllbare Vor-
drucke zur Schuldentilgung in Haft 
und Maßregel, sowohl in unserer Zeit-
schrift, als auch in dem Presseorgan 
der Freien Schuldner- und Insolvenbe-
ratung FSI "Der Horizont".
Diese Hinweise sind in weiten Teilen 
unserer Leserschaft hoch gefragt, so 
dass in dieser Kooperation der näch-
ste logische Schritt ansteht : Die Zu-
sammenfassung dieser und weiterer 
Ratschläge zum Thema Schuldentil-
gung in Haft und Maßregel in einem 
Handbuch / Ratgeber.
Die Arbeiten an diesem Buch finden be-
reits unter Mitwirkung aktiver Rechts-

referenten statt und werden mit hoher 
Wahrscheinlichkeit zur kommenden 
lichtblick- Ausgabe in gedruckter Form 
vorliegen. Der Ratgeber wird kosten-
frei zu beziehen sein, so wie auch die 
Leistungen der FSI für den Klienten 
kostenfrei erfolgen. 

Federführend ist hierbei der Rechtsan-
walt Ralph Schweikert, der neben en-
gagierter (und abzockefreier) Tätigkeit 
in der Entschuldung Inhaftierter auch 
in der dazugehörigen Gesetzeslage 
und aktuellen Rechtsprechung über 
hoch spezialisiertes Wissen verfügt.
Im lichtblick werden ab diesem Zeit-
punkt weitere, von Rechtswissen-
schaftlern erstellte Artikel zum Thema 
erscheinen.
Unter diesen Vorzeichen, ist davon 
auszugehen, dass die Entschuldung 
Inhaftierter ein zunehmend erschlos-
senes Gebiet werden wird, Komplika-
tionen und Fehllösungen im System 
können sich so erheblich mindern. ■
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In den nunmehr über 100 Tagen seit unserer Wahl in die 
Gesamtinsassenvertretung verfolgt uns ein Thema die 
ganze Zeit, bei dem wir das Gefühl haben, auf der Stel-
le zu treten und obendrein noch verhöhnt zu werden.

Die Rede ist von der Firma LIM und deren Geschäftsführer, 
Herrn Dostall. Doch lassen wir die Ereignisse der letzten Mo-
nate nochmals Revue passieren, bevor wir uns ein Urteil bil-
den. Als eine unserer ersten Aufgaben nahmen wir Anfang 
April am jährlichen treffen mit Herrn Dostall teil, bei dem 
die Fragen der Inhaftierten bezüglich des TV - Empfangs / An-
gebots erörtert wurden. Neben einem Modell des Mietkaufs 
für DVBT - 2 und dem eines ermäßigten Jahresabos, gingen 
wir auf die Probleme bei der Kündigung der Verträge ein.

Diese bestehen, wie einigen leidlich bekannt sein dürfte, in der kom-
pletten Abwicklung, d.h. Monatsmiete und evtl. Kabelgebühren 
werden oft weiter abgebucht, obwohl die Kündigung rechtzeitig 
abgeschickt wurde. Bei telefonischen Rückfragen erhält man in 
den seltensten Fällen kompetente und qualifizierte Auskünfte.

Um das Ganze zu vereinfachen, einigten wir uns da-
rauf, seitens der GIV ein einheitliches Kündigungsfor-
mular zu erstellen, welches in den Stationsbüros zusam-
men mit den anderen Anträgen ausgelegt werden sollte.

Darüber hinaus  war das Abschalten der türkischen Kanä-
le TRT und Atv ein Thema, wozu uns Herr Dostall aus-
führlich die lizenzrechtlichen Rahmenbedingungen für 
die Einspeisung ausländischer Fernsehkanäle erklärte. Zu-
sammenfassend sei gesagt, dass die zukünftige Ausstrah-
lung besagter Programme nur über einen  Aufschlag auf 
die Kabelgebühr für alle Teilnehmer zu realisieren ist.

Um ein weiteres Einspeisen trotzdem zu ermöglichen, wur-
de das türkische Konsulat von der GIV angeschrieben, wobei 
Herr Dostall seine Unterstützung anbot. Außerdem versprach 
er  uns eine aktuelle Programmliste zukommen zu lassen, die 
sämtliche, derzeit möglichen Kanäle enthält, die ohne zusätz-
liche Kosten in sein Angebot aufgenommen werden könnten. 

Von dieser Liste ausgehend sollten wir unsere Wünsche 
bezüglich des Programms kommunizieren, d.h. das An-
gebot aktualisieren. Um noch einen draufzusetzen, spra-
chen wir noch über die Möglichkeit der Einspeisung von 
SKY, die nur in Form der abgespeckten Version „Ho-
tel SKY“ ( 1 Kanal Filme / 1 Kanal Sport ) realisierbar ist.

Auch hierzu wurde uns ein Angebot zugesagt, welches bei ca. 2 
Euro Aufschlag zum aktuellen Preis liegen würde. Voller Zuver-
sicht und mit positiven Eindrücken gingen wir aus dem Gespräch 
und warteten auf eine Antwort, und warteten … So vergingen 
ersteinmal mehrere Wochen, bis wir wiederholt und sehr hartnä-

ckig bei der LIM anriefen, um uns in Erinnerung zu bringen, dass 
noch ein Angebot und die Gesamtprogrammlisten ausstehen. 
Zwischenzeitlich schickten wir der LIM, über das Vollzugs-
management der JVA Tegel das entworfene Kündigungs-
formular zur Abnahme, ebenfalls mit dem Hinweis verse-
hen, doch bitte an die entsprechenden Unterlagen zu denken.

Wieder nichts … Nach drei Monaten hatten wir dann Glück 
und Herr Dostall ging persönlich ans Telefon. Er entschuldig-
te sich für das Ausbleiben seiner Antwort und versicherte uns 
die Unterlagen in der folgenden Woche an uns zu senden. Ei-
nen weiteren Monat später, baten wir dann Herrn Ochmann 
auf unserer monatlichen Sitzung, die Angelegenheit in die 
Hand zu nehmen, was er dankenswerterweise auch tat. Da-
raufhin erhielten wir eine neue definitive Liste mit TV und Ra-
dio Kanälen, die bis Ende August eingespeist werden sollen.

Also keine Möglichkeit für uns die Wünsche der Inhaftierten 
einfließen zu lassen. Auf eine Rückantwort bezüglich des Kün-
digungsformulars sowie des Angebots für „Hotel - SKY“ wur-
de gänzlich verzichtet. Uns stellt sich dabei die Frage, wozu 
der ganze Aufwand ? Und vor allem, wozu das Treffen im 
April, wenn uns am Ende sowieso eine Programmliste  vorge-
setzt wird, bei deren Erstellung wir keine Mitsprache haben.

An dieser Stelle weise ich auch auf § 56Abs. 1 S.3 StVoll-
zG Bln hin, worin auf die Einspeisung von Rundfunk-
kanälen normiert ist, dass die Wünsche und Bedürfnisse 
der Gefangenen angemessen zu berücksichtigen sind.

Damit ist sicherlich nicht gemeint unsere Wünsche anzuhören, 
um sie dann bewusst zu ignorieren. Außerdem wäre es kein 
Problem gewesen kurz Rückmeldung bezüglich des erstellten 
Kündigungsformulars zu geben, das einigen Ärger mit der LIM 
hätte vermeiden können, aber anscheinend ist das nicht gewollt.

Bei der Insassenvertretung ist der Eindruck entstanden, 
dass es Herrn Dostall egal ist, was unsere  Erwartungen 
und Wünsche angeht. Wer als Anbieter nicht einmal in der 
Lage ist anständig mit seinen Kunden zu kommunizie-
ren, der würde auf dem freien Markt nicht lange überleben.
Mit der Firma Massak ist das jedenfalls möglich. Doch leider 
sind wir hier in einer geschwächten Position, weshalb wir nur 
jeden ans Herz legen können, über den Einsatz von BVDT - 2 
nachzudenken. Gerade die Gefangenen mit einer längerer 
Haftstrafe fahren auf Dauer günstiger und nur so können wir 
Druck ausüben, um wenigsten ernst genommen zu werden.

Abschließend appellieren wir auch an die Anstaltslei-
tung bei der Ausschreibung und Auswahl des neuen Te-
lefonanbieters, die Umstände einer Bewerbung der LIM 
bzw. der Gemeinschaftsfirma MDCC zu berücksichti-
gen. Eure Gesamtinsassenvertretung in der JVA Tegel. ■
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Gesamtinsassenvertretung in der JVA - Tegel



Beklagenswerte Missstände in der Teilanstalt II
Die Insassenvertretung der JVA - Tegel, Teilanstalt II ( Ta II ) hat sich neu konstituiert. Es haben bereits Gespräche mit 
Vertreterin der Aufsichtsbehörde, der Anstaltsleitung, in der Teilanstalt II Teilanstaltsleiter, sowie der Vollzugsdienstleitung  
stattgefunden. Den Gesprächen wohnte dankenswerterweise teilweise die Vorsitzende des Anstaltsbeirats bei. Zur 
Erläuterung der möglicherweise nicht vollständig informierten Leserschaft: Die Ta II ist ein panoptisch konstruierter, 
vierflügeliger, sternförmiger Bau noch aus Bismarcks Zeiten mit knapp 400 Insassen. Ein Bediensteter erklärte kürzlich: 
„Die Ta II ist gebaut für 23 Stunden Einschluss. Das, was wir hier heute machen sollen, geht eigentlich gar nicht.“ 

Und so hat die Ta II den folgenden Forderungskatalog aufgestellt, der aber insbesondere, was die baulichen Maßnahmen 
angeht, weit über die Möglichkeiten der Haftanstalt hinausgeht und als Aufruf an die Politik bzw. die Kräfte der Gesellschaft 
verstanden werden soll, die sich halt eben noch Menschenrechten verpflichtet fühlen. Hier im Hause ist es so weit, dass die 
zeitweilig monatlichen Suizide schon gar nicht mehr berichtet werden, gar nicht mehr an die Öffentlichkeit geraten dürfen ! 

Schlimmer geht immer. Dieser Spruch gilt natürlich auch hier, aber die Ta II gewährt den Inhaftierten definitiv keine 
Unterbringung, die dem gesetzlichen Anspruch in Mittel - Europa, in Deutschland im Jahre 2017 entspricht. Dazu kommt, dass 
der Auftrag des Gesetzgebers an die Institution Strafhaftanstalt, d.h. der Auftrag der Resozialisierung der Insassen schlicht und 
einfach so nicht verfolgt werden kann. In der Ta II werden täglich bis aufs äußerste frustrierte Insassen produziert und dann 
auch mal entlassen, die aber oft nach kurzer Zeit eben wieder hier landen. Warum wohl ? Einige Gründe dafür hier im Detail:

Wir stellen folgende Unterschiede der Insassen der Ta II fest im Vergleich zur Teilanstalt V (Ta V):

www.lichtblick-zeitung.com 33

d    e    r     l     i     c     h     t     b     l     i     c     k           3  |  2017 GIV Tegel / Sprecher TA II►

Teilanstalt II Teilanstalt V
Haftraum: Wohnklo von gut 7m2 ( auch hier sind zu 
lebenslanger Haft Verurteilte jahrelang untergebracht ! )

Haftraum: etwa 10m2 , Warmwasser, abgetrennter WC 
Bereich

1 Telio - Telefon für 30 Insassen 3 Telio-Telefone für 30 Insassen
1 Gruppenraum ( nackt und bloß ) für 30 Insassen 2 Gruppenräume ( gestaltet, wohnlich ) für 30 Insassen
1 Herd für 30 Insassen ( oft defekt, ohne zeitnahen 
Austausch )

2 Herde für 30 Insassen in funktionsgerechtem Zustand, 
andernfalls zeitnahes Austauschen

Durchsagen durch die Sprechanlage etwa: Station 6, Meyer 
zur Zentrale

Durchsagen durch die Sprechanlage etwa: Herr Meyer, 
Station 6, bitte zur Zentrale

Kein Gesetz rechtfertigt diese Ungleichbehandlung.
Die Insassenvertretung der Ta II fordert unverzüglich ( deutlich vor Öffnung des BER ! ) folgende Dinge umzusetzen, um 

überhaupt näherungsweise den gesetzlichen Vorgaben des Strafvollzuges Genüge zu tun:
1.Bauliche Maßnahmen:

1) Zwei Hafträume mittels Durchbruches zu einem einzigen Haftraum umzubauen. Dadurch auch Halbierung der Insassenzahlen.
2) Installierung von orginal gelben Posttelefonzellen für die Telefone zum Schutz der Privatsphäre und vor allem zum  Schutz vor  
dem allgegenwärtigen Lärmniveau. Erhöhung der Telefone (mit Telefonzellen) auf das Maß in der TA V.
3) Sanierung der Stationsküchen (etwa Baujahr 1960) zur Erlangung hinreichender Hygiene. Ausstattung der Stationen mit 
Gefrierschränken.
4) Sanierung der Duschen dahingehend, dass mal grundsätzlich etwas gegen den Schwarzschimmel getan wird.
5) Wohnliche Gestaltung der Gruppenräume.
6) Haftraumtüren, die von innen derart verriegelbar sind, dass nur Bedienstete mit entsprechendem Schlüssel noch die Tür öffnen 
können. Derzeit ist kein Insasse irgendwo sicher vor "Überfallkommandos" anderer Insassen (siehe auch Filme im Internet dazu).

2. Organisatorische Maßnahmen:
1. Wir fordern die Anträge ( VG 51 ) als dreifach Nutzen auszuführen, wie es im übrigen z.B. auch in der letzten und kleinsten 
Haftanstalt in Spanien Standard ist. Der Insasse bekommt so bei Abgabe des Antrages eine Quittung dafür, dass er eben den 
Antrag abgegeben hat und erhält bei Eröffnung des Bescheides wieder eine schriftliche Ausfertigung in die Hand. Dann wäre der 
"allgemeine Virus der verlorengegangenen Anträge" Geschichte.
2. Und schließlich fordern wir die Umsetzung der entsprechenden Abschnitte des Berliner Justizvollzugsdatenschutzgesetzes, d.h. 
der gesicherten Einsichtnahme des Insassen in seine Gefangenenpersonalakte. Nur so ist das Verfassungsrecht auf Gewährung 
rechtlichen Gehörs gewährleistet.

Wir bitten die geneigte Leserschaft auf die Politik bzw. auf die Senatsverwaltung für Justiz und Verbraucherschutz 
einzuwirken, dass hier möglichst zeitnah die o.g. Punkte umgesetzt werden können. Erst dann erhält die Gesellschaft 
Ex-Inhaftierte zurück, die besser auf die Gesellschaft vorbereitet sind und bei denen die Rückfallquote auch nicht 
mehr so hoch ist. D.h. Ihre Bemühungen, geneigte Leserschaft, drücken sich direkt in erhöhter Sicherheit für die 
Gesellschaft aus. Dem wollen Sie sich doch nicht verschließen, oder? Feedback unter o.g. Adresse erwünscht ! ■
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Im Sommer hatte die Redaktion einen Journalisten 
der "Reinickendorfer Allgemeinen Zeitung" zu Gast. 
Es war ein anregender Gedankenaustausch, die Neugierde 
seinerseits war riesengroß, denn hinter Gefängnismauern zu 
blicken erlebt selbst ein Presse - Mensch auch nicht jeden Tag. 
Er versprach uns dann einen detaillierten Artikel über die 
Arbeit und das Wirken des Lichtblickes.

Am 10.08.2017 war es nun soweit. 
Die 15. Ausgabe der oben erwähnten 
Bezirkszeitung erschien und wir 
nahmen freudig zur Kenntnis, dass der 
Redakteur Wort gehalten hat. Besser 
hätten wir es uns nicht wünschen können. 

Ein Dankeschön nochmals an dieser Stelle. 

Die Werbung war sehr hilfreich 
und die ersten E - Mails bezüglich 
Aboanfragen kamen auch schon an. 
Das bedeutet noch mehr  Menschen 
sind auf den lichtblick aufmerksam 
geworden und interessieren sich 
nun auch für vollzugliche Themen. 
Wir sind immer bestrebt möglichst 
viele Menschen zu erreichen und freuen 
uns, wenn die Rückmeldungen äußerst 
zahlreich sind. Das sich dadurch unsere 
derzeitigen Abonnementenzahlen in die 
Höhe schrauben ist Beleg für die große 
Teilnahme der Menschen und erfüllen 
uns mit Stolz, denn Kontakte über den 
Tellerrand hinaus sind von Bedeutung.

Wir werden auch weiterhin sämtliche 
Themen rund um die Justiz kritisch 
beäugen, damit sämtliche Insassen 
ein selbstständiges Sprachrohr haben.

Bedanken möchten wir uns für die zahlreichen 
Leserbriefe, die unterstützend und 
Inspiriend sind, denn ohne Feedback 
geht es nun mal nicht so richtig.

Durch eine Gefangenenzeitung eröffnen 
sich natürlich viele Möglichkeiten 
zum Austausch, denn die üblichen 

Parameter im Vollzug sind oft nicht ausreichend. 
Die lichtblick - Redaktionsgemeinschaft freut sich also 
auf weitere viele Begegnungen in unseren Räumen, damit 
der Informationfluss nicht ins Stocken gerät und sich 
niemand im Vollzugsgewühl abgehängt fühlt., denn hier 
sind Menschen mit unstillbaren Informationshunger. ■

  Werbung in eigener Sache

Quelle Reinickendorfer Allgemeinen Zeitung vom 10.08.2017

Wenn ein Redakteur eine fremde Redaktion 
besucht, sind die Fragen sehr vielfältig 

und beinhalten natürlich einen intensiven 
Informationsaustausch.
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Der letzte Artikel der Gesamtinsassenvertretung in der 
Lichtblick - Ausgabe 02 / 2017 ( Seite 42 -43 ) traf nicht 
bei jedem hier in der Anstalt auf fruchtbaren Boden. 
Insbesondere wurde in dem Artikel ein Fortbildungskurs 
der Universalstiftung für Lagerlogistik kritisch beäugt.

Im Impressum des Lichtblicks steht ausdrücklich, dass 
eingesandte Manuskripte nicht die Meinungsäußerung 
der Redaktionsgemeinschaft darstellen. Trotzdem 
fühlen wir uns verpflichtet hierüber ein paar Zeilen zu 
verlieren. Der Lichtblick hätte in diesem Zusammenhang 
im Vorfeld sicherlich aufmerksamer sein können, 
um so dieses Missgeschick vermeiden zu können.

Diesbezüglich kam es dann in der Redaktion zu 
einenm Informationsaustausch mit Herrn Drabinski 
von der Universalstiftung, der uns die Situation 
und die Ausbildungsgänge detailliert erklärte.
Die Ausbildungsziele sind klar umrissen und die 
gezeigten Leistungen entsprechen den Anforderungen. 

Die dortigen Inhaftierten sind mit Engagement bei 
der Sache. Das gilt sinngemäß natürlich auch für 
die Auszubildenden in der Lehrbäckerei, in der 
Kochausbildung und für die KFZ - Mechatroniker.

Auf eine Darstellung zu dem o.g. Artikel wollte er 
explizit verzichten, weil er der Redaktion zutraut 
mit der Angelegenheit vermittelnd umzugehen. 

Selbstverständlich haben wir auch mit Mitgliedern der 
Gesamtinsassenvertretung ( GIV ) gesprochen, die uns 
mitteilten, dass es nicht Ziel des Artikels war mit dem 
Finger auf einzelne Betriebe oder Ausbildungsstätten 
zu zeigen, sondern allgemeine und konstruktive 
Verbesserungsvorschläge zu machen. Rückblickend 
hätte die GIV auf das angesprochene Beispiel eines 
Fortbildungskurses bei der Universalstiftung verzichten 
können, da die GIV bei dessen Beschreibung nur 
Äußerungen vom Hörensagen der anderen Insassen 
übernommen hätten.  ■
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Anzeige

AnwAltskAnzlei schäfer

§§
§

Gute Verteidigung beginnt beim ersten Tatverdacht. An ihrem Ende steht 
soviel Freiheit wie möglich.

Benennen Sie Rechtsanwalt Schäfer bzw. Rechtsanwältin Kroll bei Gericht 
als Pflichtverteidiger. Geben Sie dem Gericht nicht die Möglichkeit, einen 
Verteidiger seiner Wahl auszusuchen. Dies ist dann ein Verteidiger, der das 
Vertrauen des Gerichts genießt, nicht aber unbedingt Ihr Vertrauen !

 Strafverteidigung in allen Bereichen – deutschlandweit

   
AnwAltskAnzlei schäfer

GeorG c. schäfer

Wahl- und Pflichtverteidigung
(auch im Maßregelvollzug)
Fachanwalt für Strafrecht (seit 2001)

sArAh kroll

Wahl- und Pflichtverteidigung 
(auch im Maßregelvollzug)
Fachanwältin für Strafrecht (seit 2008)

GeorG c. schäfer

sArAh kroll

fAchAnwälte für strAfrecht

Schloßstraße 26
D-12163 Berlin - Steglitz

Telefon   (030) 217 55 22-0
Telefax    (030) 217 55 22-5

E-Mail:     kanzlei26@gmail.com

Internet:
www.die-strafverteidiger-berlin.de
we speak english
on parle français

Resonanz auf den 
letzten GIV - Artikel
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Nicht viele Inhaftierte genießen den 
Status eines Freigängers oder haben 
schon Ausführungen gehabt. Ich habe 
im vergangenen Jahr selbst miterleben 
dürfen, wie die Anstalt damit umgeht 
und wie eine gelungene Umsetzung 
aussehen kann. Die Problematik ist 
dabei oftmals das schmale Zeitfenster 
und das man wenig bis gar keinen 
Einfluss auf den Zeitpunkt der 
Beerdigung hat. Jetzt traf es mich 
völlig unvorbereitet am eigenen Leib. 

Ich fühlte mich ohnmächtig bei der 
Bewältigung der organisatorischen Flut 
und wollte die Aufgabe trotzdem stemmen. 
Bei den anschließenden Weisungen 
und Belehrungen merkte ich, dass auch 
auf Justizseiten viele Unsicherheiten 
vorhanden waren, weil immer wieder 
Unvorhergesehenes dazwischen 
kommen kann. Meine Voraussetzungen 
( Zeitdauer: Fünf Tage bis zur Beerdigung, 
ein anderes Bundesland und der 
zuständige Gruppenleiter hatte gerade 
Urlaub ) waren denkbar schlecht und ich 
machte mir wenig Hoffnungen, um mein 
Begehren einigermaßen durchzuführen.

Der erfahrene Insasse weiß aber wie 
er die Angelegenheit angeht und mit 
welchen Widerständen er zu rechnen 
hat. Die erste Anlaufstelle ist demnach 
der Vollzugsdienstleiter und ggf. der 
Teilanstaltsleiter. Die Auskünfte werden 

gerne sehr allgemein gehalten, damit 
die Enttäuschungen nicht ins bodenlose 
fallen. Man will keine Begehrlichkeiten 
wecken, um hinterher unnötige 
Rechtsstreitigkeiten aus dem Weg zu 
gehen oder Sonderregeln zu schaffen.  
Alte Bauernregel: Keiner möchte den 
schwarzen Peter in den Händen halten 
und so wird ersteinmal weiter delegiert, 
bis die entsprechende Ebene erreicht ist. 
Das kann eine feine Sache sein, wenn 
die darauf folgenden Informationen 
dann schlüssig und zutreffend sind. 

Das war bei mir der Fall, d.h. die 
zuständige Haftanstalt im anderen 
Bundesland sendete positive Signale, 
was z.B. freie Kapazitäten betraf 
und was anderen organisatorischen 
Schnick - Schnack anging. Die Anstalt 
erkundigte sich auch genau, was für ein 
„Kaliber“ zu erwarten sei. Der nächste 
Schritt sind die Transportmodalitäten, 
die schier unglaubliche Fußangeln für 
den normalen Inhaftierten bereithalten. 
Durch das enge Zeitfenster gab es 
eigentlich nur die Möglichkeit eines 
Einzeltransports, was finanzielle 
Potenz voraussetzt. Diese Hürde konnte 
ich erfolgreich meistern, gleichzeitig 
wurde mir mehrfach erklärt, dass 
für die Rückführung keine Gewähr 
übernommen wird, weil das in die 
Zuständigkeit des anderen Bundeslandes 
fällt. Das war verständlich und bedeutete, 

dass der „Party - Bus“ für die Rückfahrt 
über allem schwebte. Das löste keine 
Begeisterung aus. Einige von Euch 
kennen die detailreichen Geschichten 
einer „Verschubung“ nur sehr genau.

Durch eine Verkettung unglücklicher 
Umstände standen meine finanziellen 
Mittel plötzlich in Frage und drohten 
somit die gesamte Angelegenheit 
zum Kippen zu bringen. Nach langen 
Überlegungen habe ich dann Abstand 
von dieser Reise genommen, aber 
meine Botschaft an alle Inhaftierten 
ist: Eine Teilnahme eines Gefangenen 
an einer Beerdigung ist möglich ! Lasst 
Euch nicht Sand in die Augen streuen 
und bleibt beharrlich und konsequent 
dabei. Ich habe gute Erfahrungen 
gemacht und deutlich die Bemühungen 
der vorgenannten Personen gespürt. 

Viele Bedienstete haben Verständnis für 
so eine Ausnahmesituation. Ihr solltet 
nur vorher die Ausführungsmodalitäten 
abchecken und Euren Status kennen, aber 
für jeden Gefangenen, egal ob Kurzstrafer 
oder Langstrafer, gibt es Lösungen. Ich 
möchte ausdrücklich das Engagement 
einiger Bediensteter herausstellen, die 
mehr als hilfreich waren. Ich hoffe, dass 
es noch vielen Mitinsassen genauso 
ergeht, denn gerade diese Vorgänge 
tragen zu einem guten Anstaltsklima 
bei, das ja von vielen gewünscht wird. ■
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Wenn man als Gefangener zu einer   

Beerdigung möchte, stehen einem 

erlebnisreiche Tage bevor.

Sicherlich ist die Teilnahme an einer Beerdigung 
eines nahen Angehörigen aus dem Strafvollzug keine 

einfache Aufgabe.

Strafvollzug / N. Kieper►
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Ein Mörder wird aus der Haft entlassen 
und will seinen Namen aus alten, online 
verfügbaren Berichten streichen lassen.

Er kämpft schon lange darum, in 
diesem Jahr wird nun das Bundesver-
fassungsgericht hoffentlich ein Grund-
satzurteil fällen. Können Straftäter ver-
langen, dass ihr kom-
pletter Name, nach eini-
gen Jahren, in digitalen 
Presse - Archiven ano-
nymisiert wird ? 

In der damaligen Be-
richterstattung stand 
der vollständige Name 
des Straftäters und die
Texte sind noch heute 
problemlos auffindbar. 
Oft reicht ein einziges 
Schlagwort bei Wiki-
pedia und der Krimi-
nalfall wird dabei kom-
plett aufgerollt. 

Nach § 184 StVollzG 
ist die vollständige Be-
richtigung, Löschung 
und auch die Sper-
rung von den gespei-
cherten Daten spätes-
tens zwei Jahre nach
der Entlassung des Ge-
fangenen umzusetzen.

Wenn man sich allerdings den Ratten-
schwanz der aufgeführten Ausnahmen 
durchliest, ist man auf keinen Fall
schlauer, denn es ist höchst unüber-
sichtlich. Auch der § 35 des Bundes-

datenschutzgesetzes bezieht sich auf die 
Berichtigung, Löschung und Sperrung 
von Daten. „Personenbezogene Daten 
sind zu berichtigen, wenn …“ Es wäre 
an der Zeit, Dinge grundsätzlich zu 
ändern, wenn das nur nicht so schwierig 
wäre. Was für einen Verstorbenen gilt, 
könnte auch für einen Inhaftierten 

anwendbar sein, denn die Liste 
möglicher Online - Aktivitäten ist lang. 
War er in sozialen Netzwerken wie 
Facebook, Snapshot oder Instergram. 
Die entsprechenden Anmeldedaten und 
Passwörter sind nicht immer Verfügung, 
um eine Löschung zu veranlassen. Die 

höchstrichterlichen Urteile zum digitalen 
Erbe fehlen noch. Den Zugang zu einem 
vorhandenen Konto gewährt Facebook 
aber nicht. In der Theorie ist die Lösung 
einfach. Alles löschen und gut ist. Jeder, 
der sich schon einmal beschäftigt hat, 
weiß das die Praxis weit komplexer ist.
Es geht aber nicht nur um die vollständige 

behördliche Löschung 
von Daten, sondern 
in erster Linie um die 
mediale Verarbeitung.

Wie lange darf oder 
muss ein Artikel eines 
ehemaligen Straftä-
ters im Netz verblei-
ben und besteht hier-
bei ein öffentliches 
Interesse.

So urteilte der Bun-
desgerichtshof dann 
auch Ende 2012,
dass es ein „anerken-
nenswertes Interesse 
der gesamten Öffent-
lichkeit“ gibt und das 
ze i tgesch icht l iche 
Ereignisse auch an-
hand unveränderter 
Medienberichte zu 
recherchieren sind.
Wenn alle verfüg-

baren „identifizierenden Darstellungen“ 
in Online - Archiven gelöscht werden 
müssten, dann werde „Geschichte 
getilgt“ und ein Straftäter „vollständig 
immunisiert“. Der BGH argumentierte 
weiter „es genüge auch nicht, die 
Dokumentation auf Privatarchive zu
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Recht auf Vergessen
Wie wäre ein Leben für Gefangene ohne 

Stigmatisierung im Internet ?

Sollte ein verurteilter Straftäter, der seine Haftstrafe verbüßt oder 
verbüßt hat, ein Recht auf Schutz seiner Privatsphäre haben ?
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beschränken“. Da der Straftäter in den 
Berichten nicht stigmatisiert werde, 
dürfe das Magazin seine damaligen 
Artikel auch heute noch unverändert 
online bereithalten. 

Es gilt hier die Rechte der Meinungs-
freiheit und des Datenschutzes gegen-
einander abzuwägen. In Karlsruhe läuft 
ein Verfahren unter dem Schlagwort 
„Recht auf Vergessen“. Bisher hat 
man damit vor allem ein Urteil des 
Europäischen Gerichtshof ( EuGH ) vom 
Mai 2014 assoziiert. Diese Entscheidung 
bezog sich allerdings nur auf 
Suchmaschinen. Bürger können seitdem 
beantragen, dass Google unliebsame 
Treffer nicht mehr in die Trefferliste 
zum eigenen Namen aufnimmt. 
Seitdem gab es allein aus Deutschland 
Anträge, rund 323.000 Webseiten ent-
sprechend zu sperren. In 52 Prozent 
der Fälle gab Google dem Antrag statt. 

Beim Bundesverfassungsgericht geht es 
aber nicht um Links der Suchmaschinen, 
sondern um die Korrektur der eigentlichen 
Quelle, also der Online - Archive der 
Medien. Mit Interesse betrachten 
die Verfassungsrichter dabei die 
Dissertation von Martin Diesterhöft über 
das „Recht auf medialen Neubeginn“.

Diesterhöft hält das BGH - Urteil für 
falsch. Nach einem gewissen Zeitablauf 
sollen die von einem Medienbericht 
Belasteten einen „Änderungsanspruch“ 
haben und eine Anonymisierung ihres 
Namens verlangen können. Auch 
wenn der Medienbericht ursprünglich 
rechtmäßig war, müssten Autor und 
Verleger den Artikel „im Blick behalten“ 

so Diesterhöft und spätestens auf eine 
Abmahnung reagieren.

Diesterhöft will aber auch die damit 
verbundene „Abschreckungswirkung“ 
für Autoren und Medien minimieren. 
Die erste Abmahnung eines Mediums 
soll kostenlos sein. Außerdem kann er 
sich technisch anspruchsvolle Lösungen 
vorstellen, bei denen Journalisten, die 
gezielt nach einem Ereignis ( und nicht 
nach der Person ) suchen, aber den 
unveränderten Orginal - Artikel lesen 
können. Ob die Richter dieser Lösung 
folgen, ist aber noch völlig offen.
Grundsätzlich sollte ein Mensch das 
Recht haben, dass sein Name nach einigen 
Jahren in digitalen Pressearchiven 
anonymisiert wird. 

Hier muss das Informationsrecht der 
Öffentlichkeit hinter das Recht des 
Einzelnen auf Schutz seiner Privatphäre 
zurücktreten. Gerade unter dem Aspekt 
der Wiedereingliederung muss dem 
Gefangenen die Möglichkeit gegeben 
werden sein Leben weiterzuleben ohne 
die Gefahr von sozialer Ausgrenzung 
aufgrund vergangener Geschehnisse. 

Trotz Anonymisierung des Namens 
verliert ein Fall und der dazugehörige 
Gerichtsprozess nicht an Interesse, 
denn es geht letztendlich doch um den 
Kriminalfall an sich.

Die Umstände und der Sachverhalt 
des Falls sind das zeitgeschichtlich 
Entscheidende, nicht die Person. Wenn der 
BGH auf das Problem der vollständigen 
Immunisierung des Straftäters abstellt 
so ist das genau der Aspekt der 

Resozialisierung, der über das öffentliche 
Interesse hinausgeht. Der Blickwinkel 
der praktischen Übereinstimmung sollte 
auch Maßstab für die Entscheidung des 
Bundesverfassungsgerichts sein.

Es gibt bereits Fälle, die sich nicht explizit 
auf ehemalige Straftäter beziehen, 
sondern auf Verbraucher und auf 
Suchmaschinen, aber das sollte im Kern 
auch Grundlage für die Entscheidung 
des Bundesverfassungsgerichts sein, 
denn dem öffentlichen Interesse an 
der Person wurde die öffentliche 
Gerichtsverhandlung Genüge getan und 
dem öffentlichen Interesse an dem Fall 
an sich, kann auch ohne Nennung des 
Namens entsprochen werden.

Das es in dieser Sache wohl keine 
Grundsatzentscheidung des BVerfG ge-
ben wird, sondern es der obergericht-
lichen Rechtssprechung überlassen wird,
bei jedem Betroffenen eine Einzelfall-
entscheidung zu fällen, unterstellen wir 
einfach mal. 

Wer im Netz auf Spurensuche geht, wird 
erhellende Erkenntnisse oder eine Fülle 
von erschreckender Details finden. Es 
geht dort ungeniert zu und man kann 
sich toller Klischees bedienen. Wenn 
denn die Entlassung des Gefangenen 
bevorsteht und er vor dem Tor steht, setzt 
sich der Albtraum, mit dem Ranking des 
Bösen im Netz, fort.

Wir denken jedoch, dass jeder 
nach einigen Jahren das Recht 
auf Anonymisierung hat, dass das 
private Interesse das öffentliche 
Interesse überwiegt. ■
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Gerade Langstrafer haben natürlich 
eine erhebliche Versorgungslücke, 
die nicht wieder aufgefüllt werden 
kann, weil rein rechnerisch die 
verbleibende Zeit dafür fehlt. Die 
Vermutung liegt deshalb nah, dass der 
Weg direkt in die Altersarmut führt.
Diese Schreckensvision ist für 
die Menschen „ draußen “ zwar 
nicht grundlegend anders, aber 
den Inhaftierten fehlt es derzeit 
an Möglichkeiten Rentenbeiträge 
anzusparen. Die Gefangenen hinken 
hinterher. Es besteht ein erheblicher 
Verbesserungsbedarf ! Dem "langfristig 
organisiertem Rentenversagen “ 
muss etwas entgegengesetzt werden.

Es sollen solide Bedingungen für eine 
Altersabsicherung geschaffen werden. 
Wer seine Ersparnisse mehren will, hat 
es in Zeiten von Niedrigzinsen schwer. 
Die Altersvorsorge stellt sich dem 
Gefangenen als eine düstere Welt dar. 
Was ist nötig, damit es später nicht zum 
Desaster kommt ? Die Rentendiskussion 
im deutschen Strafvollzug hat keine 
erfolgversprechende Ansätze gebracht. 

Ständig wird es bei den Sitzungen der 
Justizministerkonferenzen versäumt ein 
klares Signal an die Bundesregierung zu 

senden. Das Vertrauen in den Rechts - und 
Sozialstaat wird bei den Betroffenen durch 
solche Verzögerungen nicht gestärkt. 
Wenn der Insasse z.B. die Deutsche 
Rentenversicherung anschreibt, wird er 
mit lapidaren Info - Heftchen abgespeist.

Stattdessen wird es um so wichtiger 
sein, eine rettende Lösung zu finden.
Die Inhaftierten sind bei dem Thema 
Altersvorsorge auch 
nicht ausreichend 
informiert und 
müssen daher ihre 
Zukunft attraktiver 
gestalten, damit ihre 
Überlebensfähigkeit 
gesichert ist.

Am 19.06.2016 setzte 
die Bundesregierung 
eine EU - Richtlinie 
um, die besagt 
hatte, dass jeder 
Mensch in Europa 
das Recht auf eine 
B a n k ve r b i n d u n g 
haben soll. Das 
Gesetz sorgt somit 
für ein weiteres Stück 
mehr Humanität. 
Verweigert die Bank 

einem trotzdem den Anspruch auf ein 
Konto, so kann der Berechtigte bei der 
Bundesanstalt für Finanzaufsicht ( Bafin ) 
die ihm zustehende Durchführung 
eines einfachen Verwaltungsverfahren 
beantragen. Meistens reicht aber 
eine simple Anordnung der Bafin.
( Der Verfasser des Artikels hat genau 
diese Erfahrung gemacht ). Ein beliebter 
Ablehnungsgrund ist dabei ein bereits 

Anzeige

Mein soziales Berlin e.V.
Sie erreichen uns unter
030 / 89 74 33 33
- Hilfsangebote für Gefangene
   und Haftentlassene
- Besuche in der JVA gemäß
   der Besuchsregelungen
- Beratung bei bevorstehender
   Entlassung
- Beschaffung und Übersendung
   von Formularen und Anträgen
- Begleitung zu Ämtern nach der
   Entlassung

Wir sind gerne Montag bis Freitag
von 8:30 Uhr bis 13:30 Uhr in der 
Miraustr. 50-52, 13509 Berlin für Sie da !
Postanschrift: PF 27 04 13, 13474 Berlin

Altersvorsorge einmal 
anders - Die Schutzbefohlenen 

machen mobil und neue 
Vorschläge.

Das Jammern der Gefangenen, dass man während der Haftzeit  
keine Rentenentgeltpunkte erwerben kann, dauert nun schon 40 
Jahre an. Alternative Lösungen müssen her, damit die Integration 
in ein einigermaßen normales Leben nach der Haftzeit gelingt.
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vorhandenes Konto. Auch die Verbindung 
Basiskonto / Pfändungsschutzkonto 
ist damit möglich. Wie komme ich 
jetzt problemlos zu meinem Giro-
Konto ? Zuerst muss geklärt werden, 
ob Pfändungen vorhanden sind.

Zweiter Schritt eine Identifikation mittels 
eines Notars, der in die Anstalt kommt 
und eine beglaubigte Urkunde fertigt, 
damit die Bank einen entsprechenden 
Nachweis für die  Identifikation hat. 

Der darauffolgende Schritt wäre die 
Eröffnung eines Depot - Kontos und 
die Feststellung der Steuer-Nummer 
( Vordruck: Anfrage beim Finanzamt ). 
Als Alternativmöglichkeit gibt es 
auch eine Video - Identifikation, die 
die Banken akzeptieren. Für 
Anstalten mit installierten 
Skype - Plattformen dürfte das 
dann kein Problem darstellen. 

Frei nach dem Motto: Denken 
hat noch nie geschadet und 
Nachdenken kann sogar 
den Horizont erweitern. 
Mit zunehmenden Alter 
ändern sich auch unsere 
Bedürfnisse und so sollten 
unsere Entscheidungen als 
Gelegenheiten begriffen werden.

Die finanzielle Sicherheit 
ist ein guter Grund, sich auf 
den Ruhestand zu freuen.
Von einem Neuanfang träumen 
viele Inhaftierte, aber wer kann 
sich schon vorstellen seine 
Visionen zu verwirklichen.
Gute Strategen entscheiden erst, 
nachdem sie genügend Informationen 
haben und für Gefangene bedeutet 
das in diesem Zusammenhang eine 
gute Altersabsicherung und auch eine 
gute soziale Integration. Wir selbst 
entscheiden darüber, wie zufrieden 
wir sind. Für den Fall, dass der eine 
oder andere Inhaftierte noch nicht über 
seine Altersabsicherung nachgedacht 
hat hier eine lohneswerte Perspektive.

Ein neuer Blickwinkel, wie man seine 
Vorsorge gestalten könnte, wäre ein 
Wikifolio - Zertifikat. Jeder, der sich mit 
Vermögensbildung beschäftigt, weiß 
jedoch um die Fragwürdigkeit und um 

die Versprechungen der Anbieter und 
reagiert erst einmal mit einer gehörigen 
Portion gesunder Skepsis. Sämtliche 
Anleger fragen sich ja immer: „ Lohnt 
es sich für mich jetzt einzusteigen ? “ 
Mehr als 6.200 Investmentprofis 
haben das „Social Trading“ entdeckt.

Die Plattform „Wikifolio“ ist solch ein 
Marktinstrument. Dadurch können 
Anleger schon mit Beträgen ab 100 Euro 
auf die Strategie von Profis setzen, die 
ihre Dienste sonst nur vermögenden 
Kunden anbieten. Hier können Nutzer 
Musterdepots anlegen und Anleger mit 
Zertifikaten auf diese Investments setzen.
Dieser wegweisende Vorschlag soll 
Euch als weitere Ermutigung dienen. 
Mittlerweile sind auf der Plattform 

51 Vermögensverwalter aktiv. 
Anleger haben so direkten Zugang 
zu den Handelsstrategen der 
Vermögensverwalter und können 
ihnen bei der Umsetzung der 
Strategien über die Schulter schauen 
und eins zu eins alles nachvollziehen.

Über Wikifolio - Zertifikate können sie 
bereits ab einen geringen Betrag die 
Wertentwicklung der Strategien der 
Finanzprofis in ihr Depot holen. Die 
Verlagsgruppe des Handelsblattes ist 
über ihre Beteiligungsgesellschaft auch 
an Wikifolio beteiligt. So hat sich die 
Präsenz auf Wikifolio im Laufe der letzten 
Jahre als Marktinstrument etabliert.

Insgesamt bieten Vermögensverwalter 
derzeit mehr als 120 Wikifolios an, davon 
sind rund 90 Prozent auch investierbar, 
also Basis für ein Zertifikat. Das kann von 
Anlegern über die Börse Stuttgart oder 
im Direkthandel bei Lang & Schwarz 
ge - und verkauft werden. So sind 
mehr als 6.200 Wikifolio - Zertifikate 
an der Börse Stuttgart gelistet.

Anleger haben in diese Papiere 
aktuell rund 300 Millionen Euro 
investiert. Es sei ein klarer Trend, 
dass sich Social -Trading - Plattformen 
mehr und mehr in die Richtung von 
Vermögensverwaltungen bewegen. 

Gerade für kleinere und mittlere 
Finanzdienstleister ist das eine alternative 

Ve r m a r k t u n g s p l a t t f o r m .
Das dürfte Wikifolio - Freunde 
hoffen lassen, um neue 
erfolgreiche Ansätze  zu finden.

Als Leitgedanke der Aufklärung 
wählte Kant einen Satz des 
Dichters Horaz: “ Habe Mut, Dich 
Deines eigenen Verstandes zu 
bedienen !“ Demzufolge sollte der 
Gefangene über seine finanzielle 
Situation nachdenken und für 
sich neue Strategien entwickeln.

Die Gefangenen brauchen 
Lösungen, damit später die 
Wiedereingliederung auch 
einen Sinn macht und man 
nicht das Gefühl hat, den 
gesellschaftlichen Anschluss 
aus dem Blick zu verlieren.

Eine entsprechende Altersvorsorge als 
zukunftsweisendes Fundament, auf 
das die Gefangenen aufbauen können !
Es wartet ja auch noch ein Leben nach 
der Haft mit anderen Perspektiven, 
auf uns.  Nichtstun ist keine Lösung 
oder habt Ihr andere Vorstellungen 
von Eurem finanziellen Lebensende ? 
Armut ist ohne Geld gar nicht 
denkbar, mit Geld aber auch nicht.

Eine detaillierte Fortsetzung wird in 
einer der nächsten Lichtblick - Ausgaben 
für Euch folgen, damit ihr den Weg 
nachvollziehen könnt. Schreibt doch 
einfach an die Redaktion, um mehr Infos 
zu erhalten ! ■
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Mit Einführung des StVollzG 
Bln sind die neuen § 63er Tage 

weniger wert, als die alten 
§ 43er Tage ! 

Warum, wieso, weshalb ?
Es gibt Klärungsbedarf über die Höhe des Ausgleichsbe-
trages für die § 43er Tage StVollzG (alt) oder § 63er Tage 
StVollzG Bln (neu). Durch Zufall hat ein Inhaftierter einen 
Bildschirmausdruck über seine bereits erworbenen zu-
sätzlichen Freistellungstage nach § 43 StVollzG (alt) bzw. § 63 
StVollzG Bln (neu) in die Finger bekommen.

Durch die tabellarische Aufstellung war die Verschlechterung 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des neuen Berliner 
Strafvollzugsgesetzes zwischen den alten und neuen 
Berechnungen offensichtlich. Die nach § 63 StVollzG Bln 
erworbenen Tage sind erheblich niedriger bewertet als die 
vor dem 01.10.2016 erworbenen § 43er Tage. Nachdem  
verschiedene Klärungsversuche nicht von Erfolg gekrönt 
waren, wird die Angelegenheit zeitnah einer gerichtlichen 
Überprüfung und Feststellung zugeführt. Wir halten euch 
über die Entwicklung auf dem Laufenden. ■
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Entscheidung über Haftraum-
durchsuchung im Strafvoll-
zug BVerfG Kammerbeschluss 
vom 12. Juni 2017 - 2 BvR 
1160 / 17 -,juris 

Orientierungssatz

1 a. Art 19 Abs 4 GG gewährleistet 
nicht nur das formelle Recht und die 
theoretische Möglichkeit, die Gerichte 
anzurufen, sondern gibt dem Rechts-
schutzsuchenden Anspruch auf eine 
tatsächlich wirksame gerichtliche 
Kontrolle ( vgl. BVerfG, 18.07.1973, 1 
BvR 23 / 73, BVerfGE 35, 382 < 401 f >; 
stRspr ).

1 b. Die Durchsuchung des Haftraums 
eines Gefangenen ist ausschließlich zur 
Gewährleistung der Sicherheit und Ord-
nung in der Anstalt zulässig. Zwar ist 
kein konkreter Anlass für die einzelne 
Durchsuchung erforderlich. Die Zuläs-
sigkeit allgemeiner Anordnungen ent-
bindet die Vollzugsbehörde allerdings 
nicht von der Ausübung des ihr gesetz-
lich eingeräumten Ermessens.

1 c. Vorliegend lässt die Stellungnah-
me der JVA nicht erkennen, welche 
Ermessenserwägungen sie bei der 
Anordnung wöchentlicher Haftraum-
durchsuchungen angestellt hat. Das LG 
hat nicht beanstandet, dass die Ermes-
sensausübung unterblieb; zudem setzte 
es sich nicht mit dem Widerspruch zwi-
schen dem Vortrag des Beschwerdefüh-
rers und der Stellungnahme der JVA 
hinsichtlich der Frequenz der Durchsu-
chungen auseinander.

2. Der Beschluss des OLG gem § 119 
Abs 3 StVollzG ist ebenfalls aufzuhe-
ben, da der aufrecht erhaltene Beschluss 
des LG offenkundig von der Rspr des 

BVerfG zur Aufklärungspflicht ab-
weicht ( siehe hierzu auch BVerfG, 
05.11.2016, 2 BvR 6 / 16, < Rn 43 > so-
wie zur Bedeutung einer solchen Ab-
weichung OLG Celle, 07.07.2006, 1 Ws 
288 / 06 ( StrVollz ) < Rn 7 ff > ).

Verfahrenshergang

Vorgehend Brandenburgisches Ober-
landesgericht, 2. Mai 2017, Az: 2 Ws 
( Vollz ) 50 / 17, Beschluss vorgehend 
LG Cottbus, 17. Februar 2017, Az: 21 
StVK 0001 / 17, Beschluss

Tenor

Der Beschluss des Landgerichts Cott-
bus vom 17. Februar 2017 - 21 StVK 
0001 / 17 - und der Beschluss des Bran-
denburgischen Oberlandesgerichts vom 
2. Mai 2017 - 2 Ws ( Vollz ) 50 / 17 - ver-
letzen den Beschwerdeführer in seinem 
Grundrecht aus Artikel 19 Absatz 4 des 
Grundgesetzes.

Die Beschlüsse werden aufgehoben. Die 
Sache wird an das Landgericht Cottbus 
zurückverwiesen.

Damit erledigt sich der Antrag auf Er-
lass einer einstweiligen Anordnung.

Das Land Brandenburg hat dem Be-
schwerdeführer seine notwendigen 
Auslagen zu erstatten.

Aus den Gründen: Gegenstand 
der mit einem Eilantrag verbundenen 
Verfassungsbeschwerde ist der Rechts-
schutz gegen die Durchführung von 
Haftraumdurchsuchungen im Strafvoll-
zug.

1. Der Strafgefangene Beschwerdefüh-
rer verbüßt derzeit eine Freiheitsstra-

fe von zwei Jahren und zehn Monaten 
wegen Eigentums - und Vermögens-
delikten sowie wegen Trunkenheit im 
Verkehr, welche seit dem 19. Oktober 
2016 in der Justizvollzugsanstalt Cott-
bus - Dissenchen vollstreckt wird.

2. Mit einem an das Landgericht Cott-
bus gerichteten Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung wandte sich der Be-
schwerdeführer gegen die Durchfüh-
rung von Durchsuchungen in seinem 
Haftraum in der Zeit vom 1. November 
bis zum 31. Dezember 2016. Diese seien 
rechtswidrig gewesen. Insbesondere die 
Anzahl der Durchsuchungen, welche 
täglich stattfänden, sehe er als unver-
hältnismäßig an.

3. Dem trat die Justizvollzugsanstalt 
in ihrer Stellungnahme unter Verweis 
auf § 86 Abs. 1 des Brandenburgischen 
Justizvollzugsgesetzes ( BbgJVollzG ) 
entgegen. Danach dürften die Gefan-
genen, ihre Sachen und Hafträume mit 
technischen Mitteln oder sonstigen 
Hilfsmitteln abgesucht und durchsucht 
werden. Gemäß Verwaltungsvorschrif-
ten Abs. 1 Satz 1 zu § 86 BbgJVollzG 
hätten sich die Bediensteten im ge-
schlossenen Vollzug durch unangekün-
digte Durchsuchungen laufend davon 
zu überzeugen, dass die Räume, die von 
Gefangenen benutzt würden, und ihre 
Einrichtungsgegenstände unbeschädigt 
seien, dass nichts vorhanden sei, was 
die Sicherheit oder Ordnung der Anstalt 
gefährden könnte, vor allem keine Vor-
bereitungen zu Angriffen oder Entwei-
chungen getroffen würden.

Die zulässige Anzahl von Durchsu-
chungen des Haftraums eines Gefange-
nen ergebe sich aus diesen Vorschriften 
nicht. Die Festlegung dieser Anzahl ste-
he deshalb im Ermessen der Vollzugs-

Recht / A. Hollmach► d    e    r     l     i     c     h     t     b     l     i     c     k           3  |  2017



KURZ gesprochen
R e c h t

www.lichtblick-zeitung.com 43

behörde. Die Anzahl der im Haftraum 
des Beschwerdeführers durchgeführten 
Durchsuchungen sei ermessensfehler-
frei. Bei dem Beschwerdeführer seien 
in dem Zeitraum vom 1. November bis 
31. Dezember 2016 - entsprechend den 
Vorgaben des Ministeriums der Justiz 
und für Europa und Verbraucherschutz 
des Landes Brandenburg - wöchent-
liche Haftraumdurchsuchungen durch-
geführt worden. Diese Anzahl der 
Durchsuchungen - zu der die Justizvoll-
zugsanstalt sogar verpflichtet sei - sei 
verhältnismäßig.

Der Vortrag des Beschwerdeführers, 
bei ihm seien täglich Durchsuchungen 
des Haftraums durchgeführt worden, 
sei unzutreffend.

4. Mit angegriffenem Beschluss vom 
17. Februar 2017 wies das Landgericht 
Cottbus den Antrag als unbegründet 
zurück. Die durchgeführten Haftraum-
durchsuchungen seien aufgrund des der 
Justizvollzugsanstalt zustehenden Er-
messens nur eingeschränkt überprüf-
bar; die Strafvollstreckungskammer 
habe nur zu überprüfen, ob die Voll-
zugsbehörde bei ihrer Entscheidung 
von einem zutreffend und vollständig 
ermittelten Sachverhalt ausgegangen 
sei. Wörtlich hieß es in dem Beschluss 
sodann: 

„ Diese Prüfung hat ergeben, dass 
die Haftraumkontrollen im oben an-
gegebenen Zeitraum in rechtmäßiger 
Weise vollzogen worden sind, da die 
Antragsgegnerin die hierfür zugrunde 
liegenden tatsächlichen Grundlagen 
vollständig und richtig ermittelt und 
bei der gesetzlich gebotenen Abwägung 
[…] alle relevanten Umstände berück-
sichtigt hat. Insoweit folgt die Kammer 
dem Sach - und Rechtsvortrag der An-

tragsgegnerin und schließt sich deren 
Argumentation vollumfänglich an “.

5. Gegen den Beschluss legte der Be-
schwerdeführer Rechtsbeschwerde 
ein. Die Durchsuchungen hätten täg-
lich stattgefunden und dauerten noch 
an. Das Landgericht habe lediglich die 
Stellungnahme der Justizvollzugsan-
stalt abgeschrieben und sich dieser an-
geschlossen.

6. Mit angegriffenem Beschluss vom 
2. Mai 2017 verwarf das Brandenbur-
gische Oberlandesgericht die Rechts-
beschwerde als unzulässig, da deren 
Zulassung weder zur Fortbildung des 
Rechts noch zur Sicherung einer ein-
heitlichen Rechtsprechung geboten sei.

1. Mit seiner am 19. Mai 2017 fristge-
mäß eingegangenen Verfassungsbe-
schwerde, die er mit seinem Antrag auf 
Erlass einer einstweiligen Anordnung 
verbindet, wendet sich der Beschwerde-
führer gegen die Beschlüsse des Land-
gerichts Cottbus und des Brandenbur-
gischen Oberlandesgerichts und rügt 
eine Verletzung seiner Grundrechte aus 
Art. 3 Abs. 1 GG, Art. 19 Abs. 4 GG, 
Art. 20 Abs. 3 GG, Art. 34 GG sowie 
Art. 104 Abs. 1 GG in Verbindung mit 
Art. 1 Abs. 1 GG.

Zur Begründung führt er aus, es fänden 
seit dem 19. Oktober 2016 täglich mehr-
stündige Haftraumkontrollen ohne 
Rechtsgrundlage und ohne Wahrung 
des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes 
statt; dies sei willkürlich und unzumu-
tbar.

2. Dem Ministerium der Justiz und 
für Europa und Verbraucherschutz des 
Landes Brandenburg ist Gelegenheit 
zur Stellungnahme gegeben worden. 

Das Ministerium hat mitgeteilt, von ei-
ner Stellungnahme abzusehen.

3. Die Akten des Ausgangsverfahrens 
haben dem Bundesverfassungsgericht 
vorgelegen.

Die Kammer nimmt die Verfassungs-
beschwerde zur Entscheidung an. Dies 
ist zur Durchsetzung des Grundrechts 
des Beschwerdeführer aus Art. 19 
Abs. 4 GG angezeigt ( vgl. § 93a Abs. 
2 Buchstabe b BVerfGG ). Die für die 
Beurteilung der Verfassungsbeschwer-
de maßgeblichen verfassungsrecht-
lichen Fragen sind durch das Bundes-
verfassungsgericht bereits entschieden 
worden. Demnach ist die zulässige 
Verfassungsbeschwerde offensichtlich 
begründet ( vgl. § 93c Abs. 1 Satz 1 
BVerfGG ).

1. Die Entscheidung des Landgerichts 
verstößt gegen Art. 19 Abs. 4 GG.

a ) Art. 19 Abs. 4 GG enthält ein 
Grundrecht auf effektiven und mög-
lichst lückenlosen richterlichen Rechts-
schutz gegen Akte der öffentlichen Ge-
walt ( BVerfGE 67, 43 < 58 >; BVerfG, 
Beschlüsse der 2. Kammer des zwei-
ten Senats vom 30. Juni 2015 - 2 BvR 
1206 / 13 -, juris, Rn. 19 und vom 30. 
November 2016 - 2 BvR 1519 / 14 -, juris, 
Rn. 33; stRspr ). Dabei gewährleistet 
Art. 19 Abs. 4 GG nicht nur das formelle 
Recht und die theoretische Möglich-
keit, die Gerichte anzurufen, sondern 
gibt dem Rechtsschutzsuchenden An-
spruch auf eine tatsächlich wirksame 
gerichtliche Kontrolle ( vgl. BVerfGE 
35, 382 < 401 f. >; 37, 150 < 153 >;101, 
397 < 407 >; stRspr ).

b ) Der verfassungsgerichtlichen Prü-
fung nach diesen Maßstäben hält die 
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angegriffene Entscheidung des Landge-
richts nicht stand.

aa ) Grundrechte dürfen nur durch 
Gesetz oder aufgrund Gesetzes und 
nur unter Beachtung des Grundsatzes 
der Verhältnismäßigkeit eingeschränkt 
werden; dies gilt auch für Gefangene 
( vgl. BVerfGE 33, 1 < 11 >; 89, 315 < 322 
f. > ). Die Durchsuchung des Haftraums 
eines Gefangenen ist im brandenbur-
gischen Landesrecht in § 86 Abs. 1 Satz 
1 BbgJVollzG geregelt, welcher die An-
ordnung der Maßnahme grundsätzlich 
in das Ermessen der Vollzugsbehörde 
stellt, ohne dass das Gesetz über die 
Beachtung der Grundrechte, des Über-
maß - und Willkürverbots und der all-
gemeinen Vollzugsgrundsätze hinaus 
( vgl. BVerfG, Beschluss der 2. Kammer 
des Zweiten Senats vom 30. Mai 1996 - 2 
BvR 727 / 94, 2 BvR 884 / 94 -, juris, Rn. 
13; OLG Nürnberg, Beschluss vom 24. 
Oktober 1996 - Ws 753 / 96 -, juris, Rn. 
16; Ullenbruch, in: Schwind / Böhm/

Jehle / Laubenthal, StVollzG, 6. Auflage 
2013, § 84 Rn. 3; Arloth / Krä, StVollzG, 
4. Auflage 2017, § 84 Rn. 3; Goerdeler, 
in Feest / Lesting / Lindemann, StVoll-
zG, 7. Auflage 2017. Teil II § 74 Rn. 6 ) 
Einschränkungen vorsieht.

Aus der systematischen Stellung der 
Vorschrift im 13. Abschnitt des Ge-
setzes - Sicherheit und Ordnung - folgt, 
dass es sich dabei nicht um eine Blan-
ketterlaubnis für die Anordnung von 
Durchsuchungen handelt, sondern die-
se ausschließlich zur Gewährleistung 
der Sicherheit und Ordnung in der 
Anstalt zulässig ist ( vgl. Ullenbruch, 
in: Schwind / Böhm / Jehle / Laubenthal, 
StVollzG, 6. Auflage 2013, § 84 Rn. 1; 
Goerdeler, in Feest / Lindemann, StVoll-
zG, 7. Auflage 2017, Teil II § Rn. 4 ). 
Ein konkreter Anlass für die einzelne 
Durchsuchung ist nicht erforderlich. 
Vielmehr sind auch Routinedurchsu-
chungen zulässig ( zutreffend OLG 
Nürnberg, Beschluss vom 24. Oktober 

1996 - Ws 753 / 96 -, juris, Rn. 24; KG 
Berlin, Beschluss vom 12. Mai 2005 - 5 
Ws 166 / 05 Vollz -, juris, Rn. 6; Calliess /
Müller - Dietz, Strafvollzugsgesetz, 11. 
Auflage 2008, § 84 Rn. 3; Verrel in: 
Laubenthal / Nestler / Neubacher / Ver-
rel, Strafvollzugsgesetze, 12. Auflage 
2015, M Rn. 42; Arloth / Krä, StVollzG, 
4. Auflage 2017, § 84 Rn. 3; Goerdeler, 
in: Feest / Lesting / Lindemann, StVoll-
zG, 7. Auflage 2017, Teil II § 74 Rn. 6 ). 
Die Zulässigkeit allgemeiner Anord-
nungen entbindet die Vollzugsbehörde 
allerdings nicht von der Ausübung des 
ihr gesetzlich eingeräumten Ermessens.

bb ) Die Justizvollzugsanstalt lässt 
in ihrer Stellungnahme nicht erken-
nen, welche Ermessenserwägungen 
sie bei der Anordnung wöchentlicher 
Haftraumdurchsuchungen angestellt 
hat. So betont sie einerseits, dass ihr 
Ermessen hinsichtlich der Anzahl der 
Kontrollen zustehe, sieht sich anderseits 
jedoch durch Vorgaben des Ministe-

riums zu wöchentlichen Durchsu-
chungen verpflichtet. So wird nicht 
erkennbar, ob sie schematisch den 
Verwaltungsvorschriften des Mini-
steriums gefolgt ist oder darüber hi-
naus eigene Ermessenserwägungen 
angestellt hat. Die Vollzugsbehörde 
hätte zumindest im Ansatz deut-
lich machen müssen, dass sie die 
durchgeführten Haftraumdurchsu-
chungen zur Gewährleistung von 
Sicherheit und Ordnung in der An-
stalt für erforderlich hält.

cc ) Das Landgericht hat die unter-
bliebene Ermessensausübung nicht 
beanstandet, sondern vielmehr fest-
gestellt, dass die Justizvollzugsan-
stalt im Rahmen der gesetzlich ge-
botenen Abwägung „alle relevanten 
Umstände berücksichtigt hat“. Das 
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Gericht begründet diese Überzeugung 
nicht. Stattdessen nimmt es lediglich 
Bezug auf die Argumentation der Ju-
stizvollzugsanstalt und macht sich 
diese zu eigen. Im Übrigen setzt sich 
das Gericht auch nicht mit dem offen-
sichtlichen Widerspruch zwischen dem 
Vortrag des Beschwerdeführers und 
der Stellungnahme der Justizvollzugs-
anstalt hinsichtlich der Häufigkeit der 
durchgeführten Durchsuchungen ausei-
nander. Damit hat das Landgericht die 
Anordnung der Justizvollzugsanstalt 
nicht der gebotenen gerichtlichen Über-
prüfung zugeführt und das durch den 
Beschwerdeführer eingelegte Rechts-
mittel ineffektiv gemacht.

dd ) Ob weitere Grundrechte des Be-
schwerdeführers verletzt sind, kann 
angesichts der festgestellten Verletzung 
von Art. 19 Abs. 4 GG dahinstehen.

2. Die Nichtzulassung der Rechtsbe-
schwerde durch das Oberlandesgericht 
wird den verfassungsrechtlichen Anfor-
derungen an die Gewährung effektiven 
Rechtsschutzes aus Art. 19 Abs. 4 GG 
ebenfalls nicht gerecht.

a ) Art. 19 Abs. 4 GG fordert zwar 
keinen Instanzenzug ( BVerfGE 87, 
48 < 61 >; 92, 365 < 410 >; BVerfG, 
Beschlüsse der 2. Kammer des Zwei-
ten Senats vom 30. Juni 2015 - 2 BvR 
1206  /13 -, juris, Rn. 19 und vom 30. 
November 2016 - 2 BvR 1519 / 14-, juris, 
Rn. 33; stRspr ). Eröffnet das Prozess-
recht aber eine weitere Instanz, so ge-
währleistet Art. 19 Abs. 4 GG dem Bür-
ger in diesem Rahmen die Effektivität 
des Rechtsschutzes im Sinne eines An-
spruchs auf eine wirksame gerichtliche 
Kontrolle ( BVerfGE 40, 272 < 274 f. >; 
54, 94 < 96 f. >; BVerfG, Beschlüsse der 
2. Kammer des Zweiten Senats vom 30. 

Juni 2015 - 2 BvR 1206 / 13 -, juris, Rn. 
19 und vom 30. November 2016 - 2BvR 
1519 / 14 -, juris, Rn. 33 ). Die Rechtsmit-
telgerichte dürfen ein von der jeweiligen 
Rechtsordnung eröffnetes Rechtsmittel 
nicht durch die Art und Weise, in der sie 
die gesetzlichen Voraussetzungen für 
den Zugang zu einer Sachentscheidung 
auslegen und anwenden, ineffektiv ma-
chen und für den Beschwerdeführer 
leerlaufen lassen; der Zugang zu den in 
der Verfahrensordnung eingeräumten 
Instanzen darf nicht von unerfüllbaren 
oder unzumutbaren Voraussetzungen 
abhängig gemacht oder in einer durch 
Sachgründe nicht mehr zu rechtferti-
genden Weise erschwert werden ( vgl. 
BVerfGE 96, 27 < 39 >; 117, 244 < 268 >; 
122, 248 < 271 >; stRspr ).

b ) § 119 Abs. 3 StVollzG erlaubt dem 
Strafsenat, von einer Begründung der 
Rechtsbeschwerdeentscheidung ab-
zusehen, wenn er die Beschwerde für 
unzulässig oder offensichtlich unbe-
gründet erachtet. Da der Strafsenat von 
dieser Möglichkeit, deren Einräumung 
verfassungsrechtlich nicht zu beanstan-
den ist ( vgl. BVerfGE 50, 287 < 289 
f. > 71, 122 < 135 >;81, 97 < 106 > ), Ge-
brauch gemacht hat, liegen über die 
Feststellung im Beschlusstenor hinaus, 
dass die in § 116 Abs. 1 StVollzG ge-
nannte Voraussetzung der Zulässigkeit 
einer Rechtsbeschwerde - Erforderlich-
keit der Nachprüfung zur Fortbildung 
des Rechts oder zur Sicherung einer 
einheitlichen Rechtsprechung - nicht 
vorläge, Entscheidungsgründe, die das 
Bundesverfassungsgericht einer verfas-
sungsrechtlichen Prüfung unterziehen 
könnte, nicht vor. Daraus folgt jedoch 
nicht, dass der Beschluss selbst sich 
verfassungsrechtlicher Prüfung entzö-
ge oder die Maßstäbe der Prüfung zu 
lockern wären. Vielmehr ist in einem 

solchen Fall die Entscheidung bereits 
dann aufzuheben, wenn an ihrer Ver-
einbarkeit mit Grundrechten des Be-
schwerdeführers erhebliche Zweifel 
bestehen ( vgl. BVerfG, Beschluss der 
1. Kammer des Zweiten Senats vom 25. 
Februar 1993 - 2 BvR 251 / 93 -, juris, 
Rn. 4; Beschluss der 2. Kammer des 
Zweiten Senats vom 12. März 2008 - 2 
BvR 378 / 05 -, juris, Rn. 33; Beschlüsse 
der 3. Kammer des Zweiten Senats vom 
26. Oktober 2011 - 2 BvR 1539 / 09-, ju-
ris, Rn. 28 und vom 29. Februar 2012 - 2 
BvR 368 / 10 -, juris, Rn. 47; Beschluss 
der 2. Kammer des Zweiten Senats vom 
5. November 2016 - 2 BvR 6 / 16 -, juris, 
Rn. 43 ).

c ) Da der Beschluss des Landgerichts 
offenkundig von der Rechtsprechung 
des Bundesverfassungsgerichts zur 
Aufklärungspflicht abweicht ( zur Be-
deutung einer solchen Abweichung für 
die Zulässigkeit der Rechtsbeschwerde 
vgl. OLG Celle, Beschluss vom 7. Juli 
2006 - 1 Ws 288 / 06 ( StrVollz )-, juris, 
Rn. 7 ff. ), das Oberlandesgericht von 
einer Begründung gleichwohl abgese-
hen hat, ist dies hier anzunehmen.

Im Umfang der festgestellten Grund-
rechtsverletzungen, auf denen die Be-
schlüsse beruhen, werden der Beschluss 
des Landgerichts Cottbus vom 17. Fe-
bruar 2017 und der Beschluss des Bran-
denburgischen Oberlandesgerichts vom 
2. Mai 2017 aufgehoben; die Sache wird 
an das Landgericht Cottbus zurückver-
wiesen ( § 93c Abs. 2 in Verbindung mit 
§ 95 Abs. 2, § 90 Abs. 2 Satz 1 BVerf-
GG ).

Die Entscheidung über die Erstattung 
der notwendigen Auslagen des Be-
schwerdeführers beruht auf § 34a Abs. 
2 BVerfGG.  ■
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Ausstattung des Haftraumes 
eines Strafgefangenen KG 
Berlin, Beschluss vom 12. Juni 
2017 - 2 Ws 46 / 17 -, juris

Leitsatz

Die Ausstattung eines Haftraums mit 
einer Lampe ist durch § 52 Abs. 1 Satz 
1 StVollzG Bln gedeckt; auch eine 
mehrfarbig abstrahlende Lampe ist bei 
bestimmungsgemäßen Gebrauch grund-
sätzlich kein gefährlicher Gegenstand.

Verfahrenshergang

Vorgehend LG Berlin, 4. April 2017, Az: 
599 StVK 597 / 16 Vollz

Tenor

1. Auf die Rechtsbeschwerde des Ge-
fangenen wird der Beschluss des Land-
gerichts Berlin - Strafvollstreckungs-
kammer - vom 4. April 2017, soweit er 
die Hauptsache und die Kosten betrifft, 
aufgehoben.

2. Die Sache wird im Umfang der Auf-
hebung zu neuer Entscheidung - auch 
über die Kosten der Rechtsbeschwerde-
an die Strafvollstreckungskammer zu-
rückverwiesen.

I
Aus den Gründen: Der Beschwer-
deführer verbüßt in der Justizvollzugs-
anstalt Tegel eine lebenslange Freiheits-
strafe.

Mit seinem am 21. Dezember 2016 
beim Landgericht Berlin eingegangenen 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
begehrt der Antragsteller die Aushän-
digung einer von ihm im Versandhan-
del erworbenen LED - Lampe. Zum 
Hintergrund seines Begehrens hat die 

Strafvollstreckungskammer festgestellt, 
dass er in der JVA Tegel einem Studi-
um nachgehe und dass die in seinem 
Haftraum festinstallierte Leuchtstoff-
röhrenbeleuchtung bei ihm - er ist Bril-
lenträger - insbesondere in der dunklen 
Jahreszeit zu Konzentrationsschwäche 
und Kopfschmerzen führe. Die genann-
te Lampe, die er im letzten Jahr für 60 
Euro bei Amzon bestellt habe, zeichne 
sich dadurch aus, dass sie per Fernbedie-
nung einen Raum in unterschiedlichen 
Farben ausleuchten könne. Zudem kön-
ne der Wechsel der Farben sowie der In-
tensität der Farbspiele gesteuert werden. 
Nach der Produktbeschreibung könne 
zwischen 256 verschiedenen Farben ge-
wählt werden. Allerdings eigne sie sich 
bei einer Lichtleistung von zehn Watt 
oder 210 Lumen nicht als Leselampe.

Am 20. November 2016 habe der zu-
ständige Gruppenbetreuer die Annah-
me und die Aushändigung des Pakets 
von Amazon mit der auf diesem Wege 
gelieferten Lampe unter dem Vorbehalt 
der Prüfung der Lampe genehmigt. Am 
1. Dezember 2016 beantragte der Be-
schwerdeführer entsprechend die Prü-
fung der Lampe durch eine Fachfirma 
und deren anschließende Aushändigung 
an ihn. Am 5. Dezember 2016 habe der 
Anstaltsarzt für den Antragsteller zudem 
eine Verordnung für eine Leselampe 
ausgestellt.

Am 16. Dezember 2016 habe der zustän-
dige Vollzugsdienstleiter dem Antrag-
steller gegenüber die Aushändigung der 
Lampe abgelehnt. Zur Begründung die-
ser Entscheidung enthält der angefoch-
tene Beschluss keine Feststellungen.

Im Verfahren vor der Strafvollstre-
ckungskammer hat die Vollzugsbehörde 
ausweislich der Beschlussgründe vor-

getragen, die Lampe sei nicht geneh-
migungsfähig. Es handele sich nach der 
Produktbeschreibung ausdrücklich nicht 
um eine Leselampe. Die vorab erteilte 
Genehmigung habe sich jedoch auf eine 
Leselampe bezogen. Vor allem stünden 
Gründe der Sicherheit und Ordnung der 
Anstalt einer Genehmigung entgegen. 
Ein Betrieb der Lampe würde dazu füh-
ren, dass die Hafträume auch nach au-
ßen in unterschiedlichen, individuell ge-
stalteten Farben erschienen. Dies würde 
das Gesamterscheinungsbild der Anstalt 
verändern. Vor allem aber könnten auf 
diese Weise, also über Farbcodierungen, 
Nachrichten zwischen den Insassen und 
ausgetauscht werden und gegebenen-
falls auch nach außerhalb der Anstalt 
ausgetauscht werden und als Signale 
dienen. Zudem wären Brände gegebe-
nenfalls schwerer zu erkennen.

Unwidersprochen und damit zugestan-
den blieb der Vortrag des Antragstellers, 
wonach weitere, vom Antragsteller nicht 
namentlich benannte Inhaftierte die glei-
che Lampe besäßen und er die Lampe 
nie gekauft hätte, wenn er gewusst hätte, 
dass diese nicht genehmigt werde.

Mit ihrem Beschluss vom 4. April 2017 
hat die Strafvollstreckungskammer des 
Landgerichts Berlin es in der Hauptsa-
che abgelehnt, die Vollzugsbehörde zu 
verpflichten, die fragliche Lampe an den 
Antragsteller herauszugeben. Ferner hat 
sie ihm die Verfahrenskosten auferlegt. 
Daneben hat sie dem Gefangenen die 
Beiordnung eines Rechtsanwaltes unter 
Gewährung von Prozesskostenbeihilfe 
verweigert und den Streitwert auf 60 
Euro festgesetzt.

Mit seiner Rechtsbeschwerde rügt der 
Beschwerdeführer die Verletzung for-
mellen und materiellen Rechts und 
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beantragt, den Beschluss der Strafvoll-
streckungskammer aufzuheben und die 
Justizvollzugsanstalt zu verpflichten die 
fragliche Lampe an ihn herauszugeben. 
Die Streitwertfestsetzung greift er nicht 
an und verfolgt auch seinen Beiord-
nungsantrag nicht weiter.

II
1. Die form - und fristgerecht eingelegte 
Rechtsbeschwerde ( §118 StVollzG 
Bund ) ist zur Fortbildung des Rechts 
zulässig ( § 116 Abs. 1 Alt. 1 StVoll-
zG Bund ). Dies ist der Fall, wenn der 
Einzelfall Anlass gibt, Leitsätze für die 
Auslegung gesetzlicher Vorschriften des 
materiellen oder des formellen Rechts 
aufzustellen oder Gesetzeslücken 
rechtsschöpferisch auszufüllen ( vgl. Ar-
loth / Krä, StVollzG 4. Aufl., § 116 Rdn. 
3 mit weit. Nachweisen ).

Hier ist dem Senat die Möglichkeit er-
öffnet, über den Einzelfall hinaus erst-
mals zur Auslegung des § 52 StVollzG 
Bln Stellung zu nehmen.

2. Die Rechtsbeschwerde hat auch in 
der Sache ( zumindest vorläufigen ) Er-
folg.

a ) Gemäß § 52 Abs. 1 Satz 1 StVollzG 
Bln dürfen Gefangene in den Berliner 
Haftanstalten ihren Haftraum in ange-
messenem Umfang mit eigenen Ge-
genständen ausstatten oder diese dort 
aufbewahren. Hiervon ausgenommen 
sind nach § 52 Abs. 1 Satz 2 StVollzG 
Bln Gegenstände, die geeignet sind, 
die Sicherheit oder Ordnung der An-
stalt zu gefährden . Die Vorschrift sieht 
insoweit - anders als noch § 19 Abs. 2 
StVollzG ( Bund ) - keine Ermessens-
entscheidung der Vollzugsbehörde ( im 
Sinne eines Verbotvorbehalts ) mehr vor. 
Ein Gegenstand, der die Sicherheit oder 
Ordnung der Anstalt gefährden kann, 

darf im Haftraum nicht aufbewahrt wer-
den, sondern muss konsequenter Weise 
gemäß § 52 Abs. 1 Satz 3 StVollzG Bln 
daraus entfernt werden, ohne dass der 
Vollzugsbehörde noch ein Ermessen 
verbleibt. Im Umkehrschluss heißt das 
aber auch: Ein Gegenstand, der die Si-
cherheit oder Ordnung der Anstalt nicht 
gefährdet, darf - solange kein sonstiger 
Versagungsgrund vorliegt ( etwa die Be-
einträchtigung der Übersichtlichkeit ) im 
Haftraum verbleiben oder in ihn einge-
bracht werden.

Das Tatbestandsmerkmal der Gefähr-
dung der Sicherheit und Ordnung der 
Anstalt stellt einen unbestimmten 
Rechtsbegriff dar, dessen Auslegung 
und Anwendung durch die Vollzugsbe-
hörde der vollen gerichtlichen Nach-
prüfung unterliegt ( vgl. die Rechtspre-
chung zu § 70 Abs. 2 Nr. 2 StVollzG 
Bund: OLG Hamm ZfStrVo 1996, 119, 
120; OLG Koblenz StV 1981, 184, 
185; KG, Beschlüsse vom 8. Januar 
2004 - 5 Ws 641 / 03 Vollz - und vom 27. 
April 2001 - 5 Ws 211 / 01 Vollz - sowie 
vom 19. Januar 1999 - 5 Ws 734 / 98 
Vollz - mit weit. Nachweisen ).

Dabei muss die Missbrauchsgefahr nicht 
in der Person des Antragstellers liegen 
oder von ihm ausgehen; die Versagung 
ist vielmehr auch dann gerechtfertigt, 
wenn der Gegenstand nach seiner Be-
schaffenheit allgemein zum Missbrauch 
geeignet ist ( vgl. OLG Hamm a.a.O. S. 
121 und StV 2000 270; OLG Frankfurt 
NStZ - RR 1999, 156; KG, Beschlüsse 
vom 25. Februar 2004 - 5 Ws 684 / 03 
Vollz - [ juris ] ; vom 26. September 
2001 - 5 Ws 615 / 01 Vollz -, vom 22. Fe-
bruar 2000 - 5 Ws 725 / 99 Vollz -, vom 
4. Juni 1999 - 5 Ws 355 / 99 Vollz - sowie 
vom 19. Februar 1999 - 5 Ws 734 / 98 
Vollz - mit weit. Nachweisen ) und dem 

etwaigen Missbrauch weder durch tech-
nische Maßnahmen noch durch zumut-
bare Kontrollen ausreichend begegnet 
werden kann ( vgl. KG, Beschlüsse vom 
8. Januar 2004 - 5 Ws 641 / 03 Vollz - und 
vom 14. Juni 1999 - 5 Ws 336 / 99 
Vollz - mit weit. Nachweisen ). Der für 
die Vollzugsbehörde noch zumutbare 
Kontrollaufwand ist auch an den son-
stigen Gegenständen zu messen, die 
der Gefangene im Besitz hat ( vgl. KG, 
Beschluss vom 25. Februar 2004 - 5 Ws 
684 / 03 - [ juris ].

Die durch den Wegfall des Rechtsfol-
genermessens suggerierte Eindeutigkeit 
der Regelung existiert in Wahrheit je-
doch nicht. Ein gerichtlich nur einge-
schränkt überprüfbarer Entscheidungs-
spielraum besteht zwar nicht mehr auf 
der Rechtsfolgenseite ( = Ermessen ), 
wohl aber auf der Tatbestandsseite ( = 
Beurteilungsspielraum ). Denn: Ne-
ben dem gerichtlich voll überprüfbaren 
unbestimmten Rechtsbegriffen „Ge-
fährdung von Sicherheit oder Ordnung 
der Anstalt“, enthält die Vorschrift den 
Auftrag an die Vollzugsbehörde im Tat-
sächlichen zu beurteilen, ob bestimmte 
Gegenstände einzeln oder zusammen 
tatsächlich „geeignet sind“, die Sicher-
heit zu gefährden. Es geht mithin um 
eine auf Tatsachen gestützte Gefährlich-
keitsprognose.

Die Einhaltung des danach eröffneten 
beurteilungsspielraums durch die Voll-
zugsbehörde ist gerichtlich nur anhand 
der insoweit analog anzuwendenden 
Maßstäbe des § 115 Abs. 5 StVollzG 
Bund überprüfbar ( vgl. bezogen auf be-
schränkungen nach dem PsychKG Bln 
a.F und die Gewährung von Vollzugs-
lockerungen: KG, Beschlüsse vom 22. 
August 2016 - 5 Ws 111 / 16 Vollz - [ Rdn. 
14, juris ]; vom 27. Dezember 2010 - 2 
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Ws 636 / 10 Vollz - mit zahlreichenden 
weit. Nachweisen ), Hiernach haben 
sich die Gerichte auf die Prüfung zu 
beschränken, ob die Vollzugsbehörde 
von einem zutreffend und vollständig 
ermittelten Sachverhalt ausgegangen ist, 
ob sie ihrer Entscheidung den rechtlich 
richtig ausgelegten Rechtsbegriff zu-
grunde gelegt und ob sie dabei die Gren-
zen des ihr zustehenden Beurteilungs-
spielraums eingehalten hat ( vgl. Senat, 
Beschluss vom 27. Dezember 2010 - 2 
Ws 636 / 10 Vollz - )

b ) Diese eingeschränkte Überprüfungs-
und Korrekturmöglichkeit setzt jedoch 
voraus, dass die Vollzugsbehörde die 
maßgeblichen Gründe ihrer Beurteilung 
zu erkennen gibt und die Strafvollstre-
ckungskammer sie ihrem Beschluss 
in einer den Anforderungen des § 267 
StPO genügenden Ausführlichkeit dar-
stellt. Hieraus folgt, dass die Strafvoll-
streckungskammer die entscheidungs-
erheblichen Tatsachen und rechtlichen 
Erwägungen so vollständig darzulegen 
hat, dass sie eine rechtliche Überprüfung 
durch das Rechtsbeschwerdegericht er-
möglichen ( vgl. OLG Koblenz ZfStrVo 
1993, 116; OLG Celle NStZ - RR 2005, 
356; OLG Frankfurt am Main ZfStr-
Vo 2001, 53; Senat ZfStrVo 2004, 307; 
ZfStrVo 2002, 248; Beschluss 3. Juni 
2011 - 2 Ws 18 / 11 Vollz - ).

c ) Gemessen an diesen Maßstäben be-
gegnet die angefochtene Entscheidung 
im Ergebnis Bedenken, die zu ihrer Auf-
hebung und zur Zurückverweisung der 
Sache an die Strafvollstreckungskam-
mer zwingen.

Zutreffend geht die Strafvollstreckungs-
kammer zunächst davon aus, dass die 
Ausstattung eines Haftraums mit einer 
Lampe ( als Gegenstand des einfachen 

Wohnkomforts ) durch § 52 Abs. 1 Satz 
1 StVollzG Bln. Gedeckt ist. Eine Lam-
pe ist bei bestimmungsgemäßen Ge-
brauch kein gefährlicher Gegenstand. 
Mit einem ungefährlichen Gegenstand 
darf ein Gefangener grundsätzlich sei-
nen Haftraum ausstatten. Dabei kommt 
es demnach - anders als die Gründe der 
angefochtenen Entscheidung nahele-
gen - auch nicht darauf an, ob hierfür 
zusätzlich eine medizinische Indikation 
besteht; auf ihr Fehlen darf demzufolge 
die Verweigerung der Aushändigung der 
Lampe nicht gestützt werden.

Auch was die Strafvollstreckungskam-
mer - insoweit der Vollzugsbehörde fol-
gend - zur ( mutmaßlichen ) Gefährlich-
keit der streitbefangenen Lampe selbst 
oder vielmehr zur Gefahr ihrer miss-
bräuchlichen Verwendung ausgeführt, 
überzeugt nicht. Zunächst ist aus dem 
Beschluss schon nicht ersichtlich, wie 
die Vollzugsbehörde die Nichtherausga-
be der Lampe gegenüber dem Antrag-
steller ursprünglich begründet hat. Das 
ist für die Prüfung, ob sie ihrem Beurtei-
lungsspielraum erkannt und eingehalten 
oder überschritten hat, jedoch von Be-
deutung.

Je gefährlicher ein Gegenstand schon 
nach seiner Beschaffenheit ist desto 
geringer sind die Anforderungen an die 
ihn betreffende Gefährlichkeitsprogno-
se. Bei einem an sich ungefährlichen 
Gegenstand ( wie eine Lampe ) müssen 
daher tatsächliche Anhaltspunkte dafür 
vorliegen, dass entweder der Gefange-
ne selbst ( oder auch andere Gefangene ) 
beabsichtigen, den Gegenstand miss-
bräuchlich zu benutzen, etwa um An-
staltsbedienstete zu gefährden ( vgl. zu § 
19 Abs. 2 StVollzG Bund: OLG Stuttg-
art, Beschluss vom 23. Juni 1988 - 4 Ws 
168 / 88 - [ juris ]. Im vorliegenden Fall 

müssten also Tatsachen dafür sprechen, 
dass die Lampe zu Kommunikations-
zwecken mit anderen Gefangenen oder 
der Außenwelt benutzt werden soll. Sol-
che Tatsachen sind selbst dem Beschluss 
der Strafvollstreckungskammer nicht zu 
entnehmen. Weder lässt der Beschluss 
erkennen, dass der Beschwerdeführer 
selbst Anlass zu entsprechender Be-
sorgnis geboten hat ( etwa durch diszi-
plinarische Auffälligkeiten ) noch dass 
es vergleichbare Versuche anderer Ge-
fangener gegeben hat. Entsprechende 
Feststellungen wären hier jedoch umso 
dringlicher gewesen als der Beschwer-
deführer unwidersprochen vorgetragen 
hat, dass anderen Gefangenen gleiche 
( oder zumindest vergleichbare ) Lam-
pen genehmigt worden seien.

Die Begründung der Entscheidung 
ist im Übrigen nicht frei von spekula-
tiven und unlogischen Argumenten. So 
ist z.B. nicht ersichtlich weshalb eine 
Lampe, die 256 verschiedene Farbtöne 
abstrahlen kann ( vermutlich nachei-
nander ), zum Morsen besser geeignet 
sein soll als eine Lampe, die nur weißes 
Licht anstrahlt, obwohl das Morsealpha-
bet neben Pausen nur kurze und langen 
Signale kennt. Solche Signale sind im 
Übrigen auch durch das Betätigen der 
normalen Haftraumbeleuchtung zu er-
zeugen.

III
Der angefochtene Beschluss war nach 
allem in dem aus dem Tenor ersicht-
lichen Umfang aufzuheben ( § 119 Abs. 
4 Satz 1 StVollzG ). Die Sache ist im 
Umfang der Aufhebung aufgrund der 
fehlenden Feststellungen nicht spruch-
reif. Der Senat verweist sie daher - auch 
zur Entscheidung über die gesamten 
Kosten der Rechtsbeschwerde - an die 
Strafvollstreckungskammer zurück ( § 
119 Abs. 4 Satz 3 StVollzG ). ■
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Ich bin ein Kunst-
handwerker reiferen 
Alters, schlank, 1,80 
groß, blaue Augen, 
Raucher mit schönen 
alten Haus, garten 
und Tiere in der Pfalz 
wünscht sich eine jün-
gere Partnerin zwecks 
Heirat für eine gemein-
same Zukunft. Bitte nur 
ausführliche Zuschrift 
wenn möglich mit Foto.

Chiffre 317001 

Raver, 25 / 176 / 78 
sucht nette Mädels für 
BK oder auch mehr. 
Bin voraussichtlich bis 

2019 in Bernau inhaf-
tiert. Ich habe eine Lei-
denschaft für Techno 
und bin viel auf Festi-
vals. Wenn du dich an-
gesprochen fühlst dann 
melde dich aber bitte 
mit Bild.

Chiffre 317002

Einsamer Schmuse-
bär der einige Fehler 
gemacht hat und eine 
große Enttäuschung 
hinter sich hat wünscht 
sich nun auf diesem 
Wege BK zu einer net-
ten Frau zw. 50 - 60 J. 
und bei Sympathie ist 
ein späteres Kennenler-
nen nicht ausgeschlos-
sen. Antwort bitte mit 
Bild.

Chiffre 317003

Ich, 25 / 175 / 85 suche 
den richtigen Engel der 
mich auf den restlichen 
Weg begleitet. Ich bin 
treu, ehrlich, liebevoll 
und spontan. Wenn du 
zw. 25 - 30 J. alt bist 
und auch ein Engel 
suchst, dann schreibe 
mir einfach.

Chiffre 317004

Ich, 23 Jahre jung su-
che Sie zw. 18 - 28 J. 
für BK oder später viel-
leicht auch mehr. Bin 
von sportlicher Figur, 
blond, blaue Augen und 
noch bis 2021 in Berlin 
inhaftiert. Würde mich 
über Briefe mit Bild 
sehr freuen. Beant-
worte alle Zuschriften.

Chiffre 317005

Ich bin 38 Jahre alt 
und noch bis 2021 in 
Haft. Ich suche auf die-
sem Wege eine nette 
Sie ab 22 J., gerne auch 
mit einer längeren Stra-
fe. Ich höre gerne die 
Onkelz bin tätowiert 
und gepierct. Beant-
worte alle Zuschriften.

Chiffre 317006

Wir zwei Herren 
sind beide 27 Jahre alt 
und suchen auf die-
sem Wege zwei net-
te Mädels zw. 22 - 35 
J. Ihr solltet Lust auf 
einen ehrlichen, tief-
gründigen und ernst 
gemeinten BK haben. 
Vorteilhaft wäre Raum 
Bayern und ein Bild ist 
bei.

Chiffre 317007

Günther, 51 / 176 / 86 
noch bis 2018 in 
Bützow inhaftiert. Su-
che BK mit ehrlichen 
und netten Frauen zw. 
45 - 60 J. Du solltest hu-
morvoll, treu und offen 

für alles sein. Über Zu-
schriften mit Bild wür-
de ich mich sehr freuen. 
100 % Antwort.

Chiffre 317008

Ich bin 28 Jahre alt, 
habe blaugraue Augen 
und einen sportlichen 
Körper. Meine Hobbys 

sind Sport, mit Freun-
den Chillen und Musik 
hören. Ich suche eine 
Nette Sie für BK oder 
vielleicht auch mehr. 
Zuschriften gerne mit 
Bild. Beantworte zu 
100 %.

Chiffre 317009

Netter Schwabe, 
51 / 175 / 75 sympa-
thisch, humorvoll, 
treu, spontan, ehrlich 
und noch bis 2018 im 
Hausarrest. Suche eine 
nette, sympathische Sie 
mit langen Haaren, tä-
towiert, gepierct gerne 
auch aus Osteuropa. Du 
solltest volljährig bis 
50 J. alt sein zum Auf-
bau einer Freundschaft 
oder Beziehung. 100 % 
Antwort.

Chiffre 317010

Ich, 54 / 180 suche eine 
liebe, nette, ehrliche  
Frau für die Zeit in 
der Haft und auch für 
die Zeit danach. Freue 
mich schon jetzt auf 
deine Antwort gerne 
auch mit Bild.

Chiffre 317011

Andre, 28 Jahre alt in 
NRW inhaftiert. Suche 
auf diesem Wege net-
ten BK zu Frauen zw. 
20 - 40 J. Du solltest 
ehrlich, humorvoll, treu 
Kinder und Tierlieb 
sein. Solltest du dies 
erfüllen dann schreibe 
mir gerne mit Bild.

Chiffre 317012

Ich, 28 / 176 / 84 suche 
eine treue Seele die 
mit mir durch dick und 
dünn geht jetzt und für 
immer. Bin sportlich 
trainiert, sitze in der 
JVA - Fuhlsbüttel und 
habe noch ca. 5 Jahre 
vor mir. Bin für alles 
offen und beantworte 
alle Briefe.

Chiffre 317013

Ne Brieffreundin ist 
mein Wunsch, ohne 
große Anforderungen. 
Alter, Herkunft, Augen, 
Haarfarbe ist egal ! Die 
Lust am Gedanken-
austausch bringt uns 
zusammen. Ich heiße 
Sascha bin 40 J. und fä-
hig wischen - Mensch-
liche Beziehungen lan-
ge zu haben. Leg los du 
wirst es nicht bereuen.

Chiffre 317014

Dimi, 32 / 178 aus 
Frankfurt. Suche eine 
Frau zw. 24 - 35 J. für 

einen BK oder später 
eventuell auch was 
Festes. Ich bin noch bis 

2023 an den Fesseln 
der Justiz gebunden. 
Also wenn es eine nette 
Sie da draußen gibt die 
Lust auf einen BK hat, 
dann meldet euch ich 
beantworte alle Briefe 
mit Foto zu 100 %.

Chiffre 317015

Günni, reiferen Al-
ters, 182 / 82, Musiker 
( Metal Rock ) hand-
werklich fit möchte 
auf diesem Wege eine 
zuverlässige, ehrliche, 

liebevolle Frau kennen-
lernen. Möglichst aus 
dem Raum Berlin. Bin 
noch in Haft aber Lo-
ckerungen sind in Aus-
sicht. Alle Zuschriften 
bitte mit Bild, dann 
100 % Antwort.

Chiffre 317016

Junger gut aus-
sehender trainierter 
Bad - Boy, 30 Jahre 
alt, komplett tätowiert 
sucht eine süße Maus 
zw. 20 - 40 J. für BK 
und kennenlernen. 
Briefe mit Foto erhal-
ten auch ein Bild von 
mir. 100 % Antwort.

Chiffre 317017

Er, 37 / 177 sucht eine 
Nette Sie zw. 18 - 30 
J. für BK oder viel-
leicht auch mehr. Alle 
Zuschriften mit Bild 
werden zu 100 % be-
antwortet.

Chiffre 317018
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Er, jung gebliebener 
53 ziger 170 / 70, sucht 
auf diesem Wege BK 
und eventuell auch 

mehr. Bin noch bis Nov. 
2018 in Haft, wenn 
du in Haft bist macht 
mir das nichts aus. Bei 
Antwort wirst du noch 
mehr über mich erfah-
ren, also wenn du zw. 
50 - 55 J. bist dann lass 
was von dir hören aber 
bitte mit Bild.

Chiffre 317019

Er, 48 / 175 / 76, sport-
lich, sympathisch mit 
grünen Augen und blon-
den Haaren auf Besuch 
in der JVA - Rosdorf. 
Suche eine Nette Sie 
für BK oder vielleicht 
auch mehr. Zuschriften 
gerne mit Foto.

Chiffre 317020

Berliner Bankräuber, 
41 / 180 / 90, sportlich 
und kein 08 / 15 Südlän-
der. Bin noch bis 2021 
im Staatshotel unterge-
bracht. Suche eine Sie 
zw. 18 - 38 J. für netten 
BK egal ob in Haft oder 
nicht. Leider habe ich 
kein aktuelles Foto von 
mir doch das Problem 
löse ich, sobald ich 
eine Zuschrift von dir 
erhalte also traue dich ! 
Bitte mit Bild.

Chiffre 317021

Ich, 44 / 188 / 91 suche 
auf diesem Wege einen 
ehrlichen BK. Habe 
eine sportliche Figur, 
braune Augen, braune 
Haare und bin täto-
wiert. Bitte nur ernst 
gemeinte Zuschriften, 
beantworte jeden Brief.

Chiffre 317022

Ich Lutz bin 53 Jahre 
alt aber jünger ausseh-
end und fühlend su-
che BK zu Frauen zw. 
18 - 55 J. später viel-
leicht auch mehr. Du 
solltest schlank, ehr-
lich, treu und zuverläs-
sig sein, Kinder können 
mitgebracht werden.

Chiffre 317023

Bad - Boy, 38 / 198 / 90 
mit blau - grauen Au-
gen, Glatze, tätowiert 
und gepierct suche 

Bad - Girl für BK. 
Würde mich über nette 
Briefe sehr freuen und 
vielleicht entwickelt 
sich ja auch mehr da-
raus. Beantworte alle 
Zuschriften mit Bild zu 
100 %.

Chiffre 317024

Sympathischer Er, 
44 / 188 / 75 sucht net-
te, liebe BK mit Frauen 
zw. 35 - 45 J., die ehr-
lich und aufgeschlossen 
sind. Bin noch bis ca. 
2021 in Haft. Zuschrif-
ten bitte mit Bild.

Chiffre 317025

Ich Stephan bin 40 
Jahre alt und suche auf 
diesem Wege BK zu 
Frauen zw. 20 - 35 J. Du 
solltest wie ich Humor, 
liebevoll, sympathisch 
und treu sein. Vielleicht 
wird ja auch mehr aus 
uns. Beantworte alle 
Zuschriften mit Bild.

Chiffre 317026

Ich, bin ein ruhiger, 
netter, sympathischer 
50 - jähriger Türke, der 
in Berlin inhaftiert ist. 
Ich suche auf diesem 
Wege BK zu einer Frau 
zw. 35 - 55 J. für einen 
Neuanfang und Famili-
engründung. 

Chiffre 317027

Ich bin 40 Jahre alt, 
habe blaue Augen, bin 
zwar kein Prinz habe 
aber dafür ein großes 
Herz. Gesucht wirst 
Du zw. 30 - 45 J., wenn 
du einen BK möchtest. 
Bei gefallen auch gerne 
mehr. Bitte mit Bild, 
beantworte alle Briefe 
zu 100 %.

Chiffre 317028

Marc, 30 Jahre alt aus 
dem Ruhrgebiet sucht 
auf diesem Weg eine 
tolerante, offene, chao-
tische Frau zw. 18 - 40 
J. zum Aufbau einer 
Freundschaft oder Be-
ziehung. Zuschriften 
gerne mit Bild.

Chiffre 317029

Hey Mädels ! Ich bin 
der Sascha 31 Jahre 
jung, Tätowierer und 
Piercer von Beruf. Ich 
suche crazy Mädels die 
gerne schreiben und of-
fen für alles sind. Traue 
dich ich beiße nicht. 
Antworten mit Foto 
wären nett.

Chiffre 317030

Ich Andi, 35 / 177 / 77 
suche eine natürli-
che, ehrliche Frau zw. 
30 - 45 J. zum Aufbau 

eines gemeinsamen 
Neuanfang nach der 
Haft. Sitze noch bis 
2020. Du hast ein liebe-
volles Herz und besitzt 
das Quäntchen Feinge-
fühl ? Dann freue ich 
mich über deine ersten 
Zeilen. Beantworte zu 
100 %.

Chiffre 317031

Adrian, 28 / 176 / 75 
sucht auf diesem Weg 
eine nette Brieffreun-
din die einen ehrlichen 
BK wünscht. Du soll-
test zw. 25 - 40 Jahre alt 
sein. Beantworte alle 
Zuschriften. Bitte mit 
Bild.

Chiffre 317032

Ich, 45 / 178 / 80 su-
che dich für netten 
BK, Freundschaft oder 
festen Beziehung. Alter 
und Aussehen ist egal. 
Werde demnächst eine 
Therapie bis 2023 ab-
solvieren. Freue mich 
auf deine Antwort. Bit-
te mit Foto.

Chiffre 317033

Suchst du auch nach 
dem Part, der dein Le-
ben bereichert ? Ich 
hoffe, dass du das Mä-
del bist das mir 32 / 180, 
sportlich, humorvoll 
die Gelegenheit gibt 

dich auf diesem Wege 
zu entführen. Freue 
mich auf deine Ant-
wort. Bitte mit Bild.

Chiffre 317034

Schreibfreudiger jun-
ger Mann sucht nette 
Sie die genauso Lust 
auf lieben BK hat. Viel-
leicht können wir ja 
gemeinsam den Alltag 
entfliehen. Bin 30 Jahre 
alt, habe blonde Haare 
und blaue Augen. Be-
antworte jeden Brief zu 
100 %.

Chiffre 317035

Ich 43 / 180 / 86, brau-
ne Augen, dunkler Typ 
suche auf diesem Wege 
eine schlanke, ehrliche 
und treue Sie bis 45 
Jahre. Habe 2 Töchter 
bin alleinerziehend und 
glaube an die große 
Liebe. Bitte mit Bild 
ich warte auf dich und 
schreibe auch gleich 
zurück.

Chiffre 317036

Thomas, 35 / 182 / 90 
sucht ne Dame mit 
Herz, Verstand, selbst-
bewusst und möglichst 
schlank zw. 25 - 33 Jah-

ren. Ich habe Humor 
und mein Motto lau-
tet „ es gibt immer ein 
Weg “. Zuschriften mit 
Bild werden zu 100 % 
sofort von mir beant-
wortet.

Chiffre 317037
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Hilfe mein Briefka-
sten ist leer ! Freude, 
Spannung und Spaß das 
wünsche ich mir. Ich 
bin 28 / 170, attraktiv, 

sportlich und ehrlich. 
Du solltest sportlich, 
humorvoll, verrückt 
und das passende Ge-
genstück zu mir sein, 
dann freue ich mich 
auf Post von dir. Beant-
worte alle Zuschriften 
zu 100 % gerne auch 
mit Bild.

Chiffre 317038

Jung gebliebener, 
43 / 172 / 78 noch bis 
Dez. 17 in Haft. Bin 
sportlich, treu, ehrlich 
und etwas verrückt su-
che auf diesem Wege 
ein verrücktes Gegen-
stück für BK und spä-
teres treffen. Du soll-
test zw. 25 - 40 Jahre alt 
sein. Antworten bitte 
mit Bild.

Chiffre 317039

Ich, 32 / 176 bin kräf-
tig gebaut und noch bis 
2018 in der JVA - Lu-
ckau inhaftiert. Ich su-
che auf diesem Wege 
eine nette, ehrliche und 
humorvolle Sie zw. 
28 - 40 J. für BK. Foto 
ist kein muss aber ein 
kann. Beantworte alle 
Zuschriften zu 100 %.

Chiffre 317040

An die Reife, nette, 
ehrliche und treue Frau 
die genau weiß was Sie 
will. Ich suche dich um 
mit dir in einen interes-
santen Federkrieg zu 
ziehen und wenn sich 
bei Sympathie mehr 
daraus entwickelt wäre 
das sehr schön. Ich bin 
30 / 175 / 82, sportlich.

Chiffre 317041

Zuchthauspf lanze 
43 / 180 / 80, sucht auf-
geweckte Gärtnerin, 
die mich wieder zum 
Blühen bringt ! Dein 
Alter, Wohnort und 
Nationalität spielen für 
mich keine Rolle. Be-
antworte jeden Brief 
gerne auch mit Bild.

Chiffre 317042

A u f g e s c h l o s s e n e r 
junger Mann 43 Jahre 
alt sucht nach Enttäu-
schung eine nette Sie 
zw. 30 - 50 J. für BK. 
Dein Aussehen ist egal 

Hauptsache du hast 
dein Herz am rechten 
Fleck. Beantworte alle 
Zuschriften gerne mit 
Bild.

Chiffre 317043

Falko, 38 / 188 / 82, mit 
braunen Augen, kurze 
Haare, Tätowiert noch 
bis 12 / 2017 in Ber-
lin inhaftiert. Welche 
einsame Frau hat auch 
die Langeweile satt 
und möchte durch ei-

nen aufregenden Brief-
wechsel den Knastall-
tag entkommen ? Hast 
du Lust mich kennen-
zulernen dann greife 
zum Block und schrei-
be mir, ich beiße selten. 
Bitte mit Bild.

Chiffre 317044

Ich, 33 / 187 / 85, 
schlank, selbstständig 
und noch bis 2018 auf 
64 ziger im Maßregel-
vollzug. Suche eine net-

te, sportliche, schlanke 
Frau zw. 28 - 40 J. für 
BK oder eventuell auch 
Beziehung. Melde dich 
bitte mit Bild.

Chiffre 317045

Er Anfang 50 / 188 / 85, 
humorvoll, schlank 
und künstlerisch tätig 
in Bayern im offenen 
Vollzug untergebracht. 
Suche Nette Sie ob im 
Langzeit Vollzug oder 
draußen. Na wer hat 
Bock auf etwas ernst-
haftes das Hand und 
Fuß hat, keine leeren 
Sprüche. Alles wird zu 
100 % beantwortet.

Chiffre 317046

Andreas, 32 / 170 / 74, 
großes Herz mit leich-
ten Gebrauchsspuren 
sucht auf diesem Wege 
eine nette, ehrliche Sie 
für BK und vielleicht 
auch mehr. Bin sport-
lich, humorvoll, ehrlich 
und ein wenig verrückt. 

Bild wäre nett ist aber 
kein muss.

Chiffre 317047

Ingo, 38 / 188 / 95 bay-
rischer Gast im Staats-
zirkus Amberg mit viel 

Humor, Stil und Cha-
rakter, blauen Augen. 
Um hier etwas Ab-
wechslung abgewinnen 
zu können würde ich 
gerne mit weiblichen 
Geschöpfen in BK tre-
ten. Wenn du gerne 
lachst, und spaß am Le-
ben hast dann schreibe 
mir.

Chiffre 317048

Ich, 36 / 176 / 89 sport-
liche Figur, blonde kur-
ze Haare, blaue Augen. 
Suche Sie zw. 28 - 39 J. 
für BK bei Sympathie 
auch mehr. Bin noch 
ein halbes Jahr in Haft. 
Wenn alles stimmt 
dann tausche ich auch 
Fotos aus.

Chiffre 317049

Abgestürzter Polar-
stern, 54 / 184 / 75 noch 
bis 2018 in Haft sucht 
leuchtendes Nordlicht 
ab 30 J. für ernsthaften 
BK und später viel-
leicht mehr. Nationali-
tät ist egal ! Sie sollte 
ehrlich und humorvoll 
sein sowie die Ver-
gangenheit ruhen las-
sen. Beantworte jeden 
Brief.

Chiffre 317050

Aufgeschlossener jun-
ger, ehrlicher Mann 
51 Jahre alt sucht 
nach großer Enttäu-
schung eine nette Sie 
zw. 38 - 50 J. Aussehen 
ist egal Hauptsache 
du hast dein Herz am 
rechten Fleck. Bin noch 
bis 2019 in Haft meine 
Hobbys sind Kochen, 
Backen, Lesen und die 
Natur.

Chiffre 317051

Crazy Boy in den 
dreißigern, humorvoll, 
sportlich, nicht dumm 
und tageslichttauglich 
sucht lustigen BK zu 
Frauen wobei das Alter 
und Aussehen zweit-
rangig sind. Vielleicht 
können wir uns ja zu 
zweit den Knastalltag 
versüßen. Antworten 
bitte mit Bild.

Chiffre 317052

Ich, 27 / 183 / 77 sucht 
spirituelle Wegbeglei-
tung. Bist du Musika-
lisch, Magisch oder 
Spirituell veranlagt 
oder vielleicht alles zu-
sammen ? Hast du kein 

Bock mehr auf Krimi-
nalität und möchtest 
die Wahrheit über das 
Leben und den Sinn 
dahinter erfahren, dann 
melde dich mit Bild, 
wenn du zw. 20 - 30 J. 
bist. Bin bis April 2018 
in Haft.

Chiffre 317053
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Ich Alex bin Deutsch /
Russe 35 / 185 / 88 bin 
sportlich, blonde kurze 
Haare, braune Augen 

und befinde mich in 
der JVA - Kronach. Ich 
suche auf diesem Wege 
eine Nette Sie für BK 
und mehr. Du solltest 
zw. 30 - 40 J. humor-
voll, ehrlich sein und 
spaß am Leben haben. 
Alle Briefe mit Bild 
werden zu 100 % be-
antwortet.

Chiffre 317054

Ich bin der Martin, 
47 / 183 / 86 und bis 
2019 in Haft. Ist dir 
Ehrlichkeit, Offenheit 
und Zuverlässigkeit ge-
nauso wichtig wie mir, 
dann schreibe mir und 
überrasche mich. Dein 

Alter ist mir nicht so 
wichtig deine inneren 
Werte, denn nur die 
zählen. Ich beantworte 
jede Zuschrift.

Chiffre 317055

Ich bin 38 / 196 / 98 
sportlich, braune kur-
ze Haare, blaugraue 
Augen und suche eine 
Sie gerne älter mit 
oder ohne Anhang zum 
Schreiben und mehr. 
Jede Zuschrift mit Bild 
wird beantwortet.

Chiffre 317056

Hey Ladys ich, 
36 / 186 / 92 suche ein 
nettes Mädel für BK 
und bei gefallen auch 
gerne mehr. Dein 
Aussehen ist mir egal 
Hauptsache du hast ein 
gutes Herz und bist ein 
wenig crazy so wie ich. 

Antworte auf jede Zu-
schrift, Bild wäre er-
wünscht.

Chiffre 317057

Bad Gipsy, 29 / 186 / 88 
bin tätowiert, sportlich, 
schwarze Haare und 
grünbraune Augen. Ich 
suche auf diesem Wege 
BK zu einer für alles 
offenen, ehrlichen, hu-
morvollen und klugen 
Sie zw 20 - 40 J. Nur 
ernst gemeinte Zu-
schriften mit Bild be-
kommen zu 100 % eine 
Antwort.

Chiffre 317058

Ich bin auf der suche 
nach einer Frau im Al-
ter zw. 18 - 45 J. für 
einen netten BK, der 
für etwas Abwechs-
lung in meinem tristen 

Haftalltag sorgt. Bin 
31 / 185 / 75, sport-
lich, braune Augen, 
tätowiert und gepierct. 
Wenn du dich ange-
sprochen fühlst, dann 
schreibe mir doch ein-
fach.

Chiffre 317059

Gökhan 34 Jahre alt, 
blaugraue Augen, kurze 
Haare, sportliche Figur. 
Ich verfüge nicht nur 

über eine gute Intelli-
genz, sondern bin auch 
gebildet, vielseitig in-
teressiert und lebenser-
fahren. Ich suche dich 
weiblich, verrückt aber 
korrekt für BK und 
noch mehr. Wenn du In-
teresse hast dann melde 
dich mit Bild.

Chiffre 317060 

Ich 30 / 179 / 72 in Haft 
suche auf diesem Weg 
BK mit Frauen ab 28 
Jahren. Ich bin ehrlich, 
treu und für jeden Spaß 
zu haben. Bloß nicht 
schüchtern liebe Frauen 
ich beantworte jeden 
Brief zu 100 %.

Chiffre 317061

Mathias, 33 / 178 / 80 
braune Augen sowie 
braunen kurzen Haaren 
noch bis Ende 2017 in-
haftiert. Wenn du Lust 
hast mit einem aufge-
schlossenen und offe-
nen Typen zu schreiben 
und treue, Loyalität für 

dich kein Problem sind 
dann zögere nicht und 
schreibe mir.

Chiffre 317062

Tschabo, 29 / 170 / 75 
bis 2019 in Haft sucht 
Verrückte Sie zw. 
18 - 40 J. für schrift-
lichen Schlagabtausch. 
Du solltest sportlich 
sein. Bin für alles offen 
und beantworte jeden 
Brief zu 101 %.

Chiffre 317063

O s t s e e l i e b h a b e r, 
43 / 173 von der Son-
neninsel Usedom sucht 
BK zu Ihr zw. 30 - 40 J. 
um auf der welle zum 
Horizont der Sonne 
entgegen zu schaukeln. 
Du bist frech und cha-
rakterlich gestärkt ? 
Dann freue ich mich 
auf deine Post.

Chiffre 317064

Ralf, 41 / 190 / 90 blaue 
Augen, blonde kurze 
Haare, bin offen, ehr-
lich und treu. Ich su-
che BK zu Damen zw. 
20 - 45 J. Ich bin noch 
bis ca. 2019 inhaftiert 
und würde mich sehr 
über Post freuen, spä-
teres Treffen wäre kein 
Problem.

Chiffre 317065

Ich, 23 / 184 bin bis 
7 / 18 in Haft. Bin ehr-

lich, humorvoll habe 
braune Augen und kur-

ze braune Haare bin 
gepierct und tätowiert 
und für alles offen. Ich 
suche eine verrückte, 
ehrliche Frau für BK. 
Zuschriften mit Bild 
werden zu 100 % be-
antwortet.

Chiffre 317066

Thorsten, 39 / 183 / 86, 
Glatze, blaue Augen, 
muskulös, tätowiert 
und gepierct noch bis 
2018 in Haft. Suche Sie 
zw. 27 - 48 J. für BK 
und mehr. Zuschriften 
bitte mit Bild, dann 
100 % Antwort.

Chiffre 317067

Ich, 29 Jahre alt bin 
noch bis 2020 inhaftiert 
und suche eine Sie zw. 
20 - 32 J. für BK oder 
mehr. Du solltest loyal, 

ehrlich, verrückt und 
treu sein. Ich brauche 
ein gutes Mädchen an 
meiner Seite. Beant-
worte alle Briefe mit 
Bild.

Chiffre 317068

Ich, 37 / 193 bin noch 
bis 2023 in Hamburg 
inhaftiert. Suche eine 
ehrliche, humorvolle 
und aufgeschlossene 
Sie für BK. Wenn du 
auch Langeweile und 
Lust zum Schreiben 
hast dann ran an die Fe-
der. Eine Antwort mit 
Bild wäre nett.

Chiffre 317069
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Ich, 26 / 190 / 100 su-
che eine Frau zw. 
23 - 30 J. Schlank, 
sportlich das Gesamt-
bild sollte stimmen. 
Ich habe eine sport-
liche Figur bin aber 
kein Bad - Boy, ich 
weiß was sich gehört 
und was ich will. Foto 
wird bei BK ausge-
tauscht.

Chiffre 317070

Ich, 32 / 170 / 92 bin 
ein liebenswerter 
durchgeknallter Frei-

geist, durchtrainiert, 
tätowiert, aufgeschlos-
sen und sehr humor-
voll. Ich suche einen 
netten, sympathischen, 
ehrlichen Engel zw. 
18 - 40 J. für BK und 
vielleicht wird nach 
der Haft ja auch mehr 
daraus. Zuschriften bit-
te mit Bild.

Chiffre 317071

Ich, Wolfgang, Jung 
gebliebener Seemann 
Maschinist auf große 
Fahrt, 68 / 173 / 73 habe 
fast die ganze Welt 
gesehen. Bin noch 
bis September 2017 
in Hamburg in Haft. 
Suche eine schlanke, 
treue Frau. Beantworte 
jeden Brief mit Foto.

Chiffre 317072

Gefallener Stern zur 
Zeit in den Fängen 
der bayerischen Justiz 
sucht auf diesem Wege 
BK. Beantworte alle 
Zuschriften mit Bild zu 
100 %.

Chiffre 317073

Klasse und Niveau 
sind für mich keine 
Fremdworte. Suche 
ehrlichen, attraktiven 
gern tätowierten, 
sportlichen, Bad - Boy 
zw. 40 - 55 J. mit Hirn, 
Herz und Humor. Ich, 
50 / 166 schlanke, täto-
wierte Südländerin mit 
langen Haaren freut 
sich auf anspruchs-
volle Post. Jede Bild-
zuschrift wird garan-
tiert zu 100 % von mir 
beantwortet.

Chiffre 317074

Ich 34 Jahre alt, ge-
borene Polin bin hu-
morvoll, sympathisch, 
ehrlich und offen für 
alles. Ich suche Gleich-
gesinnten Ihn für BK. 
Beantworte alle Briefe 
mit Foto, schicke auch 
eins zurück. Ich warte 
auf Dich!

Chiffre 317075

„ Böses Mädchen “ 30 
Jahre alt mit Endstrafe 
im Dez. 2019 sucht ei-
nen vorzugsweise täto-
wierten BK oder mehr. 
Du solltest zw. 28 - 40 
J. alt sein. Ich bin 
selbst auch tätowiert, 
habe eine sportliche 
Figur und dunkelbrau-
ne Augen und Haare. 
Ich antworte auf alle 
Briefe, die mit Bild 
werden bevorzugt.

Chiffre 317076 

▼
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Kostenlose Chiffreanzeige
Eine kostenlose Chiffreanzeige kann jeder im lichtblick veröffent-
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noch Bestätigungen über eingegangene Annoncenwünsche ver-
schicken. Wir müssen uns auch vorbehalten, Anzeigen jederzeit 
abzuändern oder überhaupt nicht zu veröffentlichen. Nicht veröf-
fentliche Anzeigen können nicht zurückgeschickt werden. Auf Eure 
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und regelmäßig zu.
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Seidelstraße 39
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Antwortbriefe
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Anzeige

Bonnie sucht Clyde. 
Ich 37 / 165 / 64 sucht 
Mann für die nahe Zu-
kunft, da ich nach sehr 
großer Enttäuschung 
wieder nach vorne bli-
cken will. Du solltest 
zw. 30 - 40 J. gut durch-
trainiert und auf jeden 
Fall tätowiert und ge-
nauso durchgeknallt 
wie ich sein. Also wenn 
du Interesse an einer 
festen Beziehung hast, 
dann schreibe mir ich 
würde mich tierisch 
freuen. Zuschriften ger-
ne mit Bild.

Chiffre 317077

Simone, 38 / 158 / 58 
bin eine heißblütige 
Brasilianerin und der-
zeit in Bayern inhaf-
tiert. Ich suche dich zw. 
30-45 J. für BK. Ich bin 
blond mit braunen Au-
gen und schönen Kör-
per. Freue mich schon 

jetzt auf deine Antwort. 
Bitte mit Foto.

Chiffre 317078

Ich, 50 / 172 bin noch 
bis Ende 2018 in Haft. 
Habe blaugraue Augen, 
lange blonde Haare 
bin ehrlich, humorvoll 
und habe das Herz am 
rechten Fleck. Genauso 
habe ich für jede Situ-
ation einen perfekten 
Spruch auf Lager. Su-
che Ihn zw. 40 - 50 J. 
für BK ! Du solltest 
ehrlich, humorvoll und 
mit beiden Beinen im 
Leben stehen. Antwor-
ten bitte nur mit Bild.

Chiffre 317079

Ich bin 27 Jahre alt 
und noch bis 2019 in 
Haft. Bin verrückt, 
tätowiert, gepierct, 
ehrlich und suche je-
manden zw. 25 - 36 J. 
für BK. Du bist auch 
etwas verrückt, ehrlich 
und direkt dann ran an 
den Stift. Bevorzugt 

Zuschriften mit Foto.
Chiffre 317080

Ich 33 Jahre alt bin in 
Bremen inhaftiert habe 
lange blonde Haare, 
bin schlank und sehr 
Kinder und Tierlieb. 
Ich suche auf diesem 
Wege BK oder mehr. 
Zuschriften gerne mit 
Bild.

Chiffre 317081

Schmusekatze 57 Jah-
re alt sucht auf diesem 
Wege einen lieben, 
treuen Schmusekater. 
Ich bin in Freiheit weiß 
aber wie es ist in Haft 
zu sein. Freue mich 
über jede Zuschrift bin 
für alles offen. 100 % 
Antwort.

Chiffre 317082

Ich suche „ hier nicht 
krampfhaft “ aber ernst-
gemeinte BK wenn es 
passt gerne auch mehr. 
Wichtig sind schwä-
chen, stärken und ernst 

gemeinte Gefühle, um 
herauszufinden, ob ge-
genseitige Sympathie 
besteht. Ich komme aus 
dem Großraum Stutt-
gart, bin Naturverbun-
den, bodenständig und 
riskiere viel. 100 % 
Antwort.

Chiffre 317083

Sie, 24 Jahre alt, sucht 
auf diesem Weg BK mit 
Männern, die nicht auf 
den Kopf gefallen sind 
und auch nicht möchten 
das ihnen die Decke da-
rauf fällt. Wenn ihr zw. 
24-30 J. seid dann mel-
det euch.

Chiffre 317084
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Ich, 24 / 175 / 57 suche 
dich zw. 18 - 35 J. für 
netten BK oder spä-
ter auch mehr. Ich bin 
sportlich, spiele Fuß-
ball und mache Aus-
dauertraining. Jede Zu-
schrift wird zu 100 % 
beantwortet. Bitte mit 
Bild.

Chiffre 317085 

Ich, 28 / 187 / 80 bin lie-
bevoll, ehrlich, sport-
lich, treu und suche 
dich zw. 18 - 35 J. für 
BK und mehr. Du soll-
test humorvoll, ehrlich 
sein und auch spaß am 
Leben haben und mit 
meinem südländischen 
Charme umgehen kön-
nen. Beantworte zu 
100 % alle Zuschriften. 
Bitte mit Bild.

Chiffre 317086 

Ich 22 J. suche net-
te Typen bis max. 24 
J. zum Schreiben und 
Kennenlernen. Würde 

mich freuen wenn du 
dich traust mich anzu-
schreiben. Optik, De-
likt und Herkunft spie-
len für mich erst mal 
keine Rolle. Ehrlichkeit 
zählt und ist mir wich-
tig. Also, greift zum 
Stift !

Chiffre 317087

Ich, 27 / 183 / 73 suche 

Jungs zw. 18 - 30 J. für 
BK und später even-
tuell auch mehr. Habe 
braune Haare und Au-
gen, bin sportlich und 
befinde mich noch ca. 
2 Jahre in Haft. Freue 
mich auf deine Ant-
wort, gerne mit Bild.

Chiffre 317088

Bin ein netter, süßer 
30 - jähriger Boy, gut 
aussehend, tempera-
mentvoll, selbstbe-
wusst und vor allem 
ein ehrlicher Kater, der 
auch mal die Krallen 
zeigen kann ! Ich suche 
Ihn zw. 23 - 35 J. mit 
Herz zum Kennenler-
nen.

Chiffre 317089

Ich, 36 / 169 / 75 sucht 
hier nette und aufge-
schlossene kontakte zu 
anderen inhaftierten 
Männern. Ich befinde 
mich derzeit im offenen 
Vollzug Berlin. Meldet 
euch in Deutsch oder 
Englisch.

Chiffre 317090

Thomas, 51 / 178 / 78. 
Ich suche einen lieben 
Freund zw. 18 - 35 J. 
für Freundschaft oder 
mehr. Ich bin für alles 
offen und ohne Vorur-
teile. Ich antworte je-
dem, der sich mit dem 
Brief an mich ein biss-
chen mühe gibt. Bitte 
mit Bild.

Chiffre 317091

Ich bin ein Erfah-
rener, humorvoller 
Mann 40 / 181 / 72 und 
suche den passenden 
jüngeren Prinzen zw. 
18 - 30 J. für lockeren 
Federkrieg aller Art. 
Späteres kennenlernen 
und eventuelle Bezie-
hung möglich. Jeder 

Brief wird beantwortet. 
Bitte mit Bild wenn es 
möglich ist.

Chiffre 317092

Ich, 33 / 178 / 70 sport-
lich bis Ende 2018 in 
einer hessischen JVA. 
Suche Ihn zw. 18 - 35 
J. Deutschlandweit 
gerne sportlich, ge-
pflegtes Aussehen für 
BK, Freundschaft oder 
mehr. 100 % Antwort.

Chiffre 317093

Aachener, 40 / 187 / 93, 
sportlich, blaue Augen 
sucht jüngeren Ihn ab 
18 J. für BK oder mehr, 
der auch offen für alles 
ist. Fühlt ihr euch ange-
sprochen dann schreibt 
mir.

Chiffre 317094

Ich suche auf diesem 
Weg nach einem netten 
BK, egal ob M / W zw. 
25 - 40 J. zum regelmä-
ßigen Schreiben. Ich 
bin männlich und 43 
Jahre alt. Jeder Brief 
mit Rückporto und 
Foto wird beantwortet.

Chiffre 317095

Ich 41 / 185 / 89 bin 
noch bis 3 / 2018 in 
Haft. Suche BK zu 
M / W zw. 18 - 40 J. Ich 
bin ein humorvoller 
offener Boy der gerne 
schreibt und nun eine 
ehrliche Freundschaft 
oder mehr sucht. Be-
antworte alle Zuschrif-
ten zu 100 %.

Chiffre 317096

Ich bin ein 36 - jäh-
riger Deutscher und 
voraussichtlich noch 
bis 5 / 2019 in Haft. Ich 
suche BK, ein späteres 

Treffen oder besuchen 
ist nicht ausgeschlos-
sen.

Chiffre 317097

Netter, sportlicher 
Mann sucht auf diesem 
Weg netten BK, der mir 

den Haftalltag versüßt. 
Ich bin 27 Jahre alt und 
noch für ca. 4,5 Jahre 
in Haft. Wenn du zw. 
25 - 35 J. alt bist melde 
dich einfach ich würde 
mich sehr freuen.

Chiffre 317098

Befinde mich in Ba-
yern ( JVA - Amberg ) 
und benötige dringend 
einen Tauschpartner 
aus Baden - Württ-
emberg zwecks schu-
lischer Maßnahme. 
Würde mich dankbar 
zeigen.

Chiffre 317100

Wer möchte seinen 
Haftplatz mit mir tau-
schen ? Ich sitze der-
zeit in der JVA - Tonna 
( Thüringen ) und suche 
dringend einen Haft-
platz in Sachsen, Berlin 
oder Brandenburg.

Chiffre 317101

Ich befinde mich 
noch bis 2018 in der 
JVA - Amberg und su-
che dringend einen 
Haftplatz in Berlin - Te-

gel da ich vor meiner 
Inhaftierung in Berlin 
gelebt habe.

Chiffre 317102

Biete einen Haftplatz 
in Bayreuth und suche 
einen in NRW. Mein 
Haftende ist 2022.

Chiffre 317103

Ben 31 / 181 / 85, brau-
ne Haare und Augen. 
Suche eine Sie für 
ehrlichen, netten und 
humorvollen BK. Bist 
du auch nicht auf den 
Mund gefallen dann 
lass uns gemeinsam 
den Postboten zum 
Schwitzen bringen.

Chiffre 317104

Ich, 36 / 174 suche 
dich, ehrliche, weltof-
fene unkomplizierte 
Frau zw. 20 - 40 J. für 
einen aufregenden 
Briefaustausch. Bin 
nicht auf der Suche 
nach einer festen Be-
ziehung, bin aber auch 
nicht abgeneigt.

Chiffre 317105

Er, 47 / 210 / 108 Stu-
diert mit Stipendium 
der STA, aktuell Kna-
stologie und Gitterkun-
de in Köln. Wer M / W 
ob drinnen oder drau-
ßen wünscht sich auch 
Abwechslung vom tri-
sten Vollzugsalltag und 
hat Interesse an einen 
ehrlichen BK. Alter zw. 
20 - 40 J. wäre klasse.

Chiffre 317106

Ich ( W ) 35 / 170 bin 
derzeit hinter bay-
rischen Gittern, suche 
auf diesem Weg netten, 
verrückten, humor-
vollen und tätowierten 

ER sucht IhN

Briefkontakt

Gittertausch

Gemischt

▼

▼



Mann, der sich mit mir 
gerne den Alltag ver-
rückt gestalten will. 
Bild wäre schön.

Chiffre 317107

Balu, 40 Jahre alt, 
sucht auf diesem Weg 
eine nette Sie zw. 
25 - 50 J. für BK und 
eventuelle Freund-
schaft die ein wenig 
Abwechslung in sei-
nem Maßregelvollzug-
salltag bringen will. 
Wenn du auch gerne 
schreibst, oder tele-

fonierst dann solltest 
du jetzt zu Papier und 
Stift greifen und Marco 
schnellstens schreiben.

Chiffre 317108

Ein Hesse in Lübeck, 
37 / 185 braune kurze 
Haare und Augen, hu-
morvoll, durchgeknallt 
aber treu und ehrlich 
sucht BK zu Frauen 
aus ganz Deutschland. 
Steigt ein in den Feder-
krieg.

Chiffre 317109

Sehr Dringend ! Ich 
befinde mich derzeit in 
Hessen in Strafhaft und 
möchte gerne meinen 
Haftplatz mit einem 
Insassen der in Rhein-
land - Pfalz einsitzt tau-
schen.

Chiffre 317110

Sven, 26 / 190 / 90 noch 
bis 2018 in Rheinbach 
inhaftiert. Ich suche 
eine nette Frau zw. 
18 - 30 J. für BK oder 

vielleicht auch mehr. 
Du solltest ehrlich, 
lustig, treu und auch 
humorvoll sein. Beant-
worte alle Zuschriften 
mit Bild.

Chiffre 317111

Andreas 50 / 180, voll-
schlank noch bis 2021 
inhaftiert. Suche eine 
Nette Sie ab 45 J. für 
BK oder vielleicht auch 
mehr. Wenn du genau-
so einsam wie ich bist, 
dann melde dich bitte. 

Chiffre 317112

Alen, 37 Jahre alt, ich 
komme aus Serbien und 
bin in der JVA - Düssel-
dorf inhaftiert. Ich su-
che nette Damen zum 

Schreiben und viel-
leicht auch später mehr. 
Aussehen und Nationa-
lität spielen keine Rolle 
mir ist aber Ehrlichkeit 
sehr wichtig. Über Zu-

schriften würde ich 
mich sehr freuen.

Chiffre 317113

Ich, 24 / 185 / 90, bin 
in der JVA - Stadel-
heim inhaftiert. Suche 
BK zu netten Mädels 
zw. 21 - 30 J. Ich habe 
blaugraue Augen, dun-
kles Haar und lege wert 
auf ein gepflegtes Äu-
ßeres. Ich bin ehrlich, 
humorvoll und leicht 
verrückt. Suchst du ei-
nen treuen Partner dann 
schreibe mir.

Chiffre 317114

Ich, 25 / 175 / 90, dun-
kelblonde Haare, grün-
graue Augen, tätowiert, 
stabil gebaut und nicht 
dick suche eine Nette 
Sie zw. 18 - 30 J. für 
BK und vielleicht auch 
mehr. Ich bin zielori-
entiert, gepflegt, lie-
bevoll, ehrlich, offen 
und treu. Teilst du die-
se Eigenschaften dann 
schreibe mir.

Chiffre 317115

Sindy, 30 Jahre alt 
sucht dich zw. 31 - 39 J. 
für BK. Stehe auf sym-

pathische und gepflegte 
Männer. Humor und 
Ehrlichkeit ist mir sehr 
wichtig. Bin liebevoll, 
ehrlich, romantisch 
aber auch direkt. Bitte 
mit Bild, dann 100 % 
Antwort.

Chiffre 316116
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VEREHRTE JUNGE DAMEN,
GESCHäTZTE LESERIN 

UNSERES LICHTBLICKS,

wie ihr wohl richtig vermutet, sind 
die Haftanstalten in unserem Lande 
voll von einsamen Männern, die 
Kontakt zum weiblichen Teil der 
Menschheit suchen, denn Männer 
hat man um sich herum genug!

Unser Lichtblick, deutschlandweit 
gelesen und mit 7500 Exemplaren 
die mit Abstand größte Knastzeitung 
– und einzig überregionale –, sucht 
inhaftierte und freie Frauen, die einsam 
und gewillt sind, Kontakte zu knüpfen. 

Wir bieten Dir durch eine kostenlose 
Kleinanzeige in unserem viel gelesenen 
Lichtblick an, Männer kennen zu lernen.

Inseriere kostenlos bei uns und lasse 
Dich überraschen, viele einsame Herzen 
warten vielleicht schon auf Dich!

Ein kleiner Inserat - Text ist schnell 
an uns zugeschickt und wird dann in 
unserer nächsten Ausgabe veröffentlicht 
– und schon bald darauf erhältst Du 
sicher zahlreiche Zuschriften und 
die Chance, eine nette Bekanntschaft 
oder auch die große Liebe zu finden.

Bitte empfehle uns weiter, vielleicht 
gibt es ja auch noch für eine Freundin, 
Zellennachbarin oder Arbeitskollegin 
ein „einsames Herz“ zu finden.

In diesem Sinne wünsche ich, viel Glück

Andreas Hollmach
für das lichtblick- Team

INSERATE AN: 
DER LICHTBLICK, 

SEIDELSTR. 39, 
13507 BERLIN
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Einige Telefonnummern sind aus der JVA nicht erreichbar !

Abgeordnetenhaus von Berlin
Niederkirchner Str. 5 • 10117 Berlin  030/2325-0
Amnesty International
Zinnowitzer Str. 8 • 10115 Berlin  030/420248-0
Arbeitskreis kritischer Strafvollzug (AkS) e. V.
Postfach 1268 • 48002 Münster   0251/4902835
ärztekammer Berlin, Beauftragte für Menschenrechte
Friedrichstr. 16 • 10969 Berlin  030/40806-2103
Ausländerbehörde
Friedrich-Krause-Ufer 24 • 13353 Berlin  030/90269-0
Ausländer- u. Migrationsbeauftragte des Senats
Potsdamer Str. 65 • 10785 Berlin  030/9017-2351
Datenschutz und Informationsfreiheit
An der Urania 4–10 • 10787 Berlin  030/13889-0
Bundesgerichtshof
Herrenstr. 45 A • 76133 Karlsruhe  0721/1590
Bundesgerichtshof
Karl-Heine-Str. 12 • 04229 Leipzig  0341/48737-0
Bundesministerium der Justiz
Mohrenstr. 37 • 10117 Berlin  030/18580-0
Bundesverfassungsgericht
Schloßbezirk 3 • 76131 Karlsruhe  0721/9101-0
Deutscher Bundestag – Petitionsausschuss
Platz der Republik 1 • 11011 Berlin   030/22735257
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte/Europarat
F - 67075 Strasbourg Cedex
Freiabonnements für Gefangene e. V.
Köpenicker Str. 175 • 10997 Berlin  030/6112189
Humanistische Union e. V. – Haus der Demokratie
Greifswalder Str. 4 • 10405 Berlin  030/20450256
Kammergericht
Elßholzstr. 30–33 • 10781 Berlin  030/9015-0
Komitee für Grundrechte und Demokratie e. V.
Aquinostraße 7–11 • 50670 Köln  0221/9726920
Landgericht Berlin, Strafvollstreckungskammer
Turmstr. 91 • 10559 Berlin  030/9014-0
Petitionsausschuss Abgeordnetenhaus  030/232514-70
Geschäftsstelle der Rechtsanwaltskammer Berlin 
Littenstr. 9 • 10179 Berlin   030/306931-0
Schufa Holding AG
Kormoranweg 5 • 65201 Wiesbaden  0611/9278-0
Senatsverwaltung für Justiz sowie
Soziale Dienste der Justiz – Gerichts- und Bewährungshilfe
Salzburger Str. 21–25 • 10825 Berlin  030/9013-0
Staatsanwaltschaft Berlin, Strafvollstreckungsabteilungen
Alt-Moabit 100 • 10559 Berlin  030/9014-6800

Vorsitzende, TA II, TA VI,    Adelgunde Warnhoff
Kontaktbüro TA III
Stellv. Vors., SothA, SV    N.N.   
 Redaktion der lichtblick     Dietrich Schildknecht
Türkische Inhaftierte      Ferit Çalişkan
Arabische Inhaftierte      Abdallah Dhayat
Betriebe, Küchenausschuß, TA V  Dr. Heike Traub
(z.Zt. beurlaubt)      Franziska Wagner 
Einzelprojekte        Michael Beyé

Dr. Olaf Heischel Vorsitzender BVB
Marcus Behrens   Stellvertr. Vorsitzender BVB/LfG
Dr. Annette Linkhorst Stellvertr. Vorsitzende BVB/AB JSA
Dorothea Westphal Geschäftsstelle BVB
Werner Rakowski Vors. AB Offener Vollzug Berlin
Evelyn Ascher Vors. AB JVA für Frauen
Adelgunde Warnhoff Vors. AB JVA Tegel
Peter Tomaschek Vors. AB JVA Moabit
Dr. Joyce Henderson Vors. AB JVA Plötzensee
Thorsten Gärtner Vors. AB JVA Heidering
Monika Marcks Landesschulamt
Dr. Florian Knauer Humboldt-Universität
Heike Schwarz-Weineck DBB
Mike Petrik Unternehmerverb. Bln.-Brandenburg
Thúy Nonnemann Abgesandte des Ausländerbeauftragten
Irina Meyer Freie Träger
Axel Barckhausen RBB
Elfriede Krutsch Berliner Ärztekammer

Besucherzentrum - Tor 1
Mo. + Di. 12.15 Uhr   bis   18.15 Uhr
Arbeiter ab 15.15 Uhr
Sa. + So. 1. und 3. Wochende im Monat geöffnet
  09.30 Uhr   bis   16.00 Uhr

  90 147-1560 

Haus 38 / Wäscheannahme-Öffnungszeiten
Mo. + Di. 13.00 Uhr    bis   14.45 Uhr
Fr.    9.00 Uhr    bis   10.00 Uhr

  90 147-1534 

Briefamt / Paketabgabezeiten
Mo. - Do. 08.00 Uhr    bis   14.00 Uhr
Fr.  08.00 Uhr    bis   10.00 Uhr

  90 147-1530

BERLINER VoLLzUGSBEIRAT
www.berliner-vollzugsbeirat.de

ÖffNUNGSzEITEN IN DER JVA-TEGEL

Zahlstelle der JVA-Tegel
IBAN : DE 07 1001 0010 0011 5281 00

BIC : PBNKDEFF100
Immer die Buch-Nr. des Inhaftierten angeben !

BAnKVeRBIndunG füR üBeRweISunGen

An GefAnGene deR JVA-TeGeL

Mo. - Do.    08.00 Uhr – 16.00 Uhr
Fr.               08.00 Uhr – 14.00 Uhr

Außerhalb dieser Zeiten muss eine Einlassgenehmi- 
gung beim Teilanstaltsleiter beantragt werden !

Bankverbindung von Telio für die JVA Tegel
Kto.-Inh.: Telio ▪ IBAN: DE 58 2005 0550 1280 3281 78

BIC: HASPDEHHXXX
Verwendungszweck: siebenstellige Teliokontonummer 
(welche auf Eurem PIN-Brief oder Eurer Kontokarte steht)

ANSTALTSBEIRAT DER JVA 
TEGEL

EINLASSTERMINE füR ANwäLTE

TeLIO  01805 - 123403
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Deutsche Post

Port payé
12103 Berlin
Allemagne

der lichtblick ▪ Seidelstraße 39 ▪ D-13507 Berlin
Entgelt bezahlt ▪ A 48977

der lichtblick ist die Weltweit auf-
lagenstärkste Gefangenenzeitung, unzen-
siert und presserechtlich von Gefangenen 
der Justizvollzugsanstalt Berlin-Tegel ver-
antwortet. Der Bezug ist kos tenlos - Spen-
den machen dies möglich.

Dieses Magazin gewährt Blicke über hohe 
Mauern und durch verriegelte Türen. Die 
Redaktionsgemeinschaft macht auf Miss-
stände aufmerksam und kämpft für einen 
humanen, sozialstaatlichen und wissens-
basierten Strafvollzug. Sie setzt sich hierbei  
insbesondere für vorrausschauende Resozi-
alisierung und Wiedereingliederung ein.  

Neben dem strafvollzugspolitischem En-
gagement initiiert der lichtblick „Berüh-
rungen“ zwischen drinnen und draußen 
und fungiert als Kontaktstelle. Zudem ist 
der lichtblick die Lieblingszeitung vieler Ge-
fängnisinsassen und wird von Juristen, Po-
litikern und Wissenschaftlern gelesen.

Das Erscheinen des lichtblicks ist auch von 
Spenden abhängig. Nur mit Ihrer Hilfe kann 

der lichtblick in dem gewohnten Umfang 
erscheinen – bitte spenden Sie !  

Wir sind auf Ihre Unterstützung angewiesen.

Bereits mit 10,- Euro helfen Sie, die Kosten 
eines Jahresabonnements zu decken.

Spendenkonto:

der lichtblick
sbh - Sonderkonto: der lichtblick 

IBAN: DE 67 1007 0848 0170 4667 00
BIC (Swift): DEUTDEDB110




